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Vorvertragliche Infor ma-
tionen bei außerhalb von 
Geschäftsräumen oder im 
Fernabsatz geschlossenen 
Verträgen über Finanz-
dienst leistungen und 
Kunden informationen zum 
Wert papier dienst leistungs-
unter nehmen und seinen 
Dienst leistungen

Vorbemerkung

Bei außerhalb von Geschäftsräumen oder im Fernabsatz 
ge schlos senen Verträgen über Finanzdienstleistungen ist das 
Wert papier institut, die MorgenFund GmbH, Zweig nieder las-
sung Luxemburg (im Folgenden „Institut“), verpflichtet, den 
Ver braucher rechtzeitig vor Abschluss des Vertrages nach 
Maß gabe des Artikels L. 222-14 des luxemburgischen Code de 
la consom mation zu informieren. Dies vorausgeschickt geben 
wir Ihnen zu den Verträgen über Finanzdienstleistungen und zu 
Ihrem Wider rufsrecht bei außerhalb von Geschäftsräumen und 
im Fern absatz geschlossenen Verträgen die nachfolgenden 
In for ma tionen.

Zudem erhalten Sie die anbei die Kundeninformationen zum 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen und seinen Dienst leis-
tun gen gemäß Artikel 37-3 § 3 des Gesetzes vom 5. April über 
den Finanzsektor, in seiner anwendbaren Fassung (LFS) und 
Art. 47 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565.

1. Allgemeine Informationen zu dem Institut und zu den 
für das Institut tätigen Dritten

Name (Firma) und ladungsfähige Anschrift :

MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Parc d’Activite Syrdall 2
18 –20, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg

Fax : +352 23645 - 025

Internet : www.morgenfund.com

Leiter der Zweigniederlassung :
Michael Thissen

Gesetzlich Vertretungsberechtigte (Geschäftsführer)1 :
Matthias Bayer2, 
Heike Fürpaß-Peter, 
Derenik Grigorian, 
Michael Thissen

Vorsitzender des Aufsichtsrats :
Dr. Kai Wilhelm Franzmeyer

Angabe des öffentlichen Unternehmensregisters, 
in welches das Institut eingetragen ist :
Luxemburgisches Handels- und Gesellschaftsregister, 
Handelsregister-Nummer B269984

Hauptgeschäftstätigkeit des Instituts :
Wertpapierdienstleistungen :
• Finanzkommissionsgeschäft (Artikel 24-1 LFS)
• Anlagevermittlung (Artikel 24-2)
• Anlageberatung (Artikel 24-5 LFS Artikel 1 § 6h LFS)
• Abschlussvermittlung (24-6 LFS)
• Finanzportfolioverwaltung (Artikel 24-4 LFS)
• Eigengeschäft (Artikel 24-3 Artikel 1 § 23-1 LFS)

Wertpapiernebendienstleistungen :
• Depotgeschäft 

(Annex II, Sektion C, Ancillary services § 1 LFS)
• Devisengeschäft (Annex II, Sektion C, § 4 LFS)
• Anlagestrategieempfehlung und Anlageempfehlung 

(Annex II, Sektion C, § 3 LFS)

Zuständige Aufsichtsbehörde :
Commission de Surveillance du Secteur Financier
Route d’Arlon, 283
L-1150 Luxembourg
(Internet : www.cssf.lu)

und

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn 
und Marie-Curie-Str. 24 – 28, 60439 Frankfurt
(Internet : www.bafin.de)

Ergänzende Hinweise zum Vermittler bzw. der 
Vertriebsorganisation des Vermittlers des Kunden :
Sofern für den Kunden sein Vermittler/die Vertriebs orga-
ni sation des Vermittlers tätig wird, ist/sind diese nicht 
be rech tigt, das Institut zu vertreten. Der Vermittler/die 
Vertriebs organisation des Vermittlers des Kunden ist kein 
Er füllungsgehilfe und/oder Stellvertreter des Instituts. Das 
Insti tut geht davon aus, dass der Kunde entsprechend sei-
nem Erfahrungs- und Kenntnisstand über die in Anspruch 
ge nommenen Finanzdienstleistungen vor Vertragsschluss 
an lage- und anlegergerecht aufgeklärt ist und/oder ggf. 
be raten worden ist. Dies gilt auch für Folgeaufträge.

1 Die jeweils aktuellen Geschäftsführer ergeben sich aus dem öff entlichen Unternehmensregister (RCS/Registre de commerce et des sociétés).
2 Geschäftsführer bis 31.05.2025 V
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2. Allgemeine Informationen zum Vertrag

Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und diese 
Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, 
in welchen sich das Institut verpflichtet, mit Zustimmung des 
Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit des 
Vertrages zu führen :

Die Vertragsbedingungen und die Vorabinformationen wer-
den in deutscher Sprache mitgeteilt.

Die Kommunikation mit dem Institut wird auf Deutsch 
geführt.

Zustandekommen des Vertrages :

• Depotführung

Der Kunde gibt gegenüber dem Institut eine für ihn bin-
dende Erklärung auf Abschluss des Vertrages über das 
Depot ab, indem er notwendige Angaben in dem Depot-
er öffnungs antrag erteilt, den Antrag unterzeichnet, eine 
erfolg reiche Identitäts- und Legitimationsprüfung des 
Kunden erfolgt ist und der Antrag an das Institut übermit-
telt wurde. Mit der Annahme des Antrags durch das Institut 
(z. B. elektronisch oder Brief) kommt die Vereinbarung zum 
Depotvertrag zwischen dem Kunden und dem Institut 
zustande.

Alternativ kann der Depotvertrag auch online/digital 
geschlossen werden. Der Abschluss des Depotvertrages 
erfolgt über einen Online-Dialog. Der Kunde macht über die 
Online-Anwendung textlich ein Angebot auf Abschluss des 
Depot vertrages. Der Depotvertrag kommt erst zustande, 
wenn das Institut die Annahme des Angebots in Textform 
(z. B. E-Mail oder Brief) gegenüber dem Kunden bestätigt.

Der Vertragsschluss über das Depot beinhaltet zugleich eine 
Abrede über die wesentlichen Rechte und Pflichten des Insti-
tuts im Zusammenhang mit der Depotführung entsprechend 
den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei 
der MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg“, 
ggf. Sonderbedingungen und dem „Preis- und Leistungs-
verzeichnis für das MorgenFund Depot in Luxemburg“ sowie 
die MiFID II-Informationspflichten.

• Finanzkommissionsgeschäft

Der Kunde kann dem Institut Aufträge im Weg des Finanz-
kommis sions geschäfts erteilen. Die Übermittlung des Auf-
trags des Kunden an das Institut stellt das Angebot auf 
Abschluss des Finanzkommissionsgeschäft dar. Die An nahme 
des Auftrags erfolgt durch die Ausführung des Geschäfts.

3.  Wesentliche Merkmale der (Finanz-)dienstleistung und 
Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung

3.1. Wesentliche Merkmale der Depotführung

Verwahrung und Verwaltung

Das Depot dient der Verwahrung und Verwaltung von in 
Wert papieren verbrieften Investmentvermögen. Das Insti tut 
ver wahrt im Rahmen des Depots unmittelbar oder mittel-
bar die Investmentvermögen des Kunden. Im Depot kön-
nen nur Anteile an Investmentfonds und Exchange Traded 
Funds (ETFs) verwahrt werden. Es können Anteile von Fonds 

verschie dener Kapitalverwaltungsgesellschaften verwahrt 
werden. Die aktuellen Fonds, welche in einem Depot des 
Insti tuts verwahrbar sind, werden auf der Home page des 
Insti tuts unter www.morgenfund.com veröffentlicht und 
können jederzeit beim Institut erfragt werden. Ausländische 
Investmentvermögen werden in der Regel im Heimatmarkt 
des betreffenden Fondsvermögens oder in dem Land ver-
wahrt, in dem der Kauf getätigt worden ist. In welchem Land 
das Institut die Investmentvermögen verwahrt, teilt sie ihren 
Kunden auf der jeweiligen Wertpapierabrechnung mit.

Erfüllung

Das Institut erfüllt seine Verpflichtungen aus dem Depot-
ver trag durch Bereitstellung und Führung des Depots. 
Hier zu zählt insbesondere das Erstellen eines jährlichen 
Depot auszugs. Die Einzelheiten der Erfüllung der Ver wah-
rung und Verwaltung werden in den Abschnitten 2 bis 10 
der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei 
der MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg “ 
geregelt.

Keine Depotüberwachung/keine Finanzport folio ver wal tung

Die Verwahrung und Verwaltung von Investmentvermögen 
durch das Institut stellt keine Finanz portfolio verwaltung 
dar. Für Kunden, die ausschließlich die Depot verwaltung 
in Anspruch nehmen, trifft das Institut weder Anlage ent-
scheidungen noch überwacht es die Invest ment ver mögen im 
Depot, soweit es nicht gesetzlich dazu verpflichtet ist. Das 
Verfügungsrecht über das Depot steht ausschließ lich dem 
Kunden zu, dem auch die Überwachung der Invest ment ver-
mögen im Depot obliegt.

3.2.  Wesentliche Merkmale der Geschäfte 
in Investmentvermögen

Vorbehalt der Ausführung

Das Institut behält sich vor, einen Auftrag des Kunden 
zur Aus führung einer Order in Investment vermögen nicht 
anzu nehmen oder aus zuführen, z. B. wenn Pflicht an ga ben 
des Investment ver mögens nicht ver füg bar sind, Ver kaufs-
be schränkungen der Kapital ver waltungs gesell schaft en 
oder Produkt verbote durch die Aufsichts behörden beste-
hen. Die für ein Depot jeweils erwerb baren Invest ment ver-
mögen bestimmen sich nach dem Produkt angebot des Insti-
tuts. Informa tionen zu dem von MorgenFund angebotenen 
Fondsspektrum können auf der Homepage des Instituts 
unter www.morgenfund.com eingesehen werden. Zu dem 
können Kunden Informationen zu den erwerbbaren Invest-
ment vermögen bei ihrem Vermittler/Berater erhalten. Die 
Infor mation über die in einem Depot verwahrbaren Invest-
ment ver mögen stellt keine Empfehlung oder Beratung des 
Insti tuts dar.

Erwerb und Veräußerung von Investmentvermögen

Der Kunde kann Anteile an Investmentvermögen und 
ETFs über das Institut erwerben und veräußern, soweit die 
Fonds anteile im Fondsuniversum des Instituts enthalten 
sind. Der Kunde kann Investmentfondsanteile und ETFs in 
vollen Stücken und Anteilsbruchteilen in EUR im Wege des 
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reinen Ausführungsgeschäftes gem. Artikel 24-2 LFS oder 
im Wege des beratungsfreien Geschäfts gem. Artikel 24-1 
LFS erwerben und veräußern. Die Ausführungsgrundsätze 
für den Erwerb und die Veräußerung von Anteilen an Invest-
ment vermögen und ETFs sind Bestandteil der „Allgemeinen 
Geschäfts bedingungen für Depots bei der MorgenFund 
GmbH, Zweig niederlassung Luxemburg“.

Das Institut führt Aufträge zum Kauf und/oder Ver kauf von 
Anteilen an Investmentvermögen im Wege des Finanz kom-
mis sions geschäftes aus. Die Aus füh rungs grund sätze für den 
Erwerb und die Veräußerung von Anteilen an Invest ment-
ver mögen sowie ETFs sind zum Teil unterschiedlich und in 
Abschnitt 4 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
Depots bei der MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung 
Luxemburg “ geregelt.

Finanzkommissionsgeschäft

Führt das Institut Aufträge des Kunden zum Kauf oder Ver-
kauf von Fondsanteilen (nicht ETFs) als Kommissionärin 
aus, schließt es im eigenen Namen für fremde Rechnung, 
ggf. unter Einbeziehung/Beauftragung eines anderen 
Kom mis sionärs (Zwischenkommissionär), mit der Ver wal-
tungs gesellschaft ein Ausführungsgeschäft (Kauf-/Ver-
kaufs geschäft) ab. Führt das Institut Aufträge des Kunden 
zum Kauf oder Verkauf von ETFs als Kommissionärin 
aus, erfolgt der Kauf und Verkauf der Anteile an ETFs 
im eigenen Namen für fremde Rechnung außerbörslich 
über einen Market Maker (d. h. einen Wertpapierhändler, 
der verbindliche Kauf- bzw. Verkaufskurse stellt) in Form 
einer gebündelten Blockorder. Sobald ein Aus füh rungs-
geschäft zustande gekommen ist, erfolgt die Zahlung und 
Verbuchung innerhalb der für den jeweiligen Markt gel ten-
den Erfüllungsfristen. Die gehandelten Invest ment ver mögen 
wer den dem Depot des Kunden gutgeschrieben (Kauf) bzw. 
belas tet (Verkauf), entsprechend wird der zu zah lende 
Betrag dem vom Kunden benannten Konto belastet oder 
gut ge schrieben.

Die Einzelheiten der Ausführung/Erfüllung von Finanz kom-
mis sions geschäften werden in den Abschnitten 3 und 4 
der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei 
der MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg“ 
geregelt.

Das Institut informiert den Kunden unmittelbar nach jedem 
Kauf und Verkauf durch eine Wertpapierabrechnung.

Beratungsfreies Geschäft gemäß Artikel 24-1 37-3 § 4 FMS

Der Kunde hat die Möglichkeit, dem Institut Aufträge zum 
Kauf/Verkauf von Investmentvermögen im Wege des bera-
tungsfreien Geschäftes zu erteilen, ohne zuvor von dem 
Institut eine Beratungsleistung und Empfehlung erteilt 
bekommen zu haben. Ausführungsgeschäfte für „komplexe“ 
Fonds (z. B. Alternative Investment Fonds (AIF)) führt das 
Institut im Wege des beratungsfreien Geschäftes gemäß 
Artikel 37-3 (5) LFS durch.

Das Institut wird im Rahmen des beratungs freien 
Ge schäftes die beim Kunden erhobenen Angaben über 
Kennt nisse und Erfah rungen in Bezug auf Geschäfte mit 
be stimmten Arten von Finanz instrumenten oder Wert-
papier dienst leis tungen zu Grunde legen, um zu beur-
teilen, ob der Kunde über die erforderlichen Kennt nisse 
und Erfahrungen verfügt, um die Risiken in Zusammen hang 
mit der Art der Finanz instru mente oder Wert papier dienst-
leistung beurteilen zu können (Angemessenheit).

Die für eine Angemessenheitsprüfung erforderlichen 
An gaben erhebt das Institut bei Depot eröffnung. Es obliegt 
dem Kunden, vollständige und zutreffende Angaben zu 
machen und auch von sich aus auf Änderungen, die für das 
beratungs freie Geschäft relevant sind hinzuweisen.

Gelangt das Institut aufgrund der Kundenangaben zu der 
Auffassung, dass das von den Kunden gewünschte Invest-
ment ver mögen aufgrund der Angaben des Kunden für den 
Kunden nicht angemessen ist, wird es den Kunden darauf hin-
weisen. Dieser Hinweis kann in standardisierter Form er folgen. 
Erlangt das Institut die erforderlichen Infor ma ti onen nicht, 
hat das Institut das Recht, das Depot nicht zu er öffnen.

Reines Ausführungsgeschäft gemäß Artikel 24-2 LFS

Der Kunde hat die Möglichkeit, dem Institut Aufträge zum 
Kauf/Verkauf von Investmentvermögen im Wege des rei-
nen Ausführungsgeschäftes zu erteilen, ohne zuvor von 
dem Institut eine Beratungsleistung und Empfehlung erteilt 
bekommen zu haben. Ausführungsgeschäfte für „nicht 
komplexe“ Fonds führt das Institut im Wege des reinen 
Ausführungsgeschäftes gemäß Artikel 37-3 (6) LFS durch.

Führt das Institut Kundenaufträge für den Kunden im rei-
nen Ausführungsgeschäft aus, ist es nicht verpflichtet, eine 
Ange messenheitsprüfung vorzunehmen, d. h. das Institut 
prüft nicht, ob der Kunde über die erforderlichen Kenntnisse 
und Erfahrungen verfügt und die Risiken im Zusammenhang 
mit nicht-komplexen Investmentfondsanteilen angemessen 
ver stehen und beurteilen kann.

Zudem nimmt das Institut bei der Auftragsdurchführung im 
Wege des reinen Ausführungsgeschäftes keine Geeignet-
heits prüfung gemäß Artikel 37-3 § 4 LFS vor.

Vertriebsprovisionen

Das Institut gewährt bzw. erhält und behält im Zusammen-
hang mit Geschäften in Investmentvermögen für Depots 
mone täre und nicht-monetäre Zuwendungen. Einzelheiten 
hierzu findet der Kunde in den Informationen über den 
Umgang mit Interessenskonflikten sowie in Abschnitt 12 
der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei 
der MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg “.
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der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei 
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4. Preise und Kosten sowie weitere wichtige Aspekte

Gesamtpreis der Finanzdienstleistungen einschließlich aller 
damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle über das 
Institut abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis 
angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die 
dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht :

Für das Depot wird je nach Depotmodell ein jährliches Ent-
gelt erhoben. Die Höhe der Preise kann der Kunde dem 
Preis- und Leistungsverzeichnis entnehmen. Das jeweils 
aktuelle Preis- und Leistungsverzeichnis für das MorgenFund 
Depot in Luxemburg kann der Kunde auch auf der Internet-
seite des Instituts unter www.morgenfund.com einsehen.

Im Rahmen des beratungsfreien Geschäfts erhält das Insti-
tut Vertriebs folge pro visionen auf den jeweiligen Fonds an-
teils bestand von den betroffenen Kapital ver wal tungs ge-
sell schaf ten. Weiterhin werden zum Teil Ausgabe auf schläge 
ver ein nahmt. Einzelheiten hierzu findet der Kunde in den 
In for mationen über den Umgang mit Interessens konflikten 
sowie in Abschnitt 12 der „Allgemeinen Geschäfts be din gun-
gen für Depots bei der MorgenFund GmbH, Zweig nieder las-
sung Luxemburg“.

Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie Hinweis 
auf möglich weitere Steuern oder Kosten, die nicht über das 
Institut abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden :

Bei der Investition in Anteile an Investmentvermögen sowie 
bei der Beendigung einer solchen Anlage können weitere 
Kosten (z. B. Aus gabeaufschläge, Rück nahmeabschläge, 
regel mäßig anfallende Vergütungen) und Steuern anfallen. 
Ein künfte aus Invest ment anteilen und ihrer Veräußerung 
ein schließlich der Rück gabe sind in der Regel steuerpflichtig. 
Hinweise auf die von dem Anleger zu tragenden Kosten und 
Steuern ergeben sich aus den jeweiligen aktu ellen Verkaufs-
pros pekten der Invest ment vermögen. Ab hängig vom jeweils 
gel tenden Steuerrecht (In- oder Ausland) können u. a. bei 
der Aus zahlung von Erträgen oder Ver äußerungs erlösen 
Kapital ertrag steuer und/oder sonstige Steuern anfallen, die 
an die je weilige Steuerbehörde abgeführt werden und daher 
den an den Kunden zu zahlenden Betrag mindern.

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen 
Ver hältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig 
Änderungen unterworfen sein. Bei Fragen sollte der Kunde 
sich an die für ihn zuständige Steuerbehörde bzw. einen 
steuerlichen Berater wenden. Dies gilt insbesondere, wenn 
er im Ausland steuerpflichtig ist.

Alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Verbraucher 
für die Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen 
hat, wenn solche zusätzlichen Kosten durch den Unternehmer 
in Rechnung gestellt werden :

Von dem Institut werden keine spezifischen und zusätz lichen 
Gebühren für die Benutzung eines Fern kommunikations-
mittels (z. B. für Telefon, Internet, Portokosten) berechnet. 
Eigene Kommunikationskosten (z. B. Telefon, Internet, Porto-
kosten) werden von dem Kunden selbst getragen.

Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie 
die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbeson-
dere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der 
Wider ruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs 
ein schließ lich Informationen über den Betrag, den der Ver-
brau cher im Falle des Widerrufs nach Artikel L.222-18 § 1 und 
L.222-19 des luxemburgischen Code de la consommation für 
die er brachte Leistung zu zahlen hat :

Mit Abschluss des Depotvertrages sowie beim Erwerb der 
Anteile an Investmentvermögen hat der Kunde ein Wider-
rufs recht, über welches das Institut den Kunden am Ende 
dieser Vorvertraglichen Informationen informiert.

Gegebenenfalls den Hinweis, dass sich die Finanz dienst leis-
tung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezi-
fischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit 
spe ziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwan-
kungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die das Insti tut 
keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit er wirt-
schaf tete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind :

Geschäfte in Investmentvermögen sind wegen ihrer spezi-
fi schen Merkmale mit Risiken behaftet. Insbesondere sind 
fol gende Risiken zu nennen (wobei insoweit immer der Ver-
kaufs prospekt eines Investmentvermögens maßgeblich ist) :

• Kursänderungsrisiko/Negatives Wert ent wick lungs risiko : 
Der Wert eines Anteils bzw. der Wert der im jeweiligen 
Invest ment vermögen gehaltenen Ver mö gens gegen-
stände unterliegt Schwankungen und kann sich nega tiv 
ent wickeln. Dies kann sich z. B. aus Aktien- und Renten-
markt risiken, Wechsel kurs- und Zins risi ken, Kredit- und 
Vola ti li täts risiken sowie politischen Risiken ergeben. 
Ver äußert ein Kunde Anteile an einem Invest ment ver-
mögen zu einem Zeitpunkt, zu dem der Wert der in einem 
Invest ment ver mögen gehaltenen Vermögens gegen stände 
gegen über dem Wert zum Erwerbs zeit punkt gesunken ist, 
trägt er den ent sprechenden Wert verlust.

• Wechselkursrisiko ;

• Zinsänderungsrisiko ;

• Kontrahentenrisiko ;

• Totalverlustrisiko : Der Kunde kann sein investiertes Kapital 
teilweise oder sogar ganz verlieren.

Der Preis eines Wertpapiers kann Schwankungen auf dem 
Finanzmarkt unterliegen, auf die das Institut keinen Einfluss 
hat. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge (z. B. 
Zinsen, Dividenden) und erzielte Wertsteigerungen sind 
kein Indikator für künftige Erträge oder Wertsteigerungen. 
Weiterhin können sich Risiken aus der Sammelverwahrung, 
ins besondere aus der Verwahrung von Wertpapieren im 
Aus land ergeben. Ausführliche Informationen enthält die 
Bro schüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen 
in Investmentfonds“, die der Kunde bei dem Institut anfor-
dern kann bzw. die das Institut dem Kunden vor bzw. mit der 
Eröffnungs bestätigung zur Verfügung stellt. Das Institut 
weist den Kunden darauf hin, dass diese Informationen keine 
Anlage beratung darstellen, sondern nur dazu dienen, dem 
Kunden die eigenen Anlageentscheidungen zu erleichtern.
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Berichte über erbrachte Dienstleistungen :

• Depotführung
Das Institut unterrichtet Kunden quartalsweise über seine im 
Depot verwahrten Bestände in Investmentvermögen durch 
Ein stellen des Berichts in die Online Postbox oder durch 
die postalische Übermittlung des Berichts. Auf Wunsch 
erhält der Kunde jederzeit eine Aufstellung der genannten 
Bestände der im Depot verwahrten Investmentvermögen.

• Finanzkommissionsgeschäft

Das Institut übermittelt dem Kunden spätestens am 
ersten Geschäftstag nach einem Wertpapiergeschäft eine 
Ab rechnung. Bei regelmäßig ausgeführten Kunden auft rä-
gen (z. B. Sparplänen) übermittelt das Institut dem Kun den 
min destens alle sechs Monate die Informationen über die 
ge tätigten Geschäfte. Auf Wunsch erhält der Kunde jeder-
zeit Informationen über den Stand seines Auftrags.

Informationen über Interessenskonflikte :

Das Institut kann bei seiner Tätigkeit Interessenskonflikten 
unterliegen und hat Maßnahmen ergriffen, damit sich im 
Einzelfall bestehende Interessenskonflikte nicht negativ auf 
die Interessen der Kunden auswirken. Einzelheiten können 
der „Conflict of Interest Policy“ entnommen werden.

Mindestlaufzeit der Verträge, wenn diese eine dauernde oder 
regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt haben :

Es werden mit den Kunden keine Mindestlaufzeiten für den 
Depotvertrag vereinbart.

Vertragliche Kündigungsbedingungen :

Kündigungen bedürfen der Textform. Der Depotvertrag 
kann von dem Kunden jederzeit mit sofortiger Wirkung 
been det werden. Von dem Institut kann der Depotvertrag 
ordent lich mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende 
gekün digt werden. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem 
Grun de bleibt unberührt. Es werden keine Vertragsstrafen 
mit dem Kunden vereinbart.

Anwendbares Recht, welches das Institut der Aufnahme von 
Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Ver tra ges 
zugrunde legt :

Für die Aufnahme von Beziehungen vor Abschluss des 
Depot  vertrages gilt luxemburgisches Recht.

Auf den Vertrag anwendbares Recht :

Auf den Depotvertrag findet luxemburgisches Recht An wen-
dung. Es gibt keine Gerichtsstandvereinbarung für Kunden, 
die Verbraucher i. S. d. von Artikel L.010-1. § 1 des luxembur-
gischen Code de la consommation sind.

Außergerichtliche Streitschlichtung :

Unbeschadet des Rechts, die Gerichte anzurufen, kann eine 
außergerichtliche Streitschlichtungsstelle angerufen werden.

Der Antrag auf Durchführung eines Schlichtungsverfahrens 
ist in Textform unter kurzer Schilderung des Sachverhalts 
und mit dem zum Ver ständ nis der Streitigkeit erforderlichen 
Unter lagen (z. B. Schrift wech sel, Vertragsbedingungen, 
Kosten be rechnungen) bei der Geschäftsstelle der Schlich-
tungs stelle einzureichen :

Bei Streitigkeiten können sich die Beteiligten an die juris-
tische Abteilung für Verbraucherschutz/Finanzkriminalität 
der Commission de Surveillance du Secteur Financier unter 
folgender Adresse wenden: 

283, route d‘Arlon 
L-2991 Luxembourg 

Tel : +352 26251 - 2574 oder +352 26251-2904 
Fax : +352 26251 - 2601 

und per E-Mail unter reclamation@cssf.lu
Internet : www.cssf.lu

Das Recht, die Gerichte unmittelbar anzurufen, bleibt hier-
von unberührt.

Hinweis auf das Bestehen eines Garantiefonds oder einer 
anderen Entschädigungsregelung – Bestehen einer freiwilli-
gen Ein lagensicherung :

Das Institut ist der Entschädigungseinrichtung der Wert-
papier handels unternehmen (EdW) zugeordnet, 10117 Berlin-
Mitte (Inter netseite des EdW : www.e-d-w.de). Eine freiwillige 
Einlagensicherung besteht nicht.

Gegebenenfalls eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur 
Ver fügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gül-
tig keits dauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich 
des Preises :

Die von dem Institut zur Verfügung gestellten Informationen  
gelten bis auf Weiteres.

Luxemburg, 01. Mai 2025
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Auf den Vertrag anwendbares Recht :

Auf den Depotvertrag findet luxemburgisches Recht An wen-
dung. Es gibt keine Gerichtsstandvereinbarung für Kunden, 
die Verbraucher i. S. d. von Artikel L.010-1. § 1 des luxembur-
gischen Code de la consommation sind.

Außergerichtliche Streitschlichtung :

Unbeschadet des Rechts, die Gerichte anzurufen, kann eine 
außergerichtliche Streitschlichtungsstelle angerufen werden.

Der Antrag auf Durchführung eines Schlichtungsverfahrens 
ist in Textform unter kurzer Schilderung des Sachverhalts 
und mit dem zum Ver ständ nis der Streitigkeit erforderlichen 
Unter lagen (z. B. Schrift wech sel, Vertragsbedingungen, 
Kosten be rechnungen) bei der Geschäftsstelle der Schlich-
tungs stelle einzureichen :

Bei Streitigkeiten können sich die Beteiligten an die juris-
tische Abteilung für Verbraucherschutz/Finanzkriminalität 
der Commission de Surveillance du Secteur Financier unter 
folgender Adresse wenden: 

283, route d‘Arlon 
L-2991 Luxembourg 

Tel : +352 26251 - 2574 oder +352 26251-2904 
Fax : +352 26251 - 2601 

und per E-Mail unter reclamation@cssf.lu
Internet : www.cssf.lu

Das Recht, die Gerichte unmittelbar anzurufen, bleibt hier-
von unberührt.

Hinweis auf das Bestehen eines Garantiefonds oder einer 
anderen Entschädigungsregelung – Bestehen einer freiwilli-
gen Ein lagensicherung :

Das Institut ist der Entschädigungseinrichtung der Wert-
papier handels unternehmen (EdW) zugeordnet, 10117 Berlin-
Mitte (Inter netseite des EdW : www.e-d-w.de). Eine freiwillige 
Einlagensicherung besteht nicht.

Gegebenenfalls eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur 
Ver fügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gül-
tig keits dauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich 
des Preises :

Die von dem Institut zur Verfügung gestellten Informationen  
gelten bis auf Weiteres.

Luxemburg, 01. Mai 2025
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WIDERRUFSBELEHRUNG

Abschnitt 1

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen 
Er klä rung widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss 
des Ver trags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen 
ein schließ lich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
sowie alle nach stehend unter Abschnitt 2 aufgeführten 
Infor ma tionen auf einem dauer haften Datenträger (z. B. 
Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der 
Wider rufsfrist genügt die recht zeitige Absendung des 
Widerrufs, wenn die Er klärung auf einem dauerhaften 
Datenträger er folgt.

Der Widerruf ist zu richten an :

MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Parc d’Activite Syrdall 2
18 – 20, rue Gabriel Lippmann 
L-5365 Munsbach
Luxembourg

E-Mail : widerruf@morgenfund.com

Abschnitt 2

Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche 
Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfas-
sen folgende Angaben :

1. die Identität des Unternehmers ; anzugeben ist auch 
das öffent liche Unternehmensregister, bei dem der 
Rechts trä ger eingetragen ist, und die zugehörige 
Register nummer oder gleichwertige Kennung ;

2. die Haupt geschäftstätigkeit des Unternehmers und 
die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde ;

3. die Identität des Vertreters des Unternehmers in dem 
Mit gliedstaat der Europäischen Union, in dem der Ver-
brau cher seinen Wohnsitz hat, wenn es einen solchen 
Ver treter gibt, oder einer anderen gewerblich täti gen 
Per son als dem Unter nehmer, wenn der Ver brau cher 
mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, und die 
Eigen schaft, in der diese Person gegenüber dem Ver-
brau cher tätig wird ;

4. die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und 
jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung 
zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher 
maß geblich ist, bei juristischen Personen, Personen ver-
eini gungen oder Personengruppen auch den Namen 
des Ver tre tungs be rechtigten ;

5. die wesent lichen Merkmale der Finanzdienstleistung 
sowie Infor mationen darüber, wie der Vertrag zustan-
de kommt ;

6. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließ-
lich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie 
alle über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, 
wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, 
seine Be rechnungs grundlage, die dem Verbraucher 
eine Über prü fung des Preises ermöglicht ;

7. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie 
einen Hin weis auf mögliche weitere Steuern oder 
Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt 
oder von ihm in Rech nung gestellt werden ;

8. den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf 
Finanz instrumente bezieht, die wegen ihrer spezi-
fischen Merkmale oder der durchzuführenden Vor-
gänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren 
Preis Schwan kungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, 
auf die der Unter nehmer keinen Einfluss hat, und dass 
in der Vergangen heit erwirtschaftete Erträge kein 
Indi kator für künftige Erträge sind ;

9. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Ver fü gung 
gestellten Informationen, beispielsweise die Gül tig-
keits dauer befristeter Angebote, insbesondere hin-
sicht lich des Preises ;

10. Einzel heiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung ;

11. alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Ver brau-
cher für die Benutzung des Fern kom muni ka tions mittels 
zu tra gen hat, wenn solche zusätz lichen Kosten durch 
den Unter nehmer in Rechnung gestellt werden ;

12. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Wider rufs-
rechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Aus-
übung, ins beson dere Name und Anschrift desjenigen, 
gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die 
Rechtsfolgen des Wider rufs einschließlich Infor ma ti-
onen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall 
des Widerrufs für die er brachte Leistung zu zahlen hat, 
so fern er zur Zah lung von Wertersatz verpflichtet ist ;

13. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine 
dau ernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung 
zum Inhalt hat ;

14. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließ-
lich etwaiger Vertragsstrafen ;

Widerrufsbelehrung bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen 
und bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen

1. Widerruf des Depotvertrages



V
V

I L
U

X
 

05
/2

02
5 

Se
ite

 6
 v

on
 8

WIDERRUFSBELEHRUNG

Abschnitt 1

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen 
Er klä rung widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss 
des Ver trags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen 
ein schließ lich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
sowie alle nach stehend unter Abschnitt 2 aufgeführten 
Infor ma tionen auf einem dauer haften Datenträger (z. B. 
Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der 
Wider rufsfrist genügt die recht zeitige Absendung des 
Widerrufs, wenn die Er klärung auf einem dauerhaften 
Datenträger er folgt.

Der Widerruf ist zu richten an :

MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Parc d’Activite Syrdall 2
18 – 20, rue Gabriel Lippmann 
L-5365 Munsbach
Luxembourg

E-Mail : widerruf@morgenfund.com

Abschnitt 2

Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche 
Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfas-
sen folgende Angaben :

1. die Identität des Unternehmers ; anzugeben ist auch 
das öffent liche Unternehmensregister, bei dem der 
Rechts trä ger eingetragen ist, und die zugehörige 
Register nummer oder gleichwertige Kennung ;

2. die Haupt geschäftstätigkeit des Unternehmers und 
die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde ;

3. die Identität des Vertreters des Unternehmers in dem 
Mit gliedstaat der Europäischen Union, in dem der Ver-
brau cher seinen Wohnsitz hat, wenn es einen solchen 
Ver treter gibt, oder einer anderen gewerblich täti gen 
Per son als dem Unter nehmer, wenn der Ver brau cher 
mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, und die 
Eigen schaft, in der diese Person gegenüber dem Ver-
brau cher tätig wird ;

4. die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und 
jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung 
zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher 
maß geblich ist, bei juristischen Personen, Personen ver-
eini gungen oder Personengruppen auch den Namen 
des Ver tre tungs be rechtigten ;

5. die wesent lichen Merkmale der Finanzdienstleistung 
sowie Infor mationen darüber, wie der Vertrag zustan-
de kommt ;

6. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließ-
lich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie 
alle über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, 
wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, 
seine Be rechnungs grundlage, die dem Verbraucher 
eine Über prü fung des Preises ermöglicht ;

7. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie 
einen Hin weis auf mögliche weitere Steuern oder 
Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt 
oder von ihm in Rech nung gestellt werden ;

8. den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf 
Finanz instrumente bezieht, die wegen ihrer spezi-
fischen Merkmale oder der durchzuführenden Vor-
gänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren 
Preis Schwan kungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, 
auf die der Unter nehmer keinen Einfluss hat, und dass 
in der Vergangen heit erwirtschaftete Erträge kein 
Indi kator für künftige Erträge sind ;

9. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Ver fü gung 
gestellten Informationen, beispielsweise die Gül tig-
keits dauer befristeter Angebote, insbesondere hin-
sicht lich des Preises ;

10. Einzel heiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung ;

11. alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Ver brau-
cher für die Benutzung des Fern kom muni ka tions mittels 
zu tra gen hat, wenn solche zusätz lichen Kosten durch 
den Unter nehmer in Rechnung gestellt werden ;

12. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Wider rufs-
rechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Aus-
übung, ins beson dere Name und Anschrift desjenigen, 
gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die 
Rechtsfolgen des Wider rufs einschließlich Infor ma ti-
onen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall 
des Widerrufs für die er brachte Leistung zu zahlen hat, 
so fern er zur Zah lung von Wertersatz verpflichtet ist ;

13. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine 
dau ernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung 
zum Inhalt hat ;

14. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließ-
lich etwaiger Vertragsstrafen ;

Widerrufsbelehrung bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen 
und bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen

1. Widerruf des Depotvertrages
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15. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren 
Recht der Unternehmer der Auf nahme von Bezie-
hun gen zum Verbraucher vor Abschluss des Ver trags 
zu grunde legt ;

16. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwend-
bare Recht oder über das zuständige Gericht ;

17. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und 
die in dieser Widerrufsbelehrung genannten Vorab-
infor ma tionen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, 
in denen sich der Unternehmer ver pflichtet, mit 
Zu stimmung des Ver brauchers die Kommuni kation 
wäh rend der Laufzeit dieses Vertrags zu führen ;

18. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergericht-
liches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem 
der Unter nehmer unterworfen ist, nutzen kann, und 
gege benen falls dessen Zugangsvoraussetzungen ;

19. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Ent-
schä di gungs rege lungen, die nicht in den Anwendungs-
bereich des Gesetzes vom 5. April 1993 über den 
Finanzsektor, in seiner anwendbaren Fassung.

Abschnitt 3

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beider seits 
em pfan genen Leistungen zurück zu gewähren. Sie sind 
zur Zah lung von Wertersatz für die bis zum Wider ruf 
erbrachte Dienst leistung ver pflichtet, wenn Sie vor Ab gabe 
Ihrer Ver trags erklärung auf diese Rechts folge hin gewiesen 
wurden und aus drück lich zugestimmt haben, dass wir 
vor dem Ende der Wider rufs frist mit der Aus führung der 
Gegen leistung begonnen werden kann. Be steht eine Ver-
pflich tung zur Zah lung von Wert ersatz, kann dies dazu füh-
ren, dass Sie die ver traglichen Zah lungs verpflichtungen für 
den Zeit raum bis zum Wider ruf den noch erfüllen müssen. 
Ihr Wider rufsrecht erlischt vor zeitig, wenn der Vertrag 
von beiden Seiten auf Ihren aus drück lichen Wunsch voll-
ständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Wider rufs recht ausgeübt 
haben. Ver pflich tun gen zur Er stattung von Zahlungen 
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die 
Frist beginnt für Sie mit der Ab sen dung Ihrer Wider rufs-
erklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Bei Wider ruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit 
diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht 
mehr ge bun den, wenn der zusammenhängende Vertrag 
eine Leis tung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf 
der Grund lage einer Vereinbarung zwischen uns und dem 
Dritten er bracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung



V
V

I L
U

X
 

05
/2

02
5 

Se
ite

 7
 v

on
 8

15. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren 
Recht der Unternehmer der Auf nahme von Bezie-
hun gen zum Verbraucher vor Abschluss des Ver trags 
zu grunde legt ;

16. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwend-
bare Recht oder über das zuständige Gericht ;

17. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und 
die in dieser Widerrufsbelehrung genannten Vorab-
infor ma tionen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, 
in denen sich der Unternehmer ver pflichtet, mit 
Zu stimmung des Ver brauchers die Kommuni kation 
wäh rend der Laufzeit dieses Vertrags zu führen ;

18. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergericht-
liches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem 
der Unter nehmer unterworfen ist, nutzen kann, und 
gege benen falls dessen Zugangsvoraussetzungen ;

19. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Ent-
schä di gungs rege lungen, die nicht in den Anwendungs-
bereich des Gesetzes vom 5. April 1993 über den 
Finanzsektor, in seiner anwendbaren Fassung.

Abschnitt 3

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beider seits 
em pfan genen Leistungen zurück zu gewähren. Sie sind 
zur Zah lung von Wertersatz für die bis zum Wider ruf 
erbrachte Dienst leistung ver pflichtet, wenn Sie vor Ab gabe 
Ihrer Ver trags erklärung auf diese Rechts folge hin gewiesen 
wurden und aus drück lich zugestimmt haben, dass wir 
vor dem Ende der Wider rufs frist mit der Aus führung der 
Gegen leistung begonnen werden kann. Be steht eine Ver-
pflich tung zur Zah lung von Wert ersatz, kann dies dazu füh-
ren, dass Sie die ver traglichen Zah lungs verpflichtungen für 
den Zeit raum bis zum Wider ruf den noch erfüllen müssen. 
Ihr Wider rufsrecht erlischt vor zeitig, wenn der Vertrag 
von beiden Seiten auf Ihren aus drück lichen Wunsch voll-
ständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Wider rufs recht ausgeübt 
haben. Ver pflich tun gen zur Er stattung von Zahlungen 
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die 
Frist beginnt für Sie mit der Ab sen dung Ihrer Wider rufs-
erklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Bei Wider ruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit 
diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht 
mehr ge bun den, wenn der zusammenhängende Vertrag 
eine Leis tung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf 
der Grund lage einer Vereinbarung zwischen uns und dem 
Dritten er bracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung
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Erfolgt der Kauf von Anteilen oder Aktien eines offenen 
Invest ment fonds vermögens durch mündliche Ver hand lun-
gen außer halb der ständigen Geschäfts räume des jenigen, 
der die An teile oder Aktien verkauft oder den Ver kauf ver-
mittelt hat, so kann der Käufer seine Erklärung über den 
Kauf binnen einer Frist von zwei Wochen bei der Ver wal-
tungs gesell schaft oder einem Repräsentanten im Sinne 
des § 319 KAGB in Textform widerrufen (Widerrufs recht) ; 
dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile oder 
Aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständi-
gen Geschäfts räume hat. Handelt es sich um ein Fern-
absatz geschäft im Sinne des § 312 c BGB, so ist bei einem 
Er werb von Finanz dienstleistungen, deren Preis auf dem 
Finanz markt Schwan kungen unterliegt (§ 312 g Abs. 2 S. 1 
Nr. 8 BGB), ein Wider ruf ausgeschlossen.

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung 
der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist gegenüber den im 
vorstehenden Absatz genannten Adressaten (Verwaltungs-
gesellschaft oder einem Repräsentanten im Sinne des § 319 
KAGB) unter Angabe der Person des Erklärenden, wobei 
eine Begründung nicht erforderlich ist. Die Widerrufsfrist 
beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags 
auf Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm 
eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine 
Be lehrung über das Widerrufsrecht wie die vorliegende 
enthal ten ist. Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast 
den Verkäufer.

Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer 
nachweist, dass entweder der Käufer, kein Verbraucher im 
Sinne des § 13 BGB ist oder er den Käufer zu den Ver hand-
lun gen, die zum Verkauf der Anteile oder Aktien geführt 
haben, aufgrund vorhergehender Bestellung gemäß § 55 
Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat.

Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zah lun-
gen geleistet, so ist die Kapital ver wal tungs gesell schaft, 
die EU-Verwaltungsgesellschaft oder die ausländische AIF-
Ver wal tungs gesellschaft verpflichtet, dem Käufer, ggf. Zug 
um Zug gegen Rückübertragung der er wor benen Anteile 
oder Aktien, die bezahlten Kosten und einen Betrag 
auszu zahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile oder 
Aktien am Tag nach dem Eingang der Wider rufs er klä rung 
entspricht.

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend beim 
Verkauf von Anteilen oder Aktien durch den Anleger.

Ende der Widerrufsbelehrung

Stand : Mai 2025

2. Widerrufsrecht nach § 305 KAGB (gilt nur für deutsche Kunden)
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Informationen über 
den Umgang mit 
Interessenkonflikten

1. Einleitung

Die nachfolgenden Ausführungen gelten für die MorgenFund 
GmbH und die MorgenFund GmbH, Zweig nieder lassung 
Luxemburg (nachfolgend „MorgenFund“ oder „Insti tut“). 
MorgenFund bietet ihren Kunden Wert  papier dienst leis-
tungen und Wert papier neben dienst leis tun gen an.

Bei der Erbringung dieser Dienstleistungen lassen sich 
Interessenkonflikte nicht immer ausschließen. Interessen-
konflikte können dazu führen, dass MorgenFund nicht stets 
im best möglichen Interesse des Kunden handelt. Hierdurch 
könnte der Kunde einen finanziellen Nach teil erleiden.

MorgenFund unternimmt jedoch Anstrengungen, Inte res-
sen konflikte zu vermeiden und hat eine Reihe von Vor keh-
rungen getroffen, damit sich mögliche Interessen kon flikte 
nicht auf Kundeninteressen auswirken. Dennoch kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass es in Einzelfällen zu Inte res-
sen kon flikten kommt.

In Über einstimmung mit den Vorgaben der Richtlinie 
2014/65/EU des Euro päischen Parla ments und des Rates 
vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanz instrumente und 
ihren dele gierten Rechts akten sowie den nationalen Vor-
schriften zur Um setzung der vor genannten Richt linien 
er hal ten Sie nach folgend Infor mationen über die viel fältigen 
Vorkehrungen der MorgenFund zum Um gang mit Inte res-
sen kon flik ten.

2. Art und Herkunft von Interessenkonflikten

Potenzielle und tatsächliche Interessenkonflikte können 
ent stehen zwischen Interessen des Kunden einerseits und 
anderer seits den Interessen

• der MorgenFund bzw. ihrer Gesellschafter,

• der Mitglieder der Geschäftsführung der MorgenFund,

• der Mitarbeiter der MorgenFund oder anderer mit 
MorgenFund verbundenen Personen und Parteien (sog. 
relevante Personen),

• von MorgenFund beauftragter externer Dienstleister,

• der Vertriebspartner (Vermittler) der MorgenFund bzw. 
deren Geschäftsleiter.

Darüber hinaus können im Zusammenhang mit den von 
MorgenFund angebotenen Dienstleistungen auch Inte res-
sen konflikte zwischen Kunden untereinander auf treten.
Interessenkonflikte und die daraus resultierende Gefahr 
einer Beeinträchtigung von Kundeninteressen können ins-
besondere entstehen :

• in der Finanz port folio ver  wal tung aus dem eigenen 
(Umsatz-) Inte resse der MorgenFund, z. B. durch die Ver-
pflich tung der Berück sich ti gung von Nach haltig keits prä-
fe ren zen bei der Aus füh rung von Kunden auf trägen,

• durch vertriebssteuernde Maßnahmen,

• durch erfolgsbezogene Vergütung von Mitarbeitern und/
oder Vertriebspartnern,

• aus Beziehungen der MorgenFund mit Emittenten von 
Wert papieren,

• durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich 
bekannt sind (Insiderinformationen),

• aus privaten Wertpapiergeschäften von Mitarbeitern,

• aus persönlichen Beziehungen von Mitarbeitern oder 
der Geschäftsleitung oder der mit diesen verbundenen 
Personen, oder bei der Mitwirkung dieser Personen in 
Aufsichts- oder Beiräten,

• durch unterschiedliche Kostenstrukturen der über 
MorgenFund erhältlichen Fonds.

3. Allgemeine Informationen zu Vorkehrungen der 
MorgenFund zum Umgang mit Interessenkonflikten

Um zu vermeiden, dass sachfremde Interessen die Erbringung 
ihrer Dienstleistungen beeinflussen, haben sich MorgenFund 
und ihre Mitarbeiter sowie andere relevante Personen hohen 
ethischen Standards verpflichtet. MorgenFund erwartet 
jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, recht mäßiges und profes-
sionelles Handeln, die Beachtung von Marktstandards, und 
insbesondere immer die Beach tung des Kundeninteresses.

MorgenFund hat unter der direkten Verantwortung der 
Geschäfts leitung eine unabhängige Compliance-Stelle ein-
gerichtet, der die Überwachung der Identi fikation, Ver mei-
dung und des Managements von Interessen kon flik ten durch 
die Geschäftseinheiten obliegt.
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Im Einzelnen ergreift MorgenFund folgende Maßnahmen :

• Schaffung organisatorischer Verfahren zur Wahrung des 
Kunden interesses in der Finanz port folio ver wal tung, z. B. 
durch Geneh mi gungs ver fahren für neue Produkte, die Ein-
rich tung eines am Kunden inte resse ein schließ lich seiner 
Nach haltig keits prä fe ren zen aus gerich teten Invest ment-
aus wahl prozesses, die Prüfung und Doku men tation der 
Geeignet heit von per sön li chen Empfeh lungen oder Über-
wachungs hand lungen durch Compliance, auch im Hinblick 
auf die Ver meidung von Green washing ;

• Bearbeitung der Kundenaufträge in der Reihenfolge ihres 
Eingangs bei MorgenFund nach den in den AGB darge-
stellten Ausführungsgrundsätzen ;

• Regelungen zum Vergütungssystem von Mitarbeitern : 
Das Vergütungssystem der MorgenFund sieht bspw. einen 
hohen Anteil fester Vergütungen der Mitarbeiter vor ; 
hierdurch besteht ein geringer Anreiz für die Mitarbeiter, 
unver hältnismäßige Risiken für die Kunden einzugehen ;

• Regelungen über die Annahme und Gewährung von 
Zuwen dungen sowie deren Offenlegung und, sofern eine 
An nahme der Zuwendungen durch MorgenFund nicht 
zu lässig ist, für deren Gewährung an den Kunden ;

• Regelungen zu Vertriebsvorgaben und Vergütung : 
Vertriebs partner der MorgenFund erhalten bspw. Pro vi-
si onen nur dann, wenn diese Provisionen dazu bestimmt 
sind, die Qualität der Dienstleistung für den Endkunden 
zu verbessern ;

• Schaffung von Vertraulichkeitsbereichen durch Errichtung 
von Informationsbarrieren, durch Trennung von Verant-
wortlichkeiten und/oder räumliche Trennung sowie durch 
Regelungen zum bereichsüberschreitenden Informations-
fluss („Need to Know“-Prinzip) ;

• Führung von Beobachtungs- bzw. Sperrlisten, die der 
Über wachung sensiblen Informationsaufkommens sowie 
der Verhinderung eines Missbrauchs von Insider infor ma-
tionen dienen ;

• Offenlegung von allen Geschäften außerhalb des Auf-
ga ben bereichs eines Mitarbeiters, der sie für eigene 
oder fremde Rechnung tätigt (privat veranlasste Wert-
papier geschäfte) gegenüber der Compliance-Stelle (sog. 
Mit arbeitergeschäfte) ;

• Regelmäßige Schulung der Mitarbeiter der MorgenFund, 
um das Bewusstsein der Mitarbeiter und anderer rele-
vanter Personen für den richtigen Umgang mit Interessen-
kon flikten zu schärfen ;

• Interne Arbeitsanweisungen, Compliance-Leitlinien 
und Richt linien (bspw. Richtlinien zu Einladungen und 
Geschenken, Leitsätze für Wertpapiergeschäfte von Mit-
ar beitern) ;

• Vor halten eines Hinweisgebersystems, das den Mit-
arbeitern und Kunden der MorgenFund die Möglichkeit 
bietet – auch anonym – auf betrügerisches Verhalten und 
wirt schafts kriminelle Handlungen hinzuweisen.

MorgenFund hat organisatorische und administrative Vor-
keh rungen getroffen, welche in der Regel gewährleisten, 
dass das Risiko der Beeinträchtigung von Kunden interessen 
gesteuert und vermieden werden kann. MorgenFund wird 
von einem Geschäft Abstand nehmen, welches einen Kon-
flikt verursacht, wenn die Maßnahmen zur Vermeidung und 
zum Management von Konflikten nicht ausreichen, um nach 
vernünftigem Ermessen zu gewährleisten, dass eine Beein-
trächtigung von Kunden interessen vermieden wird.

Eine Offenlegung gemäß § 63 Absatz 2 WpHG wird nur 
dann erfolgen, wenn keine andere Möglichkeit zur Lösung 
des Interessenkonflikts besteht In diesen Ausnahmenfällen 
wird MorgenFund dem Kunden die allgemeine Art und 
Ursache des Interessenkonflikts offenlegen. Außerdem 
werden dem Kunden die daraus resultierenden Risiken und 
die Schritte, die unternommen wurden, um diese Risiken 
zu min dern, bevor die MorgenFund Geschäfte für diesen 
Kunden tätigt, mitgeteilt. Hierdurch ist gewähr leistet, dass 
er seine Entscheidung bezüglich der Inanspruchnahme der 
ange botenen Dienstleistung auf informierter Grundlage 
treffen kann. Offengelegt wird in aussagekräftiger, aber 
ano nymisierter Form, da das Geschäftsgeheimnis und, 
soweit anwendbar, der gesetzliche Datenschutz gegenüber 
anderen Kunden gewährt bleiben müssen.

4. Hinweis auf den Erhalt und die Gewährung von 
Zuwendungen sowie Verzicht auf die Herausgabe 
von Zuwendungen

Entsprechend den Vorschriften des WpHG zur Annahme und 
Gewährung von Zuwendungen (z. B. Provisionen) (insbeson-
dere § 70 WpHG) informiert die MorgenFund ihre Kunden 
über nachfolgende Regelungen und Sachverhalte :

4.1 Vertriebsprovisionen

Die MorgenFund erhält auf Grundlage von Vertriebs ver-
trägen im Zusammenhang mit der Durchführung/Ab wick-
lung von Wertpapiergeschäften, welche sie (z. B. im Wege 
des Finanzkommissionsgeschäftes) mit dem/für den Kunden 
ab schließt, umsatz- und bestandsabhängige Zahlungen 
von den jeweiligen, den Fonds auflegenden, Verwaltungs-
gesell schaften, die diese als Vertriebs ver gütungen an die 
MorgenFund für den Vertrieb der Invest mentvermögen/
Fonds leisten.

Auf diese Weise erhält die MorgenFund auf den im Depot 
gebuchten Fonds anteilbestand des Kunden sogenannte „lau-
fende Vertriebs provisionen/Vertriebsfolgeprovisionen“ von 
den Verwaltungsgesellschaften. Dabei handelt es sich um 
wieder kehrende, bestands abhängige Vergütungen, die wäh-
rend der Halte dauer der Fonds anteile im Depot des Kunden 
von den Verwaltungs gesellschaften an die MorgenFund 
gezahlt werden. Die Höhe der laufenden Ver triebs pro-
visionen berechnet sich als prozentualer Anteil des jewei-
ligen Werts der verwahrten Fondsanteile und liegt – je nach 
Ver wal tungs gesellschaft und Art des Fonds – derzeit in der 
Regel zwischen 0,3 % und 0,9 % (durchschnittlich 0,7 %). Für 
ETFs fällt in der Regel keine laufende Vertriebsprovision an.
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Im Einzelnen ergreift MorgenFund folgende Maßnahmen :

• Schaffung organisatorischer Verfahren zur Wahrung des 
Kunden interesses in der Finanz port folio ver wal tung, z. B. 
durch Geneh mi gungs ver fahren für neue Produkte, die Ein-
rich tung eines am Kunden inte resse ein schließ lich seiner 
Nach haltig keits prä fe ren zen aus gerich teten Invest ment-
aus wahl prozesses, die Prüfung und Doku men tation der 
Geeignet heit von per sön li chen Empfeh lungen oder Über-
wachungs hand lungen durch Compliance, auch im Hinblick 
auf die Ver meidung von Green washing ;

• Bearbeitung der Kundenaufträge in der Reihenfolge ihres 
Eingangs bei MorgenFund nach den in den AGB darge-
stellten Ausführungsgrundsätzen ;

• Regelungen zum Vergütungssystem von Mitarbeitern : 
Das Vergütungssystem der MorgenFund sieht bspw. einen 
hohen Anteil fester Vergütungen der Mitarbeiter vor ; 
hierdurch besteht ein geringer Anreiz für die Mitarbeiter, 
unver hältnismäßige Risiken für die Kunden einzugehen ;

• Regelungen über die Annahme und Gewährung von 
Zuwen dungen sowie deren Offenlegung und, sofern eine 
An nahme der Zuwendungen durch MorgenFund nicht 
zu lässig ist, für deren Gewährung an den Kunden ;

• Regelungen zu Vertriebsvorgaben und Vergütung : 
Vertriebs partner der MorgenFund erhalten bspw. Pro vi-
si onen nur dann, wenn diese Provisionen dazu bestimmt 
sind, die Qualität der Dienstleistung für den Endkunden 
zu verbessern ;

• Schaffung von Vertraulichkeitsbereichen durch Errichtung 
von Informationsbarrieren, durch Trennung von Verant-
wortlichkeiten und/oder räumliche Trennung sowie durch 
Regelungen zum bereichsüberschreitenden Informations-
fluss („Need to Know“-Prinzip) ;

• Führung von Beobachtungs- bzw. Sperrlisten, die der 
Über wachung sensiblen Informationsaufkommens sowie 
der Verhinderung eines Missbrauchs von Insider infor ma-
tionen dienen ;

• Offenlegung von allen Geschäften außerhalb des Auf-
ga ben bereichs eines Mitarbeiters, der sie für eigene 
oder fremde Rechnung tätigt (privat veranlasste Wert-
papier geschäfte) gegenüber der Compliance-Stelle (sog. 
Mit arbeitergeschäfte) ;

• Regelmäßige Schulung der Mitarbeiter der MorgenFund, 
um das Bewusstsein der Mitarbeiter und anderer rele-
vanter Personen für den richtigen Umgang mit Interessen-
kon flikten zu schärfen ;

• Interne Arbeitsanweisungen, Compliance-Leitlinien 
und Richt linien (bspw. Richtlinien zu Einladungen und 
Geschenken, Leitsätze für Wertpapiergeschäfte von Mit-
ar beitern) ;

• Vor halten eines Hinweisgebersystems, das den Mit-
arbeitern und Kunden der MorgenFund die Möglichkeit 
bietet – auch anonym – auf betrügerisches Verhalten und 
wirt schafts kriminelle Handlungen hinzuweisen.

MorgenFund hat organisatorische und administrative Vor-
keh rungen getroffen, welche in der Regel gewährleisten, 
dass das Risiko der Beeinträchtigung von Kunden interessen 
gesteuert und vermieden werden kann. MorgenFund wird 
von einem Geschäft Abstand nehmen, welches einen Kon-
flikt verursacht, wenn die Maßnahmen zur Vermeidung und 
zum Management von Konflikten nicht ausreichen, um nach 
vernünftigem Ermessen zu gewährleisten, dass eine Beein-
trächtigung von Kunden interessen vermieden wird.

Eine Offenlegung gemäß § 63 Absatz 2 WpHG wird nur 
dann erfolgen, wenn keine andere Möglichkeit zur Lösung 
des Interessenkonflikts besteht In diesen Ausnahmenfällen 
wird MorgenFund dem Kunden die allgemeine Art und 
Ursache des Interessenkonflikts offenlegen. Außerdem 
werden dem Kunden die daraus resultierenden Risiken und 
die Schritte, die unternommen wurden, um diese Risiken 
zu min dern, bevor die MorgenFund Geschäfte für diesen 
Kunden tätigt, mitgeteilt. Hierdurch ist gewähr leistet, dass 
er seine Entscheidung bezüglich der Inanspruchnahme der 
ange botenen Dienstleistung auf informierter Grundlage 
treffen kann. Offengelegt wird in aussagekräftiger, aber 
ano nymisierter Form, da das Geschäftsgeheimnis und, 
soweit anwendbar, der gesetzliche Datenschutz gegenüber 
anderen Kunden gewährt bleiben müssen.

4. Hinweis auf den Erhalt und die Gewährung von 
Zuwendungen sowie Verzicht auf die Herausgabe 
von Zuwendungen

Entsprechend den Vorschriften des WpHG zur Annahme und 
Gewährung von Zuwendungen (z. B. Provisionen) (insbeson-
dere § 70 WpHG) informiert die MorgenFund ihre Kunden 
über nachfolgende Regelungen und Sachverhalte :

4.1 Vertriebsprovisionen

Die MorgenFund erhält auf Grundlage von Vertriebs ver-
trägen im Zusammenhang mit der Durchführung/Ab wick-
lung von Wertpapiergeschäften, welche sie (z. B. im Wege 
des Finanzkommissionsgeschäftes) mit dem/für den Kunden 
ab schließt, umsatz- und bestandsabhängige Zahlungen 
von den jeweiligen, den Fonds auflegenden, Verwaltungs-
gesell schaften, die diese als Vertriebs ver gütungen an die 
MorgenFund für den Vertrieb der Invest mentvermögen/
Fonds leisten.

Auf diese Weise erhält die MorgenFund auf den im Depot 
gebuchten Fonds anteilbestand des Kunden sogenannte „lau-
fende Vertriebs provisionen/Vertriebsfolgeprovisionen“ von 
den Verwaltungsgesellschaften. Dabei handelt es sich um 
wieder kehrende, bestands abhängige Vergütungen, die wäh-
rend der Halte dauer der Fonds anteile im Depot des Kunden 
von den Verwaltungs gesellschaften an die MorgenFund 
gezahlt werden. Die Höhe der laufenden Ver triebs pro-
visionen berechnet sich als prozentualer Anteil des jewei-
ligen Werts der verwahrten Fondsanteile und liegt – je nach 
Ver wal tungs gesellschaft und Art des Fonds – derzeit in der 
Regel zwischen 0,3 % und 0,9 % (durchschnittlich 0,7 %). Für 
ETFs fällt in der Regel keine laufende Vertriebsprovision an.
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Die laufende Vertriebsprovision wird von der MorgenFund 
zur Qualitäts verbesserung seiner Dienstleistungen ein-
gesetzt (z. B. für den Ausbau seiner umfangreichen tech-
nischen Infra strukturen sowie Servicetools).

Dem Kunden entstehen aus der Gewährung der laufenden 
Vertriebs provision an die MorgenFund keine zusätzlichen 
Kosten, da diese laufende Vertriebsprovision aus der Ver-
waltungs vergütung des jeweiligen (im Fondsportfolio ent-
haltenen) Fonds an die MorgenFund gezahlt wird.

In der Finanzportfolioverwaltung wird die Verwaltung und 
damit auch die Entscheidung über den Kauf und Verkauf 
von Finanz instru menten auf den Vermögens verwalter dele-
giert. Damit werden im Rahmen der verein barten Anlage-
richt linien die Ent scheidungen über Käufe und Verkäufe 
ohne Zu stimmung ge tätigt. Diese Konstel lation kann einen 
beste henden Interessen konflikt ver stärken. Den hieraus 
resul tieren den Risi ken begegnet MorgenFund durch geeig-
nete organi s atorische Maß nahmen, insbeson dere einen am 
Kunden interesse aus gerich teten Invest ment aus wahl prozess. 
Im Zusammen hang mit der Finanz port folio ver waltung 
nimmt MorgenFund keine Zuwen dungen von Dritten oder 
für Dritte handelnder Per sonen an und behält diese. Mone-
täre Zuwen dun gen, die die MorgenFund im Zusammen-
hang mit der Finanz port folio ver waltung annimmt, werden 
so schnell wie nach vernünf tigem Er messen möglich nach 
Erhalt und in vollem Um fang an den Kunden gewährt. 
Bezüglich der Art und Weise der Gewährung der Zuwen-
dungen wird auf Buch stabe A., Ziff. 8 und 9 der Beding-
ungen für die Vermögens verwaltung MorgenFund Online 
Inves ting verwiesen.

Im Zusammenhang mit der standardisierten Finanz port-
folio ver wal tung darf MorgenFund ausschließlich geringfü-
gige nicht mone täre Vorteile unter spezifischen regulato-
rischen Voraus setzungen annehmen.

4.2 Nichtmonetäre Zuwendungen
Der MorgenFund können von den Verwaltungs gesell schaften 
gering fügige nicht monetäre Zuwendungen (z. B. in Form 
der Teilnahme an Seminaren sowie anderen Bildungs veran-
staltungen und/oder Marketing-Zuschüssen) gewährt wer-
den. Ebenso kann die MorgenFund solche Zuwen dungen – 
sofern der Kunde kein Direkt kunde von Morgen Fund ist – dem 
Vermittler des Kunden bzw. dessen Vertriebs organisation 
bzw. deren IT-Dienst leister, sofern vorhanden, gewähren.

4.3  Gewährung Vertriebsprovision/
Laufende Vertriebsprovision

Die MorgenFund gewährt auf der Grundlage von Vertriebs-
ver trägen – sofern der Kunde kein Direkt kunde von 
MorgenFund ist – dem Vermittler des Kunden bzw. dessen 
Ver triebs organisation bzw. deren IT-Dienstleistern ganz 
oder teil weise eine Vertriebs provision sowie eine zeit anteilige 
Vergütung (laufende Vertriebs provision). Die Vertriebs-
provision wird von der MorgenFund u. a. für die Ver mittlungs- 
bzw. Beratungs tätigkeit gewährt. Die laufende Vertriebs-
provision wird von MorgenFund für die Auf recht er haltung 
des Informations- und Betreuungs ange botes gewährt.

Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem 
Prozent satz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jewei-
ligen Fonds ange gebenen maximal gültigen Ausgabe auf-
schlages. Die Höhe der laufenden Vertriebs provision berech-
net sich als prozentualer Anteil des jeweiligen Werts der im 
Depot des Kunden verwahrten Fonds anteile und liegt – je 
nach Ver waltung sgesellschaft und Art des Fonds – derzeit in 
der Regel zwischen 0,3 % und 0,9 % (durchschnittlich 0,7 %).

Dem Kunden entstehen aus der Gewährung der Vertriebs-
pro vision bzw. laufenden Vertriebsprovision keine zusätz-
lichen Kosten, da diese aus von der MorgenFund verein-
nahmten Vertriebs provision bzw. aus der Verwaltungs-
ver gütung des jeweiligen (im Fondsportfolio enthaltenen) 
Fonds von dem Institut gezahlt wird.

4.4 Sonstige Provisionen
MorgenFund hat das Recht, zuführenden Partnern eine 
von der Anzahl der zugeführten Depots und/oder Bestand 
abhängige Ver gütung zu gewähren. Diese Vergütung kann 
fix oder variabel ausgestaltet sein, kann einmalig oder 
als fort laufende Vergütung für die Dauer der Geschäfts-
beziehung gezahlt werden. Dem Kunden entstehen aus der 
Gewährung dieser Vergütung keine Kosten.

Nähere Informationen zu den von MorgenFund erhaltenen 
und gewährten Zuwendungen sind in den standardisierten 
Kosten informationen sowie auf Anfrage bei dem Institut 
erhältlich.

5. Interessenkonflikte des Vermittlers 
(soweit vorhanden)

Kunden, die der MorgenFund über einen Vermittler zuge-
führt wurden, weist das Institut darauf hin, dass auch bei 
dem Vermittler Interessenkonflikte entstehen und bestehen 
können. Ob und wieweit etwaige Interessenkonflikte bei dem 
Vermittler vorliegen, ist MorgenFund nicht bekannt, da dies 
ins besondere auch von dessen jeweiligem Geschäfts modell 
abhängig sein kann. Für diesbezügliche Fragen können sich 
Kunden jederzeit an den für sie tätigen Vermittler wenden.

Auf Wunsch wird die MorgenFund ihren Kunden weitere 
Einzel heiten über den Umgang mit Interessen konflikten 
zur Ver fügung stellen. Informationen zum Umgang mit 
Interessen konflikten befinden sich auch auf unserer Webseite.

Stand : Mai 2025
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Informationen über 
Unterverwahrer

MorgenFund wird Finanzinstrumente von Kunden von weltweit 
tä tigen Verwahrinstituten verwahren lassen. Fonds der DWS 
Gruppe werden von State Street Bank International GmbH 
Germany (im folgenden „State Street“ oder „Unter verwahrer“ 
genannt), und Fonds anderer Kapi tal ver waltungs gesellschaften 
+ ETFs werden von der Clearstream Banking AG und Euroclear 
Bank SA/NV verwahrt und von der Deutsche Bank AG (nach-
folgend „Deutsche Bank“ oder „Unter verwahrer“ genannt) 
unter verwahrt. Bei der Weiter lei tung und Aus führung von Wert-
papier geschäften durch diese Unter verwahrer beschränkt sich 
die Haftung der MorgenFund auf die sorgfältige Auswahl und 
Unter weisung dieser Unter verwahrer.

Im Falle der Zahlungsunfähigkeit der Unterverwahrer steht dem 
Kunden, ggf. über die MorgenFund, ein Aus son de rungs recht zu. 
Die Finanzinstrumente der Kunden werden daher nicht im Falle 
der Insolvenz der Unterverwahrer verwertet, son dern können 
aus dem Insolvenzverfahren herausgelöst werden.

Die Finanzinstrumente der Kunden können bei den Unter ver-
wah rern auf Sammel konten geführt werden. Damit können 
Risiken verbunden sein. Im Falle eines System ausfalls oder einer 
an deren tech nischen Störung, z. B. bei höherer Gewalt, können 
Risi ken bestehen, die jeweiligen Kunden finanz instru mente zu 
identi fizieren. MorgenFund und die Unter verwahrer begegnen 
diesem Risiko durch doppelt ab ge sicherte IT-Systeme, eine dop-
pelte Buch führung bei MorgenFund und den Unter verwahrern 
sowie einer engen Ab stimmung zwischen den Instituten.

Da die Unterverwahrer ein weltweites Ver wahr netzwerk unter-
halten, können Depots mit Finanz instrumenten von Kun den 
unter die Rechts vor schriften von Dritt ländern fallen. Dies kann 
die Rechte der Kun den betreffend der Finanz  instru mente beein-
flussen.

MorgenFund steht zur Absicherung ihrer Ansprüche ge gen-
über dem Kun den (z. B. auf Gebührenzahlung) ein Ver rech-
nungs- und Pfand recht zu. Die Ver rech nungs mög lich keit oder 
ein Ver kauf von Anteil zur Beglei chung von Ent gelten, Aus-
lagen und Kosten der MorgenFund ergibt sich aus Abschnitt 11 
Ziffer 3 der Allge meinen Geschäfts be din gungen. Ein Pfand recht 
der MorgenFund zur Sicherung aller be stehenden und künfti-
gen und bedingten Ansprüche, die der MorgenFund aus der 
Ge schäfts  beziehung mit dem Kunden zustehen, ergibt sich aus 
Ab schnitt 16 der Allge meinen Geschäfts bedingungen. Unter 
ähn  lichen Bedingungen können auch den Unter ver wah rern 
Sicherungs- und Pfand rechte, bzw. Rechte auf Ver rech nung in 
Be zug auf die den Unter ver wahrern anvertrau ten Finanz instru-
mente zustehen.

Stand : Mai 2025
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Datenschutzhinweise 
gemäß EU-Datenschutz- 
Grundverordnung für 
„Natürliche Personen“

Mit den nachfolgenden Informationen geben wir Ihnen einen 
Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht. 
Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise 
genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den jeweils 
beantragten bzw. vereinbarten Dienstleistungen.

Bitte geben Sie die Informationen auch den aktuellen und 
künftigen vertretungsberechtigten Personen und wirtschaft-
lichen Berechtigten weiter. Dazu zählen z. B. Begünstigte im 
Todesfall oder Prokuristen.

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und 
an wen kann ich mich wenden

Verantwortliche Stelle ist :

MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Parc d’Activite Syrdall 2

18 – 20, rue Gabriel Lippmann 

L-5365 Munsbach

Luxembourg

E-Mail-Adresse : 
Betroffenenrechte@morgenfund.com

Sie erreichen unseren betrieblichen 
Datenschutz beauf tragten unter :

MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Datenschutzbeauftragter

Parc d’Activite Syrdall 2

18 – 20, rue Gabriel Lippmann 

L-5365 Munsbach

Luxembourg

E-Mail-Adresse : 
datenschutz@morgenfund.com

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im 
Rahmen unserer Geschäfts beziehung von unseren Kunden 
erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Er bringung 
unserer Dienstleistung erforderlich – perso nen bezogene 
Daten, die wir von der MorgenFund GmbH zulässiger weise

(z. B. zur Ausführung von Auf trägen, zur Erfüllung von Ver-
trä gen oder auf grund einer von Ihnen erteilten Einwilligung) 
er halten haben. Zum anderen verarbeiten wir per sonen be-
zo gene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen 
(z. B. Handels- und Vereins register, Presse, Medien, Internet) 
zulässiger  weise gewonnen haben und verarbeiten dürfen.

Relevante personenbezogene Daten im Interessenten pro-
zess, bei der Stammdateneröffnung, im Zuge einer Be voll-
mäch ti gung (Depotvollmacht) oder als sonstiger Ver fü-
gungs berechtigter eines Depots/Vertrages können sein :

Name, Adresse/andere Kontaktdaten (Telefon, E-Mail-
Adresse), Geburtsdatum/-ort, Geschlecht, Staats ange-
hörig keit, Familienstand, Geschäftsfähigkeit, Berufs grup-
pen schlüssel/Partnerart (unselbständig/selb ständig), Legi-
ti ma tions daten (z. B. Ausweis daten), Authen ti fi kations daten 
(z. B. Unterschrifts probe), Steuer-ID, FATCA-Status.

Bei Abschluss und Nutzung von Produkten/Dienst leis tungen 
aus den im Folgenden aufgelisteten Produkt kate gorien kön-
nen zusätzlich zu den vorgenannten Daten weitere perso-
nenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert 
werden. Diese umfassen im Wesentlichen :

Wertpapiergeschäft/Depot
Gegenwärtiger oder relevanter früherer Beruf, detail-
lierte Angaben zu Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit 
Wert papieren (MiFID-Status), Anlageverhalten/-strategie 
(Umfang, Häufigkeit, Risikobereitschaft), finanzielle Situation 
(Ver mögen, Verbindlichkeiten, Einkünfte aus unselbstän-
diger/selbständiger Arbeit/Gewerbebetrieb, Ausgaben), 
absehbare Änderungen in den Vermögensverhältnissen 
(z. B. Eintritt Rentenalter), steuerliche Informationen (z. B. 
Angabe zur Kirchen steuerpflicht), Dokumentationsdaten 
(z. B. Geeignet heits erklärungen).

Kundenkontaktinformationen
Im Rahmen der Geschäftsanbahnungsphase und während 
der Geschäftsbeziehung, insbesondere durch persönliche, 
tele fonische oder schriftliche Kontakte, durch Sie oder von 
der Gesellschaft initiiert, entstehen weitere personenbe-
zogene Daten, z. B. Informationen über Kontaktkanal, 
Datum, Anlass und Ergebnis ; (elektronische) Kopien des 
Schrift verkehrs sowie die Information über die Teilnahme 
an Direkt marketing maßnahmen.

Digitale Services
Hinsichtlich der beim Einsatz von digitalen Service produkten 
verarbeiteten Daten wird verwiesen auf weiter führende 
Infor mationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit 
dem jeweiligen digitalen Service (Bsp. : Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten zu Identifikations zwecken 
bei Benutzung der Applikationen MorgenFund App oder 
MorgenFund Secure Tan App).
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3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der 
Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage

Wir verarbeiten die vorab genannten personenbezogenen 
Daten im Einklang mit den Bestimmungen der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem aktuellen 
Luxem burger Datenschutzgesetz :

a. Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten 
(Art. 6 Abs. 1b DSGVO)

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur 
Er bringung von Geschäften und Finanzdienstleistungen im 
Rah men der Durchführung unserer Verträge mit Ihnen oder 
zur Durch führung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Ihre 
Anfrage hin erfolgen.

Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster 
Linie nach dem konkreten Produkt (siehe unter Punkt 2) und 
können unter anderem Bedarfsanalysen, Beratung sowie die 
Durch führung von Trans aktionen umfassen. Die weiteren 
Einzel heiten zum Zweck der Daten ver arbeitung können Sie 
den jeweiligen Vertragsunterlagen und Geschäfts bedin-
gungen entnehmen.

b. Im Rahmen der Interessenabwägung 
(Art. 6 Abs. 1f DSGVO)

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten über die 
eigent liche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung 
berech tigter Interessen von uns oder Dritten. Beispiele :

• Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie 
der Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben

• Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung 
bei rechtlichen Streitigkeiten

• Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der 
Gesellschaft

• Verhinderung von Straftaten

• Videoüberwachungen zur Wahrung des Hausrechts, zur 
Sammlung von Beweismitteln bei Überfällen und Betrugs-
delikten

• Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit 
(z. B. Zutrittskontrollen)

• Maßnahmen zur Sicherstellung des Hausrechts

• Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiter ent wick-
lung von Dienstleistungen und Produkten

• Risikosteuerung im Unternehmen

c. Aufgrund Ihrer Einwilligung 
(Art. 6 Abs. 1a DSGVO)

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von per-
sonen bezogenen Daten für bestimmte Zwecke (z. B. Weiter-
gabe von Daten an den Vermittler bzw. die Vertriebs orga-
nisation und ggfs. deren IT-Dienstleister, um Ihre Daten 
für bestimmte Werbe zwecke zu verwenden) erteilt haben, 
ist die Recht mäßig keit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer 
Einwilligung gege ben. Eine erteilte Einwilligung kann jeder-
zeit wider rufen werden. Dies gilt auch für den Wider ruf von 

Ein willi gungs erklärungen, die vor der Geltung der EU-Daten-
schutz-Grund verordnung, also vor dem 25. Mai 2018, erteilt 
worden sind. Bitte beachten Sie, dass der Wider ruf erst für 
die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Wider ruf 
erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. Eine Statusübersicht 
der von Ihnen erteilten Einwilligungen können Sie jederzeit 
bei uns anfordern.

d. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben
(Art. 6 Abs. 1c DSGVO) oder im öffentlichen 
Interesse (Art. 6 Abs. 1e DSGVO)

Zudem unterliegen wir als Wertpapierinstitut diversen 
recht lichen Verpflich tungen, das heißt gesetzlichen Anfor-
de rungen (z. B. Wert papier instituts gesetz, Geld wäsche-
gesetz, Wert papier handels gesetz, Steuer gesetze) sowie 
auf sichts rechtlichen Vorgaben (z. B. der Bundes anstalt 
für Finanz dienstleistungsaufsicht und der CSSF). Zu den 
Zwecken der Ver arbeitung gehören unter anderem die 
Er füllung der aufsichtsrechtlichen Pflich ten zur Erfassung 
von Kenntnissen und Erfahrungen des jeweiligen Kunden 
mit Wert papier dienst leistungen und Finanz instru menten, 
die Abfrage der finanziellen Verhältnisse und der Anlage-
ziele des Kunden, die Identitäts prüfung, Betrugs- und Geld-
wäsche prävention, die Erfüllung steuer rechtlicher Kontroll- 
und Melde pflichten sowie die Bewertung und Steu erung von 
Risi ken in der Gesellschaft.

4. Wer bekommt meine Daten

Innerhalb der Gesellschaft erhalten diejenigen Stellen Zugriff 
auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen 
und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns einge-
setzte Dienstleister und Erfüllungs gehilfen können zu die-
sen Zwecken Daten erhalten, wenn diese die Vertraulichkeit 
und unsere schriftlichen daten schutzrechtlichen Weisungen 
wahren. Dies sind im Wesent lichen Unternehmen aus den im 
Folgenden auf geführten Kategorien.

Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außer-
halb der Gesellschaft ist zunächst zu beachten, dass wir 
als Zweig nieder lassung eines Wert papier instituts zur Ver-
schwie gen heit über alle kunden bezogenen Tat sachen und 
Wer tungen ver pflichtet sind, von denen wir Kennt nis erlan-
gen. Infor ma tionen über Sie dürfen wir nur weiter geben, 
wenn gesetz liche Bestimmungen dies gebieten, Sie eingewil-
ligt haben, wir zur Erteilung einer Auskunft be fugt sind und/
oder von uns beauf tragte Auftrags ver arbeiter gleich gerich-
tet die Ein haltung der Vertraul ich keit sowie die Vor gaben 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung/des Bundes daten-
schutz gesetzes garantieren.

Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personen-
bezogener Daten z. B. sein :

• Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Deutsche 
Bundes bank, Caisse de Consignation, CSSF, Bundes-
anstalt für Finanz dienst leis tungs aufsicht, Euro päische 
Banken  auf sichtsbehörde, Euro pä ische Zentralbank, 
Finanz  behörden, Bundes zentral amt für Steuern), bei Vor-
liegen einer gesetz lichen oder behördlichen Ver pflichtung.
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• Andere Kredit- und Finanz dienst leistungsinstitute, ver-
gleichbare Einrichtungen und Auftrags verarbeiter, an die 
wir zur Durchführung der Geschäfts beziehung mit Ihnen 
personenbezogene Daten übermitteln.

• Im Einzelnen : Abwicklung von Bankauskünften, Unter-
stützung/ Wartung von EDV-/ IT-Anwendungen, Archi-
vie rung, Belegbearbeitung, Call-Center Services, 
Com pliance Services, Controlling, Daten screening für 
Anti-Geldwäsche-Zwecke, Daten vernichtung, Einkauf/
Beschaf fung, Kunden verwaltung, Letter shops, Marketing, 
Melde wesen, Research, Risikocontrolling, Spesen ab-
rechnung, Telefonie, Video legitimation, Webseiten-
manage ment, Wert papierdienstleistung, Aktienregister, 
Fonds verwaltung, Wirt schafts prüfungs dienst leistung, 
Zahlungs verkehr, Vertriebs organisationen sowie Ver-
mittler und ggfs. deren IT-Dienstleister.

• Angehörige bestimmter regulierter Berufe wie Rechts-
anwälte, Notare oder Wirtschaftsprüfer.

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, 
für die Sie Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt 
haben.

5. Werden Daten in ein Drittland oder an eine 
inter nationale Organisation übermittelt

Eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU bzw. 
des EWR (sogenannte Drittstaaten) findet nur statt, soweit 
dies zur Ausführung Ihrer Aufträge (z. B. Zahlungs- und 
Wert papier aufträge) erforderlich, gesetz lich vorgeschrie-
ben ist (z. B. steuerrechtliche Melde pflich ten), Sie uns eine 
Ein willi gung erteilt haben oder im Rahmen einer Auftrags-
daten ver arbeitung. Werden Dienst leister im Drittstaat 
ein ge setzt, sind diese zusätzlich zu schrift lichen Weisungen 
durch die Ver einbarung geeig neter Garantien nach Art. 46 
DSGVO wie z. B. EU-Standard vertrags klauseln sowie Binding 
Corporate Rules zur Einhaltung des Daten schutz niveaus in 
Europa verpflichtet, sofern kein sog. Ange messen heits-
beschluss vorliegt, der einen Datentransfer in das Drittland 
erlaubt.

6. Wie lange werden meine Daten gespeichert

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen 
Daten solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen und 
gesetz lichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, 
dass unsere Geschäftsbeziehung ein Dauer schuld verhältnis 
ist, welches auf mehrere Jahre angelegt ist.

Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetz-
licher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regel-
mäßig gelöscht, es sei denn, deren – befristete – Weiter ver-
arbeitung ist zu folgenden Zwecken erforderlich :

• Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Auf be wah-
rungs fristen : Zu nennen sind das Handels gesetz buch, die 
Abgaben ordnung, das Wert papier instituts gesetz, das 
Geld wäsche gesetz und das Wert papier handels gesetz. 
Die dort vorgegebenen Fristen zur Auf be wah rung bzw. 
Doku men tation betragen zwei bis zehn Jahre.

• Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Ver jährungs-
vorschriften. Nach den §§ 195 ff. des Bürger lichen Gesetz -
buches (BGB) oder einschlägigen luxemburger Vor-
schriften können diese Ver jäh rungs fristen bis zu 30 Jahre 
betra gen, wobei die regelmäßige Ver jäh rungs frist drei 
Jahre beträgt.

7. Welche Datenschutzrechte habe ich

Jede betroffene Person hat das Recht auf Aus kunft nach 
Artikel  15 DSGVO, das Recht auf Berichti gung nach 
Artikel 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 17 
DSGVO, das Recht auf Ein schränkung der Ver arbeitung nach 
Artikel 18 DSGVO, das Recht auf Wider spruch aus Artikel 21 
DSGVO sowie das Recht auf Daten übertragbarkeit 
aus Artikel  20 DSGVO. Beim Aus kunfts recht und beim 
Löschungsrecht gelten die Ein schränkungen nach §§ 34 und 
35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerde recht bei 
einer Daten schutz auf sichts behörde (Artikel 77 DSGVO).

Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personen-
be zogener Daten können Sie jederzeit uns gegen über 
wider rufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilli-
gungs  erklärungen, die vor der Geltung der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, erteilt 
worden sind. Bitte beachten Sie, dass der Wider ruf erst für 
die Zu kunft wirkt. Ver arbeitungen, die vor dem Wider ruf 
erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

8. Gibt es für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie dieje-
nigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die 
Auf nahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung und 
der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten 
erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetz lich ver-
pflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel den 
Abschluss des Vertrages oder die Aus füh rung des Auftrages 
ab lehnen müssen oder einen bestehen den Vertrag nicht 
mehr durch führen können und ggf. be enden müssen.

Insbesondere sind wir nach den geld wäscherechtlichen Vor-
schriften ver pflichtet, Sie vor der Begrün dung der Geschäfts-
bezie hung beispiels weise anhand Ihres Per sonal aus weises zu 
identif izieren und dabei Ihren Namen, Geburt sort, Geburts-
datum, Staats angehörigkeit sowie Ihre Wohn anschrift zu 
erheben und festzuhalten. Damit wir dieser gesetzlichen 
Ver pflichtung nach kommen können, haben Sie uns die not-
wen digen Infor mationen und Unter lagen zur Ver fügung 
zu stellen und sich im Laufe der Geschäfts beziehung erge-
bende Än de rungen unver züglich anzu zeigen. Sollten Sie 
uns die not wendigen Infor mationen und Unter lagen nicht 
zur Ver fügung stellen, dürfen wir die von Ihnen gewünschte 
Geschäfts beziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.
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9. Inwieweit gibt es eine automatisierte 
Entscheidungsfindung (einschließlich Profiling)

Zur Begründung und Durchführung der Geschäfts be-
ziehung nutzen wir grundsätzlich keine vollautomatisierte 
Ent schei dungs findung gemäß Artikel 22 DSGVO. Sollten 
wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir 
Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetz lich 
vorgegeben ist.

10. Findet „Profiling” statt

Wir verarbeiten Ihre Daten teilweise automatisiert mit dem 
Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). 
Wir setzen Profiling beispielsweise in folgenden Fällen ein :

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind wir zur Geldwäsche- 
und Betrugsbekämpfung verpflichtet. Dabei werden auch 
Datenauswertungen (u. a. im Zahlungsverkehr) vorgenom-
men. Diese Maßnahmen dienen zugleich auch Ihrem Schutz.

Stand : Februar 2025

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 
EU-Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO)

1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer beson-
deren Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbei tung 
Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund 
von Artikel 6 Absatz 1 e der DSGVO (Daten verarbeitung 
im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Abs. 1 f DSGVO 
(Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Inte ressen-
abwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch 
für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne 
von Artikel 4 Nr. 4 DSGVO.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezo-
genen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir kön-
nen zwingende schutzwürdige Gründe für die Ver ar beitung 
nach weisen, die Ihre Interessen, Rechte und Frei heiten über-
wiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltend machung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechts an sprüchen.

2. Widerspruchsrecht gegen Verarbeitung 
von Daten zu Werbezwecken

In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 
Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das 
Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie 
betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke der-
artiger Werbung einzulegen.

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direkt-
werbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten 
nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte mög-
lichst gerichtet werden an : 
Betroffenenrechte@morgenfund.com

Stand : Februar 2025
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Allgemeine 
Geschäftsbedingungen 
für Depots bei der 
MorgenFund GmbH, 
Zweigniederlassung 
Luxemburg

Abschnitt 1
Grundregeln für die Geschäftsbeziehung zwischen 
dem Kunden1 und der MorgenFund GmbH, Zweignieder-
lassung Luxemburg (nachfolgend „Institut“ genannt)

1. Geltungsbereich sowie Änderungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, Sonderbedingungen für ein-
zelne Geschäftsbeziehungen sowie des Preis- und 
Leistungsverzeichnisses

(1) Geltungsbereich

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend 
auch „Geschäftsbedingungen“ genannt) gelten für die 
ge samte Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und 
dem Insti tut. Daneben gelten das jeweils gültige Preis- und 
Leistungs verzeichnis sowie für einzelne Geschäfts bezie-
hungen Sonder bedingungen, die Abweichungen und/oder 
Ergän zungen zu diesen Allgemeinen Geschäfts bedingungen 
ent halten ; sie werden bei der Depot eröffnung oder bei 
Erteilung eines Auftrages mit dem Kunden vereinbart.

(2) Änderungen

(2.1) Änderungsangebot

Ins besondere im Falle von Änderungen des gesetzlichen und/
oder regulatorischen Umfelds oder Ände rungen in der Markt-
praxis oder der Markt bedingungen ist das Insti tut berech tigt, 
Ände rungen dieser Allge meinen Geschäfts bedingungen, der 
Sonder bedingungen und des Preis- und Leistungs ver zeich-
nisses vorzu nehmen und diese dem Kunden (z. B. als PDF) auf 
einem dauer haften Daten träger bekannt zu geben/anzu-
bieten. Änderungen der Allge meinen Geschäfts bedingungen 
und der Sonder bedingungen sowie des Preis- und Leistungs-
ver zeich nisses werden dem Kunden spä testens einen Monat 
vor dem vorge schlagenen Zeit punkt ihres Wirksam werdens in 
Textform (z. B. als PDF) auf einem dauer haften Daten träger 
angeboten. Die Ände rungen werden dem Kunden gemäß 
den Rege lungen unter Ziffer 2 „Kommunikationsweg und 
-sprache“ dieser Geschäfts bedingungen auf dem mit dem 

Kunden vereinbarten Kommunikations weg, d. h. z. B. durch 
Bereit stellung in der Online-Postbox des Kunden und/oder via 
elek tronischer Nach rich ten über mittlung (E-Mail) und/oder, 
sofern gesetzlich zulässig, auf der Homepage des Insti tuts 
unter www.morgenfund.com oder auf einer dem Kunden mit-
geteilten Website, angeboten und zur Verfügung gestellt.

(2.2) Annahme durch den Kunden

Erfolgt innerhalb der oben genannten Frist kein Wider-
spruch des Kunden,so wird davon ausgegangen, dass der 
Kunde mit der Änderung einverstanden ist. Das Institut 
kann die Geschäftsbeziehung zum Kunden nach eigenem 
Er messen beenden, sollte der Kunde nicht mit der Änderung 
ein verstanden sein.

(2.3)  Kündigungsrecht des Kunden 
bei der Zustimmungsfiktion

Macht das Institut von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, 
kann der Kunde den von der Änderung betroffenen Vertrag 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf 
dieses Kündigungsrecht wird das Institut den Kunden in sei-
nem Änderungsangebot besonders hinweisen.

2. Kommunikationswege und -sprache

(1) Kommunikationssprache

Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und 
die Kommunikation zwischen dem Kunden und dem Institut 
während der Laufzeit des Vertrages ist deutsch. Alle für den 
Kunden bestimmten Dokumente und Informationen werden 
in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt, es sei denn, es 
ist mit dem Kunden etwas anderes vereinbart. Urkunden 
und sonstige Dokumente sind (sofern nichts anderes mit 
dem Institut vereinbart ist) in deutscher Sprache vorzule-
gen ; fremd sprachige Dokumente sind auf Verlangen des 
Instituts in beglaubigter deutscher Übersetzung vorzulegen.

(2) Kommunikationsweg

Das Institut hat das Recht, dem Kunden sämtliche rele-
vanten Dokumente, Mitteilungen, Kundeninformationen 
und Verträge zur Ansicht, zum Herunterladen, zum Aus-
druck bzw. Speicherung in elektronischer Form, d. h. in der 
Online-Postbox des Kunden und/oder per elektronischer 
Nachrichten übermittlung (E-Mail) und/oder, sofern gesetz-
lich zuge lassen, auf der Homepage des Instituts unter 
www.morgenfund.com und/oder auf einer dem Kunden vom 
Institut mit geteilten anderen Website zur Verfügung stellen. 
Dem Kunden steht das Recht zu, während der Vertrags lauf-
zeit jederzeit die Übermittlung sämtlicher relevanten Doku-
mente, Mitteilungen, Kundeninformationen und Verträge 

1  Lediglich aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird nur die grammatisch männliche Form verwendet.
Gemeint sind stets Menschen jeglicher geschlechtlicher Identität.
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in schriftlicher Form oder Textform zu verlangen, welche 
ggf. kostenpflichtig gemäß dem aktuell gültigen Preis-und 
Leistungsverzeichnis sein können.

Sofern der Kunde mit dem Institut keinen elektronischen 
Kommunikations weg (z. B. Online-Postbox, E-Mail, Home-
page des Instituts oder auf einer dem Kunden vom Institut 
mit ge teilten anderen Website) vereinbart hat, werden dem 
Kunden sämtliche relevanten Dokumente, Mitteilungen, 
Kunden informationen und Verträge in Textform übermittelt.

(3) Kundenkategorie

Das Institut stuft den Kunden als Privatkunden i. S. d. 
Artikel  1 4. des Gesetzes vom 5. April 1993 über den 
Finanzsektor, in seiner anwendbaren Fassung (LFS) ein.

Abschnitt 2
Grundregeln zum Depot

1. Depotvertrag/Gegenstand der Geschäftsbeziehung

(1) Depotvertrag

Der Kunde gibt gegenüber dem Institut einen Antrag auf 
Eröffnung eines Depots ab, indem er den vollständig ausge-
füllten Depoteröffnungsantrag an das Institut übermittelt 
und dieser dem Institut zugeht.

Der Kunde hat gegenüber dem Institut zu Beginn der 
Ge schäfts beziehung genaue Angaben über seine Identität 
ge mäß den Vorgaben des Eröffnungsantrages zu machen. 
Das Institut kann zu Beginn der Geschäftsbeziehung sowie 
im weiteren Verlauf zusätzliche Angaben und Unterlagen 
zur Identi täts feststellung oder zu sonstigen Zwecken ver-
langen, sofern dies im Hinblick auf die Erfüllung seiner 
gesetz lichen Pflich ten (ins besondere der anwendbaren 
luxem burgischen Regelungen/Gesetze/Verordnungen zur 
Geld wäsche bekämpfung) oder im Rahmen der Geschäfts-
be ziehung erforderlich ist.

Der Depotvertrag kommt erst mit Annahme des Antrags 
des Kunden auf Depoteröffnung und Vorliegen eines voll-
ständigen Identitätsnachweises/einer abgeschlossenen 
Legi ti mations prüfung durch das Institut zustande.

Das Institut behält sich vor, die Eröffnung eines Depots auch 
ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

(2) Gegenstand der Geschäftsbeziehung

Bei dem Depot handelt es sich um ein Wertpapierdepot, in 
dem Anteile an Investmentvermögen (nachstehend zumeist 
„Anteile“, „Investmentfonds“ oder nur „Fonds“ genannt) ver-
wahrt werden können.

Gegenstand der Geschäftsbeziehung sind die Verwahrung 
und Verwaltung von Anteilen an Investmentvermögen für 
andere, die Anschaffung und Veräußerung der vorgenann-
ten Anteile sowie sonstige mit den genannten Geschäften 
unmittelbar verbundene Nebentätigkeiten. Die Anschaffung 

und Veräußerung der Anteile an Investmentvermögen 
er folgt im Wege des Finanz kommissionsgeschäfts Artikel 
24-6 und 24-7 (LFS) : Die Anschaffung oder Veräußerung 
von Finanz instru men ten im eigenen Namen für fremde 
Rech nung).

2. Allgemeine Regelungen für Wertpapiergeschäfte

(1)  Beschränkung auf von dem Institut 
vertriebene Anteile

Das Institut schließt Wertpapiergeschäfte im Sinne des 
Abschnitts 2 Ziffer 1 für den Kunden nur hinsichtlich sol-
cher Anteile ab, die von dem Institut vertrieben werden, 
d. h. im Fonds spektrum des Instituts enthalten sind. Dies 
sind Anteile an inländischen und/oder ausländischen 
Fonds, welche zum öffentlichen Vertrieb zuge lassen sind. 
Eine Über sicht der von dem Insti tut ver triebenen Fonds 
ist auf Nach frage bei dem Institut erhältlich bzw. unter 
www.morgenfund.com einsehbar. Dem Institut bleibt es vor-
behalten, die Verwahrung oder Beschaffung von Anteilen 
bestimmter Invest mentfonds (z. B. bei Verdacht auf Market-
Timing/Late-Trading/Front-Running) oder bestimmter 
Verwaltungsgesellschaften abzulehnen.

(2)  Bereitstellung der Verkaufsunterlagen auf der 
Homepage/Postalische Versendung auf Anfordern 
des Kunden

Dem Kunden werden die jeweils gültigen Verkaufs unter-
lagen der Investmentfonds und Exchange Traded Funds 
(nach folgend „ETFs“ genannt), derzeit u.a. die Basis infor-
mations broschüre über Vermögens anlagen in Investment-
fonds, Wesentliche Anleger informationen/Key Investor 
Document (KID2), ggf. Basis informations blatt (BIB/
Packaged Retail and Insurance-based Invest ment Products 
(PRIIPs3) und die aktuellen Verkaufs prospekte einschließlich 
Vertrags bedingungen bzw. Verwaltungs reglement/Satzung 
sowie der letzte veröffent lichte Jahres- und Halbjahres-
bericht, von dem Institut – vor der Depot eröffnung und vor 
der Auftrags erteilung – auf der Home page des Instituts 
unter www.morgenfund.com zur Ver fügung gestellt. Auf 
aus drück lichen Wunsch des Kunden werden die Verkaufs-
unterlagen auch per E-Mail oder postalisch zur Verfügung 
gestellt.

Der Kunde ist damit einverstanden, Informationen, die auf 
einem dauerhaften Datenträger zu seiner Verfügung zu 
stellen sind, auf einem anderen Datenträger als Papier zu 
erhalten.

Der Kunde ist damit einverstanden, dass die vorab aufge-
führten, jeweils gültigen Verkaufsunterlagen der Invest ment-
fonds und Exchange Traded Funds, insbesondere auch die 
Basisinformationsblätter/Packaged Retail and Insurance-
based Investment Products (PRIIPs) von dem Institut – vor 
der Depoteröffnung und vor der Auftragserteilung – auf der 
Homepage des Instituts unter www.morgenfund.com zur 
Verfügung gestellt werden.

2  KIDs : Key Information Documents. Vorvertragliche Basisinformationsblätter für Kleinanleger, die es diesen ermöglichen sollen, die grundlegenden Merkmale 
und Risiken von PRIIPs zu verstehen und zu vergleichen.

3  PRIIPs : Packaged Retail and Insurance-based Investment Products. Verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte, die einem 
Anlagerisiko unterliegen. Als verpackt im Sinne der PRIIPs-Verordnung gelten alle Anlageprodukte und -verträge, bei denen das Geld der Kunden statt direkt 
nur indirekt am Kapitalmarkt angelegt oder deren Rückzahlungsanspruch auf andere Weise an die Wertentwicklung bestimmter Papiere oder Referenzwerte 
gekoppelt ist. A
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3. Hinweise auf Risiken und Preisschwankungen 
im Wertpapiergeschäft

Wertpapiergeschäfte sind wegen ihrer spezifischen Merk-
male mit speziellen Risiken behaftet. Insbesondere sind fol-
gende Risiken zu nennen :

• Kursänderungsrisiko/Risiko rückläufiger Anteilspreise,

• Bonitäts-/Emittentenrisiko (Ausfallrisiko bzw. Insolvenz-
risiko) des Emittenten,

• Kontrahentenrisiko,

• Wechselkursrisiko,

• Zinsänderungsrisiko,

• Totalverlustrisiko.

Der Preis eines Wertpapiers kann Schwankungen auf dem 
Finanz markt unterliegen, auf die das Institut keinen Einfluss 
hat. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge (z. B. 
Zinsen, Dividenden) und erzielte Wertsteigerungen sind 
kein Indi kator für künftige Erträge oder Wert steigerungen. 
Weiter hin können sich Risiken aus der Sammel verwahrung, 
ins besondere aus der Verwahrung von Wertpapieren im 
Aus land ergeben. Ausführ liche Informationen enthält die 
Broschüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen 
in Invest mentfonds“, die der Kunde bei dem Institut anfor-
dern kann bzw. die das Institut dem Kunden vor bzw. mit 
der Depot eröffnungsbestätigung zur Verfügung stellt. Das 
Institut weist den Kunden darauf hin, dass diese Infor ma-
ti onen keine Anlageberatung darstellen, sondern nur dazu 
dienen, dem Kunden die eigenen Anlage ent schei dungen 
zu erleichtern.

4. Verkaufs-/Vertriebsbeschränkungen/Kein Angebot an 
US-Bürger bzw. Personen mit US-Bezug

Das Institut behält sich vor, einen Antrag auf Depot eröff-
nung abzulehnen, wenn darin verwahrbare und von dem 
Insti tut angebotene Fonds von dem künftigen Kunden z. B. 
aufgrund von Vertriebs-/Verkaufs beschränkungen nicht 
erworben werden dürfen. Solche Vertriebs-/Verkaufs-
beschränkungen bestehen insbesondere hinsichtlich des 
Verkaufs von Fonds in den USA bzw. an Personen mit 
US-Bezug. Die von dem Institut angebotenen Fonds sind 
nicht zum Vertrieb in die USA und/oder an Personen mit 
US-Bezug bestimmt. Personen mit US-Bezug sind Personen, 
die eine US-amerikanische Staatsangehörigkeit oder eine 
US-Greencard besitzen sowie auch solche Personen, die 
ihren festen Wohnsitz/dauerhaften Aufenthalt in den 
USA und/oder eine US-Versand adresse haben. Dies gilt 
gleicher maßen für einen Bevollmächtigten des Kunden, 
auf welchen die vorgenannten Kriterien zutreffen. Hiervon 
sind ferner auch Personen-/Kapital gesellschaften erfasst, 
die gemäß den Gesetzen eines US-Bundes staates, Terri-
toriums oder einer US-Besitzung gegründet wurden. Die 
Verkaufs prospekte der Fonds können weitere Vertriebs-/
Verkaufs beschränkungen für weitere Länder bzw. Staats-
bürger schaften etc. enthalten.

Der Kunde hat sich über etwaige Vertriebs-/Verkaufs be-
schrän kungen des jeweiligen Fonds zu informieren.

Der Kunde ist verpflichtet, das Institut über einen sich im 
Laufe der Geschäftsbeziehung ergebenden US-Bezug 
un ver züglich zu informieren.

5. Allgemeine Hinweise zu den Ausführungsgrundsätzen

(1) Allgemeines

Das Institut führt Wertpapiergeschäfte nach seinen je weils 
geltenden Ausführungsgrundsätzen aus. Die Aus füh rungs-
grundsätze sind Bestandteil dieser Geschäfts bedingungen 
und gelten mit Abschluss des Depotvertrages als mit dem 
Kunden vereinbart. Das Institut ist berechtigt, die Aus füh-
rungs grundsätze entsprechend den aufsichtsrechtlichen 
Vor gaben zu ändern. Über die Änderungen der Aus füh-
rungs grund sätze wird das Institut den Kunden informie-
ren. Nähere Details zu den Ausführungsgrundsätzen sind 
in Abschnitt 4 „Ausführungsgrundsätze beim Kauf/Verkauf 
von Invest mentfondsanteilen und ETFs“ dieser Geschäfts-
bedingungen geregelt.

(2) Überprüfung der Ausführungsgrundsätze

Die Ausführungsgrundsätze werden durch das Institut 
regel mäßig, mindestens einmal jährlich, überprüft. Eine 
Über prüfung findet ebenfalls statt, wenn eine wesent-
liche Ver änderung des Marktumfelds eintritt, welche eine 
Anpassung der Ausführungsgrundsätze aufgrund einer 
Beein trächtigung erforderlich machen kann. Gegebenen-
falls vor genommene wesentliche Änderungen der Aus-
füh rungs grundsätze werden regelmäßig im Internet unter 
www.morgenfund.com veröffentlicht. Daneben wird fort-
laufend die Wirk samkeit der internen Vorkehrungen zur Ein-
haltung der Grund sätze, die Qualität der Ausführungen und 
die Eignung der ausgewählten Handelspartner überprüft.

Weitere bzw. zusätzliche Ausführungswege als die in diesen 
Geschäftsbedingungen beschriebenen, werden vom Institut 
derzeit nicht angeboten.

6. Effektive Stücke

Die Ein- und Auslieferung von effektiven Stücken ist aus-
ge schlossen. In einem Depot können nur Anteile an Invest-
ment vermögen verwahrt werden, die zur Girosammel ver-
wahrung oder einer ähnlichen Form der Verwahrung zuge-
lassen sind.

Abschnitt 3
Regelungen zum Kauf und Verkauf von Anteilen

1. Allgemeine Regelungen zum Kauf und Verkauf von 
Anteilen an Investmentfonds (inkl. ETF)

Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (Kauf und Ver-
kauf) erfolgt (mit Ausnahme von Anteilen an „ETFs“,) nach 
den für das jeweilige Investmentvermögen von der Verwal-
tungs gesellschaft getroffenen und im Verkaufsprospekt ver-
öffent lichten Bedingungen.

Vor der Ausführung eines Transaktionsauftrages (Kauf/
Ver kauf) ist das Institut berechtigt, die Verfügungs berech-
ti gung des Kunden zu überprüfen.



A
G

B
 L

U
X

 
05

/2
02

5 
Se

ite
 2

 v
on

 2
0

in schriftlicher Form oder Textform zu verlangen, welche 
ggf. kostenpflichtig gemäß dem aktuell gültigen Preis-und 
Leistungsverzeichnis sein können.

Sofern der Kunde mit dem Institut keinen elektronischen 
Kommunikations weg (z. B. Online-Postbox, E-Mail, Home-
page des Instituts oder auf einer dem Kunden vom Institut 
mit ge teilten anderen Website) vereinbart hat, werden dem 
Kunden sämtliche relevanten Dokumente, Mitteilungen, 
Kunden informationen und Verträge in Textform übermittelt.

(3) Kundenkategorie

Das Institut stuft den Kunden als Privatkunden i. S. d. 
Artikel  1 4. des Gesetzes vom 5. April 1993 über den 
Finanzsektor, in seiner anwendbaren Fassung (LFS) ein.

Abschnitt 2
Grundregeln zum Depot

1. Depotvertrag/Gegenstand der Geschäftsbeziehung

(1) Depotvertrag

Der Kunde gibt gegenüber dem Institut einen Antrag auf 
Eröffnung eines Depots ab, indem er den vollständig ausge-
füllten Depoteröffnungsantrag an das Institut übermittelt 
und dieser dem Institut zugeht.

Der Kunde hat gegenüber dem Institut zu Beginn der 
Ge schäfts beziehung genaue Angaben über seine Identität 
ge mäß den Vorgaben des Eröffnungsantrages zu machen. 
Das Institut kann zu Beginn der Geschäftsbeziehung sowie 
im weiteren Verlauf zusätzliche Angaben und Unterlagen 
zur Identi täts feststellung oder zu sonstigen Zwecken ver-
langen, sofern dies im Hinblick auf die Erfüllung seiner 
gesetz lichen Pflich ten (ins besondere der anwendbaren 
luxem burgischen Regelungen/Gesetze/Verordnungen zur 
Geld wäsche bekämpfung) oder im Rahmen der Geschäfts-
be ziehung erforderlich ist.

Der Depotvertrag kommt erst mit Annahme des Antrags 
des Kunden auf Depoteröffnung und Vorliegen eines voll-
ständigen Identitätsnachweises/einer abgeschlossenen 
Legi ti mations prüfung durch das Institut zustande.

Das Institut behält sich vor, die Eröffnung eines Depots auch 
ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

(2) Gegenstand der Geschäftsbeziehung

Bei dem Depot handelt es sich um ein Wertpapierdepot, in 
dem Anteile an Investmentvermögen (nachstehend zumeist 
„Anteile“, „Investmentfonds“ oder nur „Fonds“ genannt) ver-
wahrt werden können.

Gegenstand der Geschäftsbeziehung sind die Verwahrung 
und Verwaltung von Anteilen an Investmentvermögen für 
andere, die Anschaffung und Veräußerung der vorgenann-
ten Anteile sowie sonstige mit den genannten Geschäften 
unmittelbar verbundene Nebentätigkeiten. Die Anschaffung 

und Veräußerung der Anteile an Investmentvermögen 
er folgt im Wege des Finanz kommissionsgeschäfts Artikel 
24-6 und 24-7 (LFS) : Die Anschaffung oder Veräußerung 
von Finanz instru men ten im eigenen Namen für fremde 
Rech nung).

2. Allgemeine Regelungen für Wertpapiergeschäfte

(1)  Beschränkung auf von dem Institut 
vertriebene Anteile

Das Institut schließt Wertpapiergeschäfte im Sinne des 
Abschnitts 2 Ziffer 1 für den Kunden nur hinsichtlich sol-
cher Anteile ab, die von dem Institut vertrieben werden, 
d. h. im Fonds spektrum des Instituts enthalten sind. Dies 
sind Anteile an inländischen und/oder ausländischen 
Fonds, welche zum öffentlichen Vertrieb zuge lassen sind. 
Eine Über sicht der von dem Insti tut ver triebenen Fonds 
ist auf Nach frage bei dem Institut erhältlich bzw. unter 
www.morgenfund.com einsehbar. Dem Institut bleibt es vor-
behalten, die Verwahrung oder Beschaffung von Anteilen 
bestimmter Invest mentfonds (z. B. bei Verdacht auf Market-
Timing/Late-Trading/Front-Running) oder bestimmter 
Verwaltungsgesellschaften abzulehnen.

(2)  Bereitstellung der Verkaufsunterlagen auf der 
Homepage/Postalische Versendung auf Anfordern 
des Kunden

Dem Kunden werden die jeweils gültigen Verkaufs unter-
lagen der Investmentfonds und Exchange Traded Funds 
(nach folgend „ETFs“ genannt), derzeit u.a. die Basis infor-
mations broschüre über Vermögens anlagen in Investment-
fonds, Wesentliche Anleger informationen/Key Investor 
Document (KID2), ggf. Basis informations blatt (BIB/
Packaged Retail and Insurance-based Invest ment Products 
(PRIIPs3) und die aktuellen Verkaufs prospekte einschließlich 
Vertrags bedingungen bzw. Verwaltungs reglement/Satzung 
sowie der letzte veröffent lichte Jahres- und Halbjahres-
bericht, von dem Institut – vor der Depot eröffnung und vor 
der Auftrags erteilung – auf der Home page des Instituts 
unter www.morgenfund.com zur Ver fügung gestellt. Auf 
aus drück lichen Wunsch des Kunden werden die Verkaufs-
unterlagen auch per E-Mail oder postalisch zur Verfügung 
gestellt.

Der Kunde ist damit einverstanden, Informationen, die auf 
einem dauerhaften Datenträger zu seiner Verfügung zu 
stellen sind, auf einem anderen Datenträger als Papier zu 
erhalten.

Der Kunde ist damit einverstanden, dass die vorab aufge-
führten, jeweils gültigen Verkaufsunterlagen der Invest ment-
fonds und Exchange Traded Funds, insbesondere auch die 
Basisinformationsblätter/Packaged Retail and Insurance-
based Investment Products (PRIIPs) von dem Institut – vor 
der Depoteröffnung und vor der Auftragserteilung – auf der 
Homepage des Instituts unter www.morgenfund.com zur 
Verfügung gestellt werden.

2  KIDs : Key Information Documents. Vorvertragliche Basisinformationsblätter für Kleinanleger, die es diesen ermöglichen sollen, die grundlegenden Merkmale 
und Risiken von PRIIPs zu verstehen und zu vergleichen.

3  PRIIPs : Packaged Retail and Insurance-based Investment Products. Verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte, die einem 
Anlagerisiko unterliegen. Als verpackt im Sinne der PRIIPs-Verordnung gelten alle Anlageprodukte und -verträge, bei denen das Geld der Kunden statt direkt 
nur indirekt am Kapitalmarkt angelegt oder deren Rückzahlungsanspruch auf andere Weise an die Wertentwicklung bestimmter Papiere oder Referenzwerte 
gekoppelt ist. A
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3. Hinweise auf Risiken und Preisschwankungen 
im Wertpapiergeschäft

Wertpapiergeschäfte sind wegen ihrer spezifischen Merk-
male mit speziellen Risiken behaftet. Insbesondere sind fol-
gende Risiken zu nennen :

• Kursänderungsrisiko/Risiko rückläufiger Anteilspreise,

• Bonitäts-/Emittentenrisiko (Ausfallrisiko bzw. Insolvenz-
risiko) des Emittenten,

• Kontrahentenrisiko,

• Wechselkursrisiko,

• Zinsänderungsrisiko,

• Totalverlustrisiko.

Der Preis eines Wertpapiers kann Schwankungen auf dem 
Finanz markt unterliegen, auf die das Institut keinen Einfluss 
hat. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge (z. B. 
Zinsen, Dividenden) und erzielte Wertsteigerungen sind 
kein Indi kator für künftige Erträge oder Wert steigerungen. 
Weiter hin können sich Risiken aus der Sammel verwahrung, 
ins besondere aus der Verwahrung von Wertpapieren im 
Aus land ergeben. Ausführ liche Informationen enthält die 
Broschüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen 
in Invest mentfonds“, die der Kunde bei dem Institut anfor-
dern kann bzw. die das Institut dem Kunden vor bzw. mit 
der Depot eröffnungsbestätigung zur Verfügung stellt. Das 
Institut weist den Kunden darauf hin, dass diese Infor ma-
ti onen keine Anlageberatung darstellen, sondern nur dazu 
dienen, dem Kunden die eigenen Anlage ent schei dungen 
zu erleichtern.

4. Verkaufs-/Vertriebsbeschränkungen/Kein Angebot an 
US-Bürger bzw. Personen mit US-Bezug

Das Institut behält sich vor, einen Antrag auf Depot eröff-
nung abzulehnen, wenn darin verwahrbare und von dem 
Insti tut angebotene Fonds von dem künftigen Kunden z. B. 
aufgrund von Vertriebs-/Verkaufs beschränkungen nicht 
erworben werden dürfen. Solche Vertriebs-/Verkaufs-
beschränkungen bestehen insbesondere hinsichtlich des 
Verkaufs von Fonds in den USA bzw. an Personen mit 
US-Bezug. Die von dem Institut angebotenen Fonds sind 
nicht zum Vertrieb in die USA und/oder an Personen mit 
US-Bezug bestimmt. Personen mit US-Bezug sind Personen, 
die eine US-amerikanische Staatsangehörigkeit oder eine 
US-Greencard besitzen sowie auch solche Personen, die 
ihren festen Wohnsitz/dauerhaften Aufenthalt in den 
USA und/oder eine US-Versand adresse haben. Dies gilt 
gleicher maßen für einen Bevollmächtigten des Kunden, 
auf welchen die vorgenannten Kriterien zutreffen. Hiervon 
sind ferner auch Personen-/Kapital gesellschaften erfasst, 
die gemäß den Gesetzen eines US-Bundes staates, Terri-
toriums oder einer US-Besitzung gegründet wurden. Die 
Verkaufs prospekte der Fonds können weitere Vertriebs-/
Verkaufs beschränkungen für weitere Länder bzw. Staats-
bürger schaften etc. enthalten.

Der Kunde hat sich über etwaige Vertriebs-/Verkaufs be-
schrän kungen des jeweiligen Fonds zu informieren.

Der Kunde ist verpflichtet, das Institut über einen sich im 
Laufe der Geschäftsbeziehung ergebenden US-Bezug 
un ver züglich zu informieren.

5. Allgemeine Hinweise zu den Ausführungsgrundsätzen

(1) Allgemeines

Das Institut führt Wertpapiergeschäfte nach seinen je weils 
geltenden Ausführungsgrundsätzen aus. Die Aus füh rungs-
grundsätze sind Bestandteil dieser Geschäfts bedingungen 
und gelten mit Abschluss des Depotvertrages als mit dem 
Kunden vereinbart. Das Institut ist berechtigt, die Aus füh-
rungs grundsätze entsprechend den aufsichtsrechtlichen 
Vor gaben zu ändern. Über die Änderungen der Aus füh-
rungs grund sätze wird das Institut den Kunden informie-
ren. Nähere Details zu den Ausführungsgrundsätzen sind 
in Abschnitt 4 „Ausführungsgrundsätze beim Kauf/Verkauf 
von Invest mentfondsanteilen und ETFs“ dieser Geschäfts-
bedingungen geregelt.

(2) Überprüfung der Ausführungsgrundsätze

Die Ausführungsgrundsätze werden durch das Institut 
regel mäßig, mindestens einmal jährlich, überprüft. Eine 
Über prüfung findet ebenfalls statt, wenn eine wesent-
liche Ver änderung des Marktumfelds eintritt, welche eine 
Anpassung der Ausführungsgrundsätze aufgrund einer 
Beein trächtigung erforderlich machen kann. Gegebenen-
falls vor genommene wesentliche Änderungen der Aus-
füh rungs grundsätze werden regelmäßig im Internet unter 
www.morgenfund.com veröffentlicht. Daneben wird fort-
laufend die Wirk samkeit der internen Vorkehrungen zur Ein-
haltung der Grund sätze, die Qualität der Ausführungen und 
die Eignung der ausgewählten Handelspartner überprüft.

Weitere bzw. zusätzliche Ausführungswege als die in diesen 
Geschäftsbedingungen beschriebenen, werden vom Institut 
derzeit nicht angeboten.

6. Effektive Stücke

Die Ein- und Auslieferung von effektiven Stücken ist aus-
ge schlossen. In einem Depot können nur Anteile an Invest-
ment vermögen verwahrt werden, die zur Girosammel ver-
wahrung oder einer ähnlichen Form der Verwahrung zuge-
lassen sind.

Abschnitt 3
Regelungen zum Kauf und Verkauf von Anteilen

1. Allgemeine Regelungen zum Kauf und Verkauf von 
Anteilen an Investmentfonds (inkl. ETF)

Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (Kauf und Ver-
kauf) erfolgt (mit Ausnahme von Anteilen an „ETFs“,) nach 
den für das jeweilige Investmentvermögen von der Verwal-
tungs gesellschaft getroffenen und im Verkaufsprospekt ver-
öffent lichten Bedingungen.

Vor der Ausführung eines Transaktionsauftrages (Kauf/
Ver kauf) ist das Institut berechtigt, die Verfügungs berech-
ti gung des Kunden zu überprüfen.
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Das Institut kann den Abschluss und die Ausführung von 
Wert papier geschäften zudem davon abhängig machen, 
dass der Kunde bestimmte Erklärungen abgibt (z. B. i. S. d. 
luxemburgischen Geld wäsche gesetzes (GwG)) und diese 
ggf. auf Verlangen des Instituts einmalig oder regelmäßig 
wiederholt.

Aufträge zum Kauf/Verkauf von Anteilen nimmt das Institut 
nur ent gegen, sofern die Anteile des betreffenden Fonds von 
dem Institut vertrieben werden und keine sonstigen Ver-
fügungs beschränkungen entgegen stehen (wie z. B. Sperr-
fristen). Wird ein Auftrag nicht ausgeführt, wird der Kunde 
hierüber unverzüglich informiert.

Das Institut kann Geschäftsabschlüsse in Wert papier-
geschäften zurückweisen, sofern keine Vereinbarung über 
eine Referenz bankverbindung mit dem Kunden getrof-
fen wurde oder keine aktuellen Informationen/Daten des 
Kunden im Sinne des Geldwäschegesetzes vorliegen.

2. Form der Erteilung von Transaktionsaufträgen 
(Kauf und Verkauf von Anteilen)

Aufträge zum Kauf/Verkauf von Anteilen können unter 
den nach folgend beschriebenen Voraussetzungen über die 
nach folgenden Zugangswege erteilt werden.

(1) Online

(2) Schriftlich/Telefax

(3) Überweisung/Lastschrift

(4) Telefon

Kauf-/Verkaufsaufträge können derzeit nicht per E-Mail 
erteilt werden.

(1) Online

Bei Bestehen eines Online-Depots (unter Nutzung der 
Möglichkeit, Aufträge mittels elektronischer Zugangs-
medien über das Online-Depot zu erteilen gemäß der 
„Besonderen Bedingungen für die Online-Depotführung und 
für die Nutzung der elektronischen Postbox“) können Kauf-/
Verkaufs aufträge online unter Verwendung der mit dem 
Institut verein barten personalisierten Sicherheitsmerkmale 
und Authentifizierungsinstrumente (PIN/TAN Verfahren) 
erteilt werden. Es gelten ergänzend die „Besonderen 
Bedingungen für die Online-Depotführung und für die 
Nutzung der elektronischen Postbox“.

(2) Schriftlich/Telefax

Der Kunde kann Aufträge zum Kauf/Verkauf von Anteilen 
schriftlich oder per Telefax erteilen.

Die Auftragserteilung an das Institut ist grundsätzlich nur 
unter Verwendung eines vom Institut zur Verfügung gestell-
ten Formulars möglich. Das Formular stellt das Institut dem 
Kunden auf der Homepage unter www.morgenfund.com zur 
Verfügung oder sendet dies dem Kunden auf Anfrage zu.

(3) Kaufaufträge per Überweisung/Lastschrift

Kaufaufträge können zudem entweder per Überweisung 
auf das Treuhandkonto des Instituts oder unter Verwendung 
eines vom Institut zur Verfügung gestellten Kaufformulars 

mit Lastschrifteinzug von einer vom Kunden angegebenen 
Bank verbindung erteilt werden, sofern der Kunde dem 
Institut ein gültiges SEPA-Mandat für den Lastschrifteinzug 
erteilt hat. Sofern der Kunde beim Institut noch kein gültiges 
SEPA-Mandat hinterlegt hat, muss der Kunde dem Institut 
ein neues SEPA-Mandat für den Lastschrifteinzug erteilen, 
andernfalls kann der Auftrag nicht ausgeführt werden.

(4) Telefon

Der Kunde kann Aufträge zum Kauf/Verkauf von Anteilen 
telefonisch erteilen.

Hinweise zu telefonischer oder elektronischer Erteilung von 
Kauf- und/oder Ver kaufs aufträgen :

In Zusammenhang mit telefonisch bzw. elektronisch erteilten 
Kauf und/oder Verkaufsaufträgen ist das Institut gesetz-
lich verpflichtet, alle diesbezüglichen Gespräche bzw. die 
elek tronische Kommunikation aufzuzeichnen und diese 
Auf zeichnung 5 Jahre, auf Veranlassung/Anweisung der 
zustän digen Aufsichtsbehörde ggf. auch 7 Jahre, aufzu-
bewahren. Das Institut trifft Maßnahmen, um die Vertrau-
lich keit des gesprochenen Wortes zu wahren. Der Kunde 
kann jederzeit von dem Institut eine Kopie der im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften aufgezeichneten auftragsbe-
zogenen Kommunikation während der vorgenannten Auf be-
wah rungs fristen verlangen.

3. Zurverfügungstellung von Informationen über 
Kosten und Gebühren (nachfolgend „ex ante 
Kosteninformationen“ genannt)

(1)  Zurverfügungstellung der ex ante 
Kosteninformationen vor Auftragserteilung

 (a) Online

Das Institut wird dem Kunden – sofern nachfolgend 
nichts Ab weichendes vereinbart ist – die ex ante 
Kosten infor mationen vor Auftrags durchführung in 
der Online-Postbox des Kunden zur Verfügung stellen, 
sofern die Art der Auftrags erteilung eine vorherige 
Zurverfügung stellung der ex ante Kosten informationen 
ermöglicht (z. B. Online-Aufträge). Können die ex ante 
Kosten informationen dem Kunden erst nach der 
Auftrags erteilung zur Verfügung gestellt werden, gel-
ten auch bei Online-Aufträgen die Regelungen unter 
nachfolgendem Absatz 2.

 (b) Telefonisch

Der Kunde kann die ex ante Kosteninformationen 
vor Auf trags erteilung telefonisch erfragen und vor 
Auftrags durch führung zur Verfügung gestellt bekom-
men (z. B. per E-Mail oder Online-Postbox). Können die 
ex ante Kosten informationen dem Kunden erst nach 
Auftrags durch führung zur Verfügung gestellt werden, 
gelten auch bei der telefonischen Auftragserteilung die 
Rege lungen des nachfolgenden Absatzes 2.
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(4)  Abwicklungsmodalitäten von 
Wertpapiergeschäften (Bearbeitung/
Ausführungszeitpunkt/Wertermittlungstag)

a) Aufträge, die auf den Abschluss von Wert papier-
geschäften gerichtet sind, werden von dem Institut 
unver züg lich, spätestens an dem auf den Eingang bei 
dem Institut folgenden Geschäftstag5 bearbeitet. Unter 
Bear beitung ist die Erfassung der Kauf-/Verkaufs- und 
Umtausch aufträge in den Systemen des Instituts zu ver-
stehen (Auftrags-/Ordererfassung). In Ausnahmefällen, 
die eine besondere Prüfung durch das Institut erfordern 
(z. B. in Nachlassfällen), erfolgt die Erfassung spätestens 
bis zum übernächsten auf den Eingangstag folgenden 
Geschäftstag.

b) Als Eingangstag für einen Kaufauftrag per Überweisung 
zählt der Tag, an dem die Gutschriftanzeige auf dem 
Treu hand konto des Instituts unter Angabe der vollstän-
digen Daten des Kunden eingeht. Sofern der Eingangs-
tag kein Geschäftstag des Instituts ist, zählt der nächste 
Geschäftstag des Instituts als Eingangstag.

c) Der Zeitpunkt für den Geschäftsabschluss sowie der maß-
gebliche Anteilspreis richten sich nach dem Zeit punkt 
für den sogenannten Annahme schluss/Order annahme-
schluss (Cut-off-Zeit) des Instituts, welche sich unter 
Berücksichtigung einer angemessenen Bear bei tungs-
zeit für das Institut an den Annahme schluss zeiten der 
Verwaltungsgesellschaften der jeweiligen Fonds orien-
tieren. Die Annahmeschlusszeiten der Verwaltungs gesell-
schaften sind in den Verkaufs unter lagen des jeweiligen 
Fonds veröffentlicht.

d) Bei Aufträgen, die online vor der Cut-off-Zeit des jewei-
ligen Fonds erteilt werden, wird der Auftrag vom Institut 
tag gleich – ggf. unter Einbeziehung eines Zwischen-
kommissionärs – an die jeweilige Ver wal tungs gesell schaft 
bzw. an einen Market Maker weitergeleitet. Erfolgt die 
Online-Auftragserteilung nach der Cut-off-Zeit des 
jeweiligen Fonds, wird der Auftrag vom Insti tut am 
nächsten Geschäftstag – ggf. unter Ein be ziehung eines 
Zwischen kommissionärs – an die jeweilige Verwaltungs-
gesellschaft bzw. an einen Market Maker weitergeleitet. 
Bei Nutzung eines anderen Weges der Auftragserteilung 
(z. B. schriftlich/per Fax) kann es zu Abweichungen 
bezüglich des Zeit punktes der Weiterleitung aufgrund 
der erforderlichen Bearbeitungs zeiten/Erfassungszeiten 
in den Sys temen des Instituts kommen.

 Maßgeblich für den zugrundeliegenden Anteilspreis/
Markt preis für die jeweiligen Anteile ist der Tag, zu dem 
die jeweilige Verwaltungsgesellschaft bzw. deren Depot-
bank bzw. Market Maker den Auftrag gegenüber dem 
Institut abrechnet (Ausführungszeitpunkt). Der Aus-
füh rungs zeitpunkt sowie der dem Ausführungs geschäft 
zugrunde liegende Anteilspreis/Marktpreis liegen somit 
nicht im Einflussbereich des Instituts. Kommt ein Wert-
papier geschäft nicht zu Stande so wird das Institut den 
Kunden darüber unverzüglich informieren.

e) Wenn für ein Investmentvermögen ein Netto inventar-
wert/Anteils preis nicht täglich festgestellt wird oder an 
diesem Geschäftstag kein Handel stattfindet (z. B. auf-
grund von Feiertagsregelungen), erfolgt der Geschäfts-
ab schluss am nächsten Geschäftstag, an dem der Netto-
inventar wert/Anteilspreis wieder festgestellt wird bzw. 
der Handel wieder stattfindet.

f) Spar- und Entnahmepläne werden zu dem vom Kunden 
fest gelegten Abrechnungstag, soweit dem Institut zu die-
sem Zeitpunkt alle erforderlichen Daten vorliegen, abge-
rechnet. Ist der vom Kunden gewählte Abrechnungstag 
kein Geschäftstag, wird der Auftrag mit dem nächsten 
Anteilpreis/Marktpreis des nächsten Geschäftstages 
oder folgenden Geschäftstages abgerechnet.

6. Maßgebliche Währung von Ein- und Auszahlungen/
Umrechnung von Währungen

Zahlungen des Kunden an das Institut sollen stets in der 
Wäh rung des jeweiligen Investmentvermögens erfolgen. Ein-
zah lungen, die in einer anderen Währung erfolgen, werden 
von dem Institut zum jeweils aktuellen Umrechnungs kurs in 
die Währung des jeweiligen Invest ment ver mögens um ge-
rechnet. Nähere Details hierzu sind im Preis- und Leistungs-
verzeichnis festgelegt.

Auszahlungen in Form von Überweisungen des Instituts 
an den Kunden erfolgen grundsätzlich in EUR, es sei denn, 
der Kunde hat dem Institut ausdrücklich eine gegenteilige 
Weisung erteilt.

7. Anteile/Anteilsbruchteile

Soweit Einzahlungsbeträge des Kunden zum Erwerb eines 
vollen Anteils nicht ausreichen, schreibt das Institut den ent-
sprechenden Anteilsbruchteil in vier Dezimalstellen nach 
dem Komma gut.

Im Falle eines Übertragungswunsches (Auslieferung) an 
eine andere depotführende Stelle können nur ganze Anteile 
über tragen werden, etwaige Anteilsbruchstücke werden 
ver kauft und dem Kunden der entsprechende Betrag an 
die Referenz bank verbindung bzw. eine von ihm angege-
bene externe Bankverbindung (siehe hierzu nachfolgende 
Ziffer 11) ausgezahlt.

8. Kumulierung von Kundenaufträgen

Kauf-/Verkauf-/Umtauschaufträge mehrerer Kunden kön-
nen pro Fonds/ETF zu einer kumulierten Fondsorder zusam-
mengefasst werden und anschließend vom Institut an die 
Ver waltungsgesellschaft bzw. den Zwischenkommissionär 
und/oder Market Maker weitergeleitet werden.

9. Zuteilung und Löschung von Kundenaufträgen

Sofern besondere Umstände vorliegen, die es dem Institut 
un möglich machen, Ausführungsgeschäfte wie Kauf-/
Verkaufs aufträge auszuführen, da z. B. für einzelne Fonds 
keine weiteren Anteile ausgegeben werden, sind anteilsmä-
ßige Zuteilungen (Teilausführungen) oder eine Löschung von 
Aufträgen möglich. Der Kunde wird über eine Teilausführung 
oder Löschung des Auftrages unverzüglich informiert.

5 Geschäftstage sind alle Werktage außer Samstag, 24. und 31. Dezember und gesetzliche Feiertage des Großherzogtums Luxemburg.A
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Das Institut kann den Abschluss und die Ausführung von 
Wert papier geschäften zudem davon abhängig machen, 
dass der Kunde bestimmte Erklärungen abgibt (z. B. i. S. d. 
luxemburgischen Geld wäsche gesetzes (GwG)) und diese 
ggf. auf Verlangen des Instituts einmalig oder regelmäßig 
wiederholt.

Aufträge zum Kauf/Verkauf von Anteilen nimmt das Institut 
nur ent gegen, sofern die Anteile des betreffenden Fonds von 
dem Institut vertrieben werden und keine sonstigen Ver-
fügungs beschränkungen entgegen stehen (wie z. B. Sperr-
fristen). Wird ein Auftrag nicht ausgeführt, wird der Kunde 
hierüber unverzüglich informiert.

Das Institut kann Geschäftsabschlüsse in Wert papier-
geschäften zurückweisen, sofern keine Vereinbarung über 
eine Referenz bankverbindung mit dem Kunden getrof-
fen wurde oder keine aktuellen Informationen/Daten des 
Kunden im Sinne des Geldwäschegesetzes vorliegen.

2. Form der Erteilung von Transaktionsaufträgen 
(Kauf und Verkauf von Anteilen)

Aufträge zum Kauf/Verkauf von Anteilen können unter 
den nach folgend beschriebenen Voraussetzungen über die 
nach folgenden Zugangswege erteilt werden.

(1) Online

(2) Schriftlich/Telefax

(3) Überweisung/Lastschrift

(4) Telefon

Kauf-/Verkaufsaufträge können derzeit nicht per E-Mail 
erteilt werden.

(1) Online

Bei Bestehen eines Online-Depots (unter Nutzung der 
Möglichkeit, Aufträge mittels elektronischer Zugangs-
medien über das Online-Depot zu erteilen gemäß der 
„Besonderen Bedingungen für die Online-Depotführung und 
für die Nutzung der elektronischen Postbox“) können Kauf-/
Verkaufs aufträge online unter Verwendung der mit dem 
Institut verein barten personalisierten Sicherheitsmerkmale 
und Authentifizierungsinstrumente (PIN/TAN Verfahren) 
erteilt werden. Es gelten ergänzend die „Besonderen 
Bedingungen für die Online-Depotführung und für die 
Nutzung der elektronischen Postbox“.

(2) Schriftlich/Telefax

Der Kunde kann Aufträge zum Kauf/Verkauf von Anteilen 
schriftlich oder per Telefax erteilen.

Die Auftragserteilung an das Institut ist grundsätzlich nur 
unter Verwendung eines vom Institut zur Verfügung gestell-
ten Formulars möglich. Das Formular stellt das Institut dem 
Kunden auf der Homepage unter www.morgenfund.com zur 
Verfügung oder sendet dies dem Kunden auf Anfrage zu.

(3) Kaufaufträge per Überweisung/Lastschrift

Kaufaufträge können zudem entweder per Überweisung 
auf das Treuhandkonto des Instituts oder unter Verwendung 
eines vom Institut zur Verfügung gestellten Kaufformulars 

mit Lastschrifteinzug von einer vom Kunden angegebenen 
Bank verbindung erteilt werden, sofern der Kunde dem 
Institut ein gültiges SEPA-Mandat für den Lastschrifteinzug 
erteilt hat. Sofern der Kunde beim Institut noch kein gültiges 
SEPA-Mandat hinterlegt hat, muss der Kunde dem Institut 
ein neues SEPA-Mandat für den Lastschrifteinzug erteilen, 
andernfalls kann der Auftrag nicht ausgeführt werden.

(4) Telefon

Der Kunde kann Aufträge zum Kauf/Verkauf von Anteilen 
telefonisch erteilen.

Hinweise zu telefonischer oder elektronischer Erteilung von 
Kauf- und/oder Ver kaufs aufträgen :

In Zusammenhang mit telefonisch bzw. elektronisch erteilten 
Kauf und/oder Verkaufsaufträgen ist das Institut gesetz-
lich verpflichtet, alle diesbezüglichen Gespräche bzw. die 
elek tronische Kommunikation aufzuzeichnen und diese 
Auf zeichnung 5 Jahre, auf Veranlassung/Anweisung der 
zustän digen Aufsichtsbehörde ggf. auch 7 Jahre, aufzu-
bewahren. Das Institut trifft Maßnahmen, um die Vertrau-
lich keit des gesprochenen Wortes zu wahren. Der Kunde 
kann jederzeit von dem Institut eine Kopie der im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften aufgezeichneten auftragsbe-
zogenen Kommunikation während der vorgenannten Auf be-
wah rungs fristen verlangen.

3. Zurverfügungstellung von Informationen über 
Kosten und Gebühren (nachfolgend „ex ante 
Kosteninformationen“ genannt)

(1)  Zurverfügungstellung der ex ante 
Kosteninformationen vor Auftragserteilung

 (a) Online

Das Institut wird dem Kunden – sofern nachfolgend 
nichts Ab weichendes vereinbart ist – die ex ante 
Kosten infor mationen vor Auftrags durchführung in 
der Online-Postbox des Kunden zur Verfügung stellen, 
sofern die Art der Auftrags erteilung eine vorherige 
Zurverfügung stellung der ex ante Kosten informationen 
ermöglicht (z. B. Online-Aufträge). Können die ex ante 
Kosten informationen dem Kunden erst nach der 
Auftrags erteilung zur Verfügung gestellt werden, gel-
ten auch bei Online-Aufträgen die Regelungen unter 
nachfolgendem Absatz 2.

 (b) Telefonisch

Der Kunde kann die ex ante Kosteninformationen 
vor Auf trags erteilung telefonisch erfragen und vor 
Auftrags durch führung zur Verfügung gestellt bekom-
men (z. B. per E-Mail oder Online-Postbox). Können die 
ex ante Kosten informationen dem Kunden erst nach 
Auftrags durch führung zur Verfügung gestellt werden, 
gelten auch bei der telefonischen Auftragserteilung die 
Rege lungen des nachfolgenden Absatzes 2.
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(2)  Zur Verfügung Stellung der ex ante 
Kosteninformationen nach Auftragserteilung

Einwilligung zur nachträglichen Zurverfügungstellung 
von ex ante Kosteninformationen

Im Falle einer Auftragserteilung des Kunden unter Ver wen  -
dung eines Fernkommunikationsmittels (z. B. schriftlich, 
Tele fax, Überweisung, Lastschrift und, sofern vom Insti tut 
ange boten, E-Mail) weist das Institut den Kunden aus  drück-
lich darauf hin, dass eine vorherige Über mitt  lung/Zur ver-
fü gung stellung der ex ante Kosten infor    ma tion bei dieser 
Art der Auftrags erteilung nicht mög   lich ist.

Der Kunde willigt ein, dass das Institut in diesen Fällen 
die ex ante Kosteninformationen dem Kunden unverzüg-
lich nach dem Geschäftsabschluss durch Andruck auf der 
Ab rechnung, in elektronischer Form oder auf ausdrück-
lichen Wunsch des Kunden schriftlich zur Verfügung stellt 
bzw. übermittelt. Dementsprechend geht das Institut 
davon aus, dass der Kunde, wenn er diesen Weg der 
Auftrags  erteilung nutzt, damit einverstanden ist, die ex 
ante Kosten  information unverzüglich nach dem Geschäfts-
abschluss zu erhalten.

Der Kunde hat die Möglichkeit, den Geschäftsabschluss 
aufzu schieben, bis er die Kosteninformationen erhalten 
hat. Sofern der Kunde die ex ante Kosteninformationen 
somit vor Aus führung einer Transaktion erhalten möchte, 
muss er dies dem Institut ausdrücklich mitteilen. In diesem 
Fall wird das Institut den Auftrag nach dessen Eingang nicht 
ausführen und dem Kunden zunächst die ex ante Kosten-
infor mationen übermitteln. Der Kunde hat dem Institut 
in diesem Fall einen neuen Auftrag einzureichen, sofern 
er das vom Institut zunächst nicht ausgeführte Geschäft 
weiter hin wünscht. Der Kunde wird ausdrücklich darauf 
hinge wiesen, dass der Prozess zur Übermittlung der ex ante 
Kosten in for ma tionen sowie der erneuten Auftragserteilung 
zu Ver zögerungen in der Auftrags ausführung führt.

Das Institut weist den Kunden ferner daraufhin, dass bei 
einer Auftragserteilung des Kunden unter Verwendung 
eines Fernkommunikationsmittels (z. B. schriftlich, Telefax, 
Über weisung, Lastschrift, telefonisch) auch die Möglichkeit 
besteht, die ex ante Kosteninformationen vorab telefonisch 
zu erhalten.

4. Notwendige Angaben bei Kauf- und Verkaufsaufträgen

Sofern der Kunde bei der Auftragserteilung die nachfolgend 
aufgeführten notwendigen Angaben nur teilweise oder nicht 
macht, kann der Auftrag vom Institut nicht ausgeführt wer-
den ; dies teilt das Institut dem Kunden unverzüglich mit. Der 
Kunde muss in diesem Fall einen neuen Auftrag mit Angabe 
aller notwendigen Daten an das Institut erteilen.

(1) Kaufaufträge

Kaufaufträge müssen unter Angabe einer von dem Institut 
mitgeteilten vollständigen Depotnummer oder vollstän-
digen Portfolionummer erteilt werden. Sie werden dann als 
Kauf auftrag über die entsprechenden Anteile des Fonds 
behandelt.

Sofern der Auftrag eindeutig zugeordnet werden kann, wird 
das Institut das Wertpapiergeschäft unverzüglich, spä-
tes tens am nächstfolgenden Geschäftstag unter Berück-
sich tigung der Bedingungen für das jeweilige Invest ment-
vermögen (siehe Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds) 
bearbeiten.

Wird ein Kaufauftrag in Form einer Überweisung zum Kauf 
von Anteilen vor Bestätigung der jeweiligen Depoteröffnung 
an das Institut geleistet, so wird der Kaufauftrag unverzüg-
lich nach der Depoteröffnung ausgeführt. Kann das Depot 
nicht eröffnet werden, wird der überwiesene Betrag dem 
Kunden zurückerstattet.

Soweit das Institut zum Kauf von Wertpapieren Geld vom 
Kunden per Lastschrift einziehen soll, ist die Erteilung eines 
SEPA- Mandats erforderlich. Der Kunde (Zahlungs pflichtige) 
wird rechtzeitig über die Einrichtung des Mandats sowie die 
entsprechende Mandatsreferenz unterrichtet.

(2) Verkaufsaufträge

Soll bei einem Verkaufsauftrag die Rückgabe aller Anteile 
erfolgen, die in einem Depot verwahrt werden, so genügt 
die Angabe der Depotnummer.

Verkaufsaufträge zur Rückgabe von Anteilen einzelner 
Fonds müssen unter Angabe der vollständigen Invest ment-
fonds nummer erfolgen.

Verkaufsaufträge, die auf einen bestimmten Betrag lauten, 
werden von dem Institut als Aufträge zur Rückgabe einer 
ent sprechenden Anzahl von Anteilen behandelt. Verkaufs-
aufträge zur Rückgabe aller Anteile in einem Portfolio und 
Auf lösung eines Portfolios müssen unter Angabe der voll-
ständigen Portfolionummer erteilt werden.

5. Anteilspreis/Ausführungszeitpunkt

(1) Kauf/Anteilspreis

Das Institut führt die Anschaffung von Wertpapieren für 
den Kunden im Wege des Finanzkommissionsgeschäftes 
durch. Der Anteilspreis setzt sich zusammen aus dem Netto-
inventar wert der Anteile zuzüglich der jeweiligen Vertriebs-
provision4 (Anteilspreis) zzgl. ggf. anfallender Trans aktions-
entgelte.

(2) Verkauf/Rückgabe von Anteilen/Rücknahmepreis

Aufträge zur Rückgabe von Anteilen durch den Kunden führt 
das Institut im Wege des Finanzkommissionsgeschäftes aus. 
Die Rückgabe durch den Kunden erfolgt zum Netto inventar-
wert der Anteile abzüglich des eventuell anfallenden Rück-
nahmeabschlags (Rücknahmepreis) zzgl. ggf. anfallender 
Transaktionsentgelte.

(3) Kauf/Verkauf ETF

Aufträge zum Erwerb und zur Rückgabe von ETFs durch den 
Kunden führt das Institut im Wege des Finanz kommissions-
geschäftes aus. Bei ETFs erfolgt die Abrechnung des Auf-
trages vom Institut gegenüber dem Kunden zum Marktpreis 
(Kauf- bzw. Verkaufskurs des Market-Makers) ggf. zzgl./
abzgl. eines ETF Transaktionsentgeltes.

4  Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximal gültigen 
Ausgabeaufschlages.
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(4)  Abwicklungsmodalitäten von 
Wertpapiergeschäften (Bearbeitung/
Ausführungszeitpunkt/Wertermittlungstag)

a) Aufträge, die auf den Abschluss von Wert papier-
geschäften gerichtet sind, werden von dem Institut 
unver züg lich, spätestens an dem auf den Eingang bei 
dem Institut folgenden Geschäftstag5 bearbeitet. Unter 
Bear beitung ist die Erfassung der Kauf-/Verkaufs- und 
Umtausch aufträge in den Systemen des Instituts zu ver-
stehen (Auftrags-/Ordererfassung). In Ausnahmefällen, 
die eine besondere Prüfung durch das Institut erfordern 
(z. B. in Nachlassfällen), erfolgt die Erfassung spätestens 
bis zum übernächsten auf den Eingangstag folgenden 
Geschäftstag.

b) Als Eingangstag für einen Kaufauftrag per Überweisung 
zählt der Tag, an dem die Gutschriftanzeige auf dem 
Treu hand konto des Instituts unter Angabe der vollstän-
digen Daten des Kunden eingeht. Sofern der Eingangs-
tag kein Geschäftstag des Instituts ist, zählt der nächste 
Geschäftstag des Instituts als Eingangstag.

c) Der Zeitpunkt für den Geschäftsabschluss sowie der maß-
gebliche Anteilspreis richten sich nach dem Zeit punkt 
für den sogenannten Annahme schluss/Order annahme-
schluss (Cut-off-Zeit) des Instituts, welche sich unter 
Berücksichtigung einer angemessenen Bear bei tungs-
zeit für das Institut an den Annahme schluss zeiten der 
Verwaltungsgesellschaften der jeweiligen Fonds orien-
tieren. Die Annahmeschlusszeiten der Verwaltungs gesell-
schaften sind in den Verkaufs unter lagen des jeweiligen 
Fonds veröffentlicht.

d) Bei Aufträgen, die online vor der Cut-off-Zeit des jewei-
ligen Fonds erteilt werden, wird der Auftrag vom Institut 
tag gleich – ggf. unter Einbeziehung eines Zwischen-
kommissionärs – an die jeweilige Ver wal tungs gesell schaft 
bzw. an einen Market Maker weitergeleitet. Erfolgt die 
Online-Auftragserteilung nach der Cut-off-Zeit des 
jeweiligen Fonds, wird der Auftrag vom Insti tut am 
nächsten Geschäftstag – ggf. unter Ein be ziehung eines 
Zwischen kommissionärs – an die jeweilige Verwaltungs-
gesellschaft bzw. an einen Market Maker weitergeleitet. 
Bei Nutzung eines anderen Weges der Auftragserteilung 
(z. B. schriftlich/per Fax) kann es zu Abweichungen 
bezüglich des Zeit punktes der Weiterleitung aufgrund 
der erforderlichen Bearbeitungs zeiten/Erfassungszeiten 
in den Sys temen des Instituts kommen.

 Maßgeblich für den zugrundeliegenden Anteilspreis/
Markt preis für die jeweiligen Anteile ist der Tag, zu dem 
die jeweilige Verwaltungsgesellschaft bzw. deren Depot-
bank bzw. Market Maker den Auftrag gegenüber dem 
Institut abrechnet (Ausführungszeitpunkt). Der Aus-
füh rungs zeitpunkt sowie der dem Ausführungs geschäft 
zugrunde liegende Anteilspreis/Marktpreis liegen somit 
nicht im Einflussbereich des Instituts. Kommt ein Wert-
papier geschäft nicht zu Stande so wird das Institut den 
Kunden darüber unverzüglich informieren.

e) Wenn für ein Investmentvermögen ein Netto inventar-
wert/Anteils preis nicht täglich festgestellt wird oder an 
diesem Geschäftstag kein Handel stattfindet (z. B. auf-
grund von Feiertagsregelungen), erfolgt der Geschäfts-
ab schluss am nächsten Geschäftstag, an dem der Netto-
inventar wert/Anteilspreis wieder festgestellt wird bzw. 
der Handel wieder stattfindet.

f) Spar- und Entnahmepläne werden zu dem vom Kunden 
fest gelegten Abrechnungstag, soweit dem Institut zu die-
sem Zeitpunkt alle erforderlichen Daten vorliegen, abge-
rechnet. Ist der vom Kunden gewählte Abrechnungstag 
kein Geschäftstag, wird der Auftrag mit dem nächsten 
Anteilpreis/Marktpreis des nächsten Geschäftstages 
oder folgenden Geschäftstages abgerechnet.

6. Maßgebliche Währung von Ein- und Auszahlungen/
Umrechnung von Währungen

Zahlungen des Kunden an das Institut sollen stets in der 
Wäh rung des jeweiligen Investmentvermögens erfolgen. Ein-
zah lungen, die in einer anderen Währung erfolgen, werden 
von dem Institut zum jeweils aktuellen Umrechnungs kurs in 
die Währung des jeweiligen Invest ment ver mögens um ge-
rechnet. Nähere Details hierzu sind im Preis- und Leistungs-
verzeichnis festgelegt.

Auszahlungen in Form von Überweisungen des Instituts 
an den Kunden erfolgen grundsätzlich in EUR, es sei denn, 
der Kunde hat dem Institut ausdrücklich eine gegenteilige 
Weisung erteilt.

7. Anteile/Anteilsbruchteile

Soweit Einzahlungsbeträge des Kunden zum Erwerb eines 
vollen Anteils nicht ausreichen, schreibt das Institut den ent-
sprechenden Anteilsbruchteil in vier Dezimalstellen nach 
dem Komma gut.

Im Falle eines Übertragungswunsches (Auslieferung) an 
eine andere depotführende Stelle können nur ganze Anteile 
über tragen werden, etwaige Anteilsbruchstücke werden 
ver kauft und dem Kunden der entsprechende Betrag an 
die Referenz bank verbindung bzw. eine von ihm angege-
bene externe Bankverbindung (siehe hierzu nachfolgende 
Ziffer 11) ausgezahlt.

8. Kumulierung von Kundenaufträgen

Kauf-/Verkauf-/Umtauschaufträge mehrerer Kunden kön-
nen pro Fonds/ETF zu einer kumulierten Fondsorder zusam-
mengefasst werden und anschließend vom Institut an die 
Ver waltungsgesellschaft bzw. den Zwischenkommissionär 
und/oder Market Maker weitergeleitet werden.

9. Zuteilung und Löschung von Kundenaufträgen

Sofern besondere Umstände vorliegen, die es dem Institut 
un möglich machen, Ausführungsgeschäfte wie Kauf-/
Verkaufs aufträge auszuführen, da z. B. für einzelne Fonds 
keine weiteren Anteile ausgegeben werden, sind anteilsmä-
ßige Zuteilungen (Teilausführungen) oder eine Löschung von 
Aufträgen möglich. Der Kunde wird über eine Teilausführung 
oder Löschung des Auftrages unverzüglich informiert.

5 Geschäftstage sind alle Werktage außer Samstag, 24. und 31. Dezember und gesetzliche Feiertage des Großherzogtums Luxemburg.A
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(2)  Zur Verfügung Stellung der ex ante 
Kosteninformationen nach Auftragserteilung

Einwilligung zur nachträglichen Zurverfügungstellung 
von ex ante Kosteninformationen

Im Falle einer Auftragserteilung des Kunden unter Ver wen  -
dung eines Fernkommunikationsmittels (z. B. schriftlich, 
Tele fax, Überweisung, Lastschrift und, sofern vom Insti tut 
ange boten, E-Mail) weist das Institut den Kunden aus  drück-
lich darauf hin, dass eine vorherige Über mitt  lung/Zur ver-
fü gung stellung der ex ante Kosten infor    ma tion bei dieser 
Art der Auftrags erteilung nicht mög   lich ist.

Der Kunde willigt ein, dass das Institut in diesen Fällen 
die ex ante Kosteninformationen dem Kunden unverzüg-
lich nach dem Geschäftsabschluss durch Andruck auf der 
Ab rechnung, in elektronischer Form oder auf ausdrück-
lichen Wunsch des Kunden schriftlich zur Verfügung stellt 
bzw. übermittelt. Dementsprechend geht das Institut 
davon aus, dass der Kunde, wenn er diesen Weg der 
Auftrags  erteilung nutzt, damit einverstanden ist, die ex 
ante Kosten  information unverzüglich nach dem Geschäfts-
abschluss zu erhalten.

Der Kunde hat die Möglichkeit, den Geschäftsabschluss 
aufzu schieben, bis er die Kosteninformationen erhalten 
hat. Sofern der Kunde die ex ante Kosteninformationen 
somit vor Aus führung einer Transaktion erhalten möchte, 
muss er dies dem Institut ausdrücklich mitteilen. In diesem 
Fall wird das Institut den Auftrag nach dessen Eingang nicht 
ausführen und dem Kunden zunächst die ex ante Kosten-
infor mationen übermitteln. Der Kunde hat dem Institut 
in diesem Fall einen neuen Auftrag einzureichen, sofern 
er das vom Institut zunächst nicht ausgeführte Geschäft 
weiter hin wünscht. Der Kunde wird ausdrücklich darauf 
hinge wiesen, dass der Prozess zur Übermittlung der ex ante 
Kosten in for ma tionen sowie der erneuten Auftragserteilung 
zu Ver zögerungen in der Auftrags ausführung führt.

Das Institut weist den Kunden ferner daraufhin, dass bei 
einer Auftragserteilung des Kunden unter Verwendung 
eines Fernkommunikationsmittels (z. B. schriftlich, Telefax, 
Über weisung, Lastschrift, telefonisch) auch die Möglichkeit 
besteht, die ex ante Kosteninformationen vorab telefonisch 
zu erhalten.

4. Notwendige Angaben bei Kauf- und Verkaufsaufträgen

Sofern der Kunde bei der Auftragserteilung die nachfolgend 
aufgeführten notwendigen Angaben nur teilweise oder nicht 
macht, kann der Auftrag vom Institut nicht ausgeführt wer-
den ; dies teilt das Institut dem Kunden unverzüglich mit. Der 
Kunde muss in diesem Fall einen neuen Auftrag mit Angabe 
aller notwendigen Daten an das Institut erteilen.

(1) Kaufaufträge

Kaufaufträge müssen unter Angabe einer von dem Institut 
mitgeteilten vollständigen Depotnummer oder vollstän-
digen Portfolionummer erteilt werden. Sie werden dann als 
Kauf auftrag über die entsprechenden Anteile des Fonds 
behandelt.

Sofern der Auftrag eindeutig zugeordnet werden kann, wird 
das Institut das Wertpapiergeschäft unverzüglich, spä-
tes tens am nächstfolgenden Geschäftstag unter Berück-
sich tigung der Bedingungen für das jeweilige Invest ment-
vermögen (siehe Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds) 
bearbeiten.

Wird ein Kaufauftrag in Form einer Überweisung zum Kauf 
von Anteilen vor Bestätigung der jeweiligen Depoteröffnung 
an das Institut geleistet, so wird der Kaufauftrag unverzüg-
lich nach der Depoteröffnung ausgeführt. Kann das Depot 
nicht eröffnet werden, wird der überwiesene Betrag dem 
Kunden zurückerstattet.

Soweit das Institut zum Kauf von Wertpapieren Geld vom 
Kunden per Lastschrift einziehen soll, ist die Erteilung eines 
SEPA- Mandats erforderlich. Der Kunde (Zahlungs pflichtige) 
wird rechtzeitig über die Einrichtung des Mandats sowie die 
entsprechende Mandatsreferenz unterrichtet.

(2) Verkaufsaufträge

Soll bei einem Verkaufsauftrag die Rückgabe aller Anteile 
erfolgen, die in einem Depot verwahrt werden, so genügt 
die Angabe der Depotnummer.

Verkaufsaufträge zur Rückgabe von Anteilen einzelner 
Fonds müssen unter Angabe der vollständigen Invest ment-
fonds nummer erfolgen.

Verkaufsaufträge, die auf einen bestimmten Betrag lauten, 
werden von dem Institut als Aufträge zur Rückgabe einer 
ent sprechenden Anzahl von Anteilen behandelt. Verkaufs-
aufträge zur Rückgabe aller Anteile in einem Portfolio und 
Auf lösung eines Portfolios müssen unter Angabe der voll-
ständigen Portfolionummer erteilt werden.

5. Anteilspreis/Ausführungszeitpunkt

(1) Kauf/Anteilspreis

Das Institut führt die Anschaffung von Wertpapieren für 
den Kunden im Wege des Finanzkommissionsgeschäftes 
durch. Der Anteilspreis setzt sich zusammen aus dem Netto-
inventar wert der Anteile zuzüglich der jeweiligen Vertriebs-
provision4 (Anteilspreis) zzgl. ggf. anfallender Trans aktions-
entgelte.

(2) Verkauf/Rückgabe von Anteilen/Rücknahmepreis

Aufträge zur Rückgabe von Anteilen durch den Kunden führt 
das Institut im Wege des Finanzkommissionsgeschäftes aus. 
Die Rückgabe durch den Kunden erfolgt zum Netto inventar-
wert der Anteile abzüglich des eventuell anfallenden Rück-
nahmeabschlags (Rücknahmepreis) zzgl. ggf. anfallender 
Transaktionsentgelte.

(3) Kauf/Verkauf ETF

Aufträge zum Erwerb und zur Rückgabe von ETFs durch den 
Kunden führt das Institut im Wege des Finanz kommissions-
geschäftes aus. Bei ETFs erfolgt die Abrechnung des Auf-
trages vom Institut gegenüber dem Kunden zum Marktpreis 
(Kauf- bzw. Verkaufskurs des Market-Makers) ggf. zzgl./
abzgl. eines ETF Transaktionsentgeltes.

4  Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximal gültigen 
Ausgabeaufschlages.
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(4)  Abwicklungsmodalitäten von 
Wertpapiergeschäften (Bearbeitung/
Ausführungszeitpunkt/Wertermittlungstag)

a) Aufträge, die auf den Abschluss von Wert papier-
geschäften gerichtet sind, werden von dem Institut 
unver züg lich, spätestens an dem auf den Eingang bei 
dem Institut folgenden Geschäftstag5 bearbeitet. Unter 
Bear beitung ist die Erfassung der Kauf-/Verkaufs- und 
Umtausch aufträge in den Systemen des Instituts zu ver-
stehen (Auftrags-/Ordererfassung). In Ausnahmefällen, 
die eine besondere Prüfung durch das Institut erfordern 
(z. B. in Nachlassfällen), erfolgt die Erfassung spätestens 
bis zum übernächsten auf den Eingangstag folgenden 
Geschäftstag.

b) Als Eingangstag für einen Kaufauftrag per Überweisung 
zählt der Tag, an dem die Gutschriftanzeige auf dem 
Treu hand konto des Instituts unter Angabe der vollstän-
digen Daten des Kunden eingeht. Sofern der Eingangs-
tag kein Geschäftstag des Instituts ist, zählt der nächste 
Geschäftstag des Instituts als Eingangstag.

c) Der Zeitpunkt für den Geschäftsabschluss sowie der maß-
gebliche Anteilspreis richten sich nach dem Zeit punkt 
für den sogenannten Annahme schluss/Order annahme-
schluss (Cut-off-Zeit) des Instituts, welche sich unter 
Berücksichtigung einer angemessenen Bear bei tungs-
zeit für das Institut an den Annahme schluss zeiten der 
Verwaltungsgesellschaften der jeweiligen Fonds orien-
tieren. Die Annahmeschlusszeiten der Verwaltungs gesell-
schaften sind in den Verkaufs unter lagen des jeweiligen 
Fonds veröffentlicht.

d) Bei Aufträgen, die online vor der Cut-off-Zeit des jewei-
ligen Fonds erteilt werden, wird der Auftrag vom Institut 
tag gleich – ggf. unter Einbeziehung eines Zwischen-
kommissionärs – an die jeweilige Ver wal tungs gesell schaft 
bzw. an einen Market Maker weitergeleitet. Erfolgt die 
Online-Auftragserteilung nach der Cut-off-Zeit des 
jeweiligen Fonds, wird der Auftrag vom Insti tut am 
nächsten Geschäftstag – ggf. unter Ein be ziehung eines 
Zwischen kommissionärs – an die jeweilige Verwaltungs-
gesellschaft bzw. an einen Market Maker weitergeleitet. 
Bei Nutzung eines anderen Weges der Auftragserteilung 
(z. B. schriftlich/per Fax) kann es zu Abweichungen 
bezüglich des Zeit punktes der Weiterleitung aufgrund 
der erforderlichen Bearbeitungs zeiten/Erfassungszeiten 
in den Sys temen des Instituts kommen.

 Maßgeblich für den zugrundeliegenden Anteilspreis/
Markt preis für die jeweiligen Anteile ist der Tag, zu dem 
die jeweilige Verwaltungsgesellschaft bzw. deren Depot-
bank bzw. Market Maker den Auftrag gegenüber dem 
Institut abrechnet (Ausführungszeitpunkt). Der Aus-
füh rungs zeitpunkt sowie der dem Ausführungs geschäft 
zugrunde liegende Anteilspreis/Marktpreis liegen somit 
nicht im Einflussbereich des Instituts. Kommt ein Wert-
papier geschäft nicht zu Stande so wird das Institut den 
Kunden darüber unverzüglich informieren.

e) Wenn für ein Investmentvermögen ein Netto inventar-
wert/Anteils preis nicht täglich festgestellt wird oder an 
diesem Geschäftstag kein Handel stattfindet (z. B. auf-
grund von Feiertagsregelungen), erfolgt der Geschäfts-
ab schluss am nächsten Geschäftstag, an dem der Netto-
inventar wert/Anteilspreis wieder festgestellt wird bzw. 
der Handel wieder stattfindet.

f) Spar- und Entnahmepläne werden zu dem vom Kunden 
fest gelegten Abrechnungstag, soweit dem Institut zu die-
sem Zeitpunkt alle erforderlichen Daten vorliegen, abge-
rechnet. Ist der vom Kunden gewählte Abrechnungstag 
kein Geschäftstag, wird der Auftrag mit dem nächsten 
Anteilpreis/Marktpreis des nächsten Geschäftstages 
oder folgenden Geschäftstages abgerechnet.

6. Maßgebliche Währung von Ein- und Auszahlungen/
Umrechnung von Währungen

Zahlungen des Kunden an das Institut sollen stets in der 
Wäh rung des jeweiligen Investmentvermögens erfolgen. Ein-
zah lungen, die in einer anderen Währung erfolgen, werden 
von dem Institut zum jeweils aktuellen Umrechnungs kurs in 
die Währung des jeweiligen Invest ment ver mögens um ge-
rechnet. Nähere Details hierzu sind im Preis- und Leistungs-
verzeichnis festgelegt.

Auszahlungen in Form von Überweisungen des Instituts 
an den Kunden erfolgen grundsätzlich in EUR, es sei denn, 
der Kunde hat dem Institut ausdrücklich eine gegenteilige 
Weisung erteilt.

7. Anteile/Anteilsbruchteile

Soweit Einzahlungsbeträge des Kunden zum Erwerb eines 
vollen Anteils nicht ausreichen, schreibt das Institut den ent-
sprechenden Anteilsbruchteil in vier Dezimalstellen nach 
dem Komma gut.

Im Falle eines Übertragungswunsches (Auslieferung) an 
eine andere depotführende Stelle können nur ganze Anteile 
über tragen werden, etwaige Anteilsbruchstücke werden 
ver kauft und dem Kunden der entsprechende Betrag an 
die Referenz bank verbindung bzw. eine von ihm angege-
bene externe Bankverbindung (siehe hierzu nachfolgende 
Ziffer 11) ausgezahlt.

8. Kumulierung von Kundenaufträgen

Kauf-/Verkauf-/Umtauschaufträge mehrerer Kunden kön-
nen pro Fonds/ETF zu einer kumulierten Fondsorder zusam-
mengefasst werden und anschließend vom Institut an die 
Ver waltungsgesellschaft bzw. den Zwischenkommissionär 
und/oder Market Maker weitergeleitet werden.

9. Zuteilung und Löschung von Kundenaufträgen

Sofern besondere Umstände vorliegen, die es dem Institut 
un möglich machen, Ausführungsgeschäfte wie Kauf-/
Verkaufs aufträge auszuführen, da z. B. für einzelne Fonds 
keine weiteren Anteile ausgegeben werden, sind anteilsmä-
ßige Zuteilungen (Teilausführungen) oder eine Löschung von 
Aufträgen möglich. Der Kunde wird über eine Teilausführung 
oder Löschung des Auftrages unverzüglich informiert.

5 Geschäftstage sind alle Werktage außer Samstag, 24. und 31. Dezember und gesetzliche Feiertage des Großherzogtums Luxemburg. A
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10. Referenzbankverbindung/externe Bankverbindung

Auszahlungen von Guthaben aus z. B. Verkäufen kön-
nen entweder auf eine vom Kunden angegebene externe 
Referenz bankverbindung oder auf eine vom Kunden im 
schriftlichen Auftrag ausdrücklich angegebene externe 
Bank verbindung erfolgen. Eine externe Bankverbindung 
kann ausschließlich im Rahmen von schriftlichen Aufträgen 
im Original angegeben werden. Eine Änderung der externen 
Referenzbankverbindung bedarf wegen ihrer erheblichen 
Relevanz entweder eines schriftlichen Auftrages oder kann 
vom Kunden online geändert werden (sofern/sobald vom 
Institut online angeboten). Das Institut wird einen vom 
Kunden gestellten Antrag auf Einrichtung oder Änderung 
einer externen Referenzbankverbindung nur dann anneh-
men, wenn es sich dabei um ein auf den Namen des Kunden 
lautendes und auf eigene Rechnung des Kunden geführtes 
Referenz bankkonto handelt.

Die Referenzbankverbindung muss grundsätzlich bei einem 
inländischen und/oder ausländischen Kreditinstitut ge führt 
werden, welches innerhalb des Gebietes des einheitlichen 
EURO-Zahlungsverkehrsraumes (SEPA) liegt und seine 
Abwicklungsprozesse nach den einheitlichen SEPA-Regu-
larien durchführt. SEPA-Lastschriften können nur von SEPA-
Bank verbindungen in Ländern eingezogen werden, in denen 
die Banken das CORE-Lastschriftverfahren akzeptieren.

Sofern der Kunde bei Verfügungen eine von der Referenz-
bank abweichende externe Bankverbindung angibt, prüft 
das Institut nicht, ob die angegebene externe Bank ver-
bindung auf den Namen des Kunden lautet. Dieses Risiko 
trägt der Kunde.

11. Angemessenheitsprüfung bei komplexen Fondsanteilen6/ 
Zuordnung zu einer persönlichen Depotrisikoklasse/
Nichtausführung von Aufträgen

Im Falle einer Beauftragung des Instituts zum Kauf kom-
plexer Fonds anteile ist das Institut verpflichtet, eine Ange-
mes sen heits prüfung beim Kunden durchzuführen (siehe 
Ab schnitt  4 Ziffer  3 „Beratungsfreies Geschäft gemäß 
Ar tikel 24-2 LFS bei der Aus führung von Aufträgen hin-
sicht lich komplexer Fondsanteile“). Sobald und sofern das 
Insti tut die Daten zu den Kenntnissen und Er fahrungen vom 
Kunden erhalten hat, wird das Institut den Kunden, sofern 
nicht bereits erfolgt, einer persönlichen Depot risiko klasse 
zuordnen. Das Institut behält sich vor, Aufträge nicht aus zu-
führen, sofern die Risikoklasse der zu erwer benden Anteile 
an Investmentvermögen nicht zu der per sön lichen Depot-
risiko klasse des Kunden passt. In diesem Falle wird das 
Insti tut den Kunden hierüber unverzüglich informieren. Der 
Kunde kann den Auftrag, sofern er diesen dennoch wünscht, 
erneut er teilen. Sofern der Kunde dem Institut die erfor-
derlichen Daten zur Durchführung einer Angemessen heits-
prüfung nicht zur Verfügung stellt, behält sich das Insti tut 
vor, den Auf trag nicht auszuführen und den Kunden darüber 
zu informieren, dass die Vornahme einer Ange messen heits-
prü fung nicht möglich ist. Der Kunde kann den Auftrag, 
sofern er diesen dennoch wünscht, nochmals erteilen.

Abschnitt 4
Ausführungsgrundsätze beim Kauf/Verkauf von 
Investmentfondsanteilen und ETFs

1. Ausführung im Wege des Finanzkommissionsgeschäftes

(1)  Kauf und Verkauf von Investmentfondsanteilen 
(außer ETF)

Das Institut führt Aufträge zum Kauf und Verkauf von 
An teilen im In- und Ausland im Wege des Finanz kommis-
sions geschäftes aus, d. h. im eigenen Namen für fremde 
Rech nung des Kunden. Hierzu schließt es im eigenen Namen 
für fremde Rech nung mit der Verwaltungs gesell schaft ein 
Aus füh rungs geschäft (Kauf-/Verkaufs geschäft) ab oder 
beauf tragt einen anderen Kommissionär (Zwischen kom mis-
sionär), ein Aus führungs geschäft abzuschließen.

(2) Kauf und Verkauf von ETFs

Der Kauf und Verkauf der Anteile an ETF erfolgt durch das 
Institut im Wege des Finanzkommissionsgeschäftes, d. h. im 
eigenen Namen für fremde Rechnung, außerbörslich über 
einen Market Maker (d. h. einen Wertpapierhändler, der 
verbindliche Kauf- bzw. Verkaufskurse stellt) in Form einer 
gebündelten Blockorder.

Für die Ausführung von Aufträgen, die der Kunde dem Insti-
tut zum Zwecke des Erwerbs oder der Ver äußerung von ETFs 
erteilt, gelten die nachfolgenden Aus füh rungs grundsätze. 
Das Institut nimmt keine Weisungen des Kunden über den 
Ausführungsweg entsprechend Absatz 3 dieser Ziffer 1 ent-
gegen. Das Institut misst der kostengünstigsten Ausführung 
von Aufträgen in Bezug auf ETFs die größte Bedeutung bei. 
Daher gilt für die Ausführung von Aufträgen in Bezug auf 
ETFs der nachfolgend beschriebene Ausführungsweg.

Die Ausführung von Aufträgen in Bezug auf ETFs erfolgt über 
die Clearstream Banking AG als Zwischen kommis sionärin, 
welche die Société Générale S. A. Zweig nieder lassung 
Frankfurt als Market Maker nutzt.

Das Institut fasst für ETFs börsentäglich die Summe der 
Kauf- und Verkaufs aufträge bis 14:30 Uhr (zentraleuro pä-
ischer Zeit) zusammen. Im Anschluss daran übermittelt das 
Institut dem Zwischen kommissionär für jeden ETF jeweils 
einen Kauf- und Verkaufsauftrag. Der Zwischenkommis-
sionär hat das Recht, die Aufträge an einen Market Maker 
weiterzuleiten.

Die Ausführungen erfolgen außerbörslich.

(3) Weisungen des Kunden

Das Institut nimmt in Bezug auf Kauf-/Verkaufsaufträge 
keine Weisungen des Kunden bezüglich des Ausführungs-
weges entgegen. Weitere oder zusätzliche Ausführungs-
wege werden vom Institut nicht angeboten.

Das Institut weist den Kunden darauf hin, dass eine Auf-
trags ausführung über eine Wertpapierbörse oder andere 
einer Wert papierbörse vergleichbare Handelsplätze im 

6  Es handelt sich hierbei um sogenannte „komplexe Finanzinstrumente“. In diesen Geschäftsbedingungen wird ausschließlich auf komplexe Fonds/Fondsanteile 
Bezug genommen. Komplexe Finanzinstrumente sind solche Finanzinstrumente, die ein fundiertes Wissen des Kunden erfordern und für die kein liquider Markt 
mit Marktpreisen bzw. Emittenten unabhängigen Preisen existiert, oder die mit Bedingungen ausgestattet sind, die es dem Anleger erschweren, das mit ihnen 
einhergehende Risiko zu verstehen, z. B. Derivate wie Termingeschäfte, Optionen oder Swaps.
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10. Referenzbankverbindung/externe Bankverbindung

Auszahlungen von Guthaben aus z. B. Verkäufen kön-
nen entweder auf eine vom Kunden angegebene externe 
Referenz bankverbindung oder auf eine vom Kunden im 
schriftlichen Auftrag ausdrücklich angegebene externe 
Bank verbindung erfolgen. Eine externe Bankverbindung 
kann ausschließlich im Rahmen von schriftlichen Aufträgen 
im Original angegeben werden. Eine Änderung der externen 
Referenzbankverbindung bedarf wegen ihrer erheblichen 
Relevanz entweder eines schriftlichen Auftrages oder kann 
vom Kunden online geändert werden (sofern/sobald vom 
Institut online angeboten). Das Institut wird einen vom 
Kunden gestellten Antrag auf Einrichtung oder Änderung 
einer externen Referenzbankverbindung nur dann anneh-
men, wenn es sich dabei um ein auf den Namen des Kunden 
lautendes und auf eigene Rechnung des Kunden geführtes 
Referenz bankkonto handelt.

Die Referenzbankverbindung muss grundsätzlich bei einem 
inländischen und/oder ausländischen Kreditinstitut ge führt 
werden, welches innerhalb des Gebietes des einheitlichen 
EURO-Zahlungsverkehrsraumes (SEPA) liegt und seine 
Abwicklungsprozesse nach den einheitlichen SEPA-Regu-
larien durchführt. SEPA-Lastschriften können nur von SEPA-
Bank verbindungen in Ländern eingezogen werden, in denen 
die Banken das CORE-Lastschriftverfahren akzeptieren.

Sofern der Kunde bei Verfügungen eine von der Referenz-
bank abweichende externe Bankverbindung angibt, prüft 
das Institut nicht, ob die angegebene externe Bank ver-
bindung auf den Namen des Kunden lautet. Dieses Risiko 
trägt der Kunde.

11. Angemessenheitsprüfung bei komplexen Fondsanteilen6/ 
Zuordnung zu einer persönlichen Depotrisikoklasse/
Nichtausführung von Aufträgen

Im Falle einer Beauftragung des Instituts zum Kauf kom-
plexer Fonds anteile ist das Institut verpflichtet, eine Ange-
mes sen heits prüfung beim Kunden durchzuführen (siehe 
Ab schnitt  4 Ziffer  3 „Beratungsfreies Geschäft gemäß 
Ar tikel 24-2 LFS bei der Aus führung von Aufträgen hin-
sicht lich komplexer Fondsanteile“). Sobald und sofern das 
Insti tut die Daten zu den Kenntnissen und Er fahrungen vom 
Kunden erhalten hat, wird das Institut den Kunden, sofern 
nicht bereits erfolgt, einer persönlichen Depot risiko klasse 
zuordnen. Das Institut behält sich vor, Aufträge nicht aus zu-
führen, sofern die Risikoklasse der zu erwer benden Anteile 
an Investmentvermögen nicht zu der per sön lichen Depot-
risiko klasse des Kunden passt. In diesem Falle wird das 
Insti tut den Kunden hierüber unverzüglich informieren. Der 
Kunde kann den Auftrag, sofern er diesen dennoch wünscht, 
erneut er teilen. Sofern der Kunde dem Institut die erfor-
derlichen Daten zur Durchführung einer Angemessen heits-
prüfung nicht zur Verfügung stellt, behält sich das Insti tut 
vor, den Auf trag nicht auszuführen und den Kunden darüber 
zu informieren, dass die Vornahme einer Ange messen heits-
prü fung nicht möglich ist. Der Kunde kann den Auftrag, 
sofern er diesen dennoch wünscht, nochmals erteilen.

Abschnitt 4
Ausführungsgrundsätze beim Kauf/Verkauf von 
Investmentfondsanteilen und ETFs

1. Ausführung im Wege des Finanzkommissionsgeschäftes

(1)  Kauf und Verkauf von Investmentfondsanteilen 
(außer ETF)

Das Institut führt Aufträge zum Kauf und Verkauf von 
An teilen im In- und Ausland im Wege des Finanz kommis-
sions geschäftes aus, d. h. im eigenen Namen für fremde 
Rech nung des Kunden. Hierzu schließt es im eigenen Namen 
für fremde Rech nung mit der Verwaltungs gesell schaft ein 
Aus füh rungs geschäft (Kauf-/Verkaufs geschäft) ab oder 
beauf tragt einen anderen Kommissionär (Zwischen kom mis-
sionär), ein Aus führungs geschäft abzuschließen.

(2) Kauf und Verkauf von ETFs

Der Kauf und Verkauf der Anteile an ETF erfolgt durch das 
Institut im Wege des Finanzkommissionsgeschäftes, d. h. im 
eigenen Namen für fremde Rechnung, außerbörslich über 
einen Market Maker (d. h. einen Wertpapierhändler, der 
verbindliche Kauf- bzw. Verkaufskurse stellt) in Form einer 
gebündelten Blockorder.

Für die Ausführung von Aufträgen, die der Kunde dem Insti-
tut zum Zwecke des Erwerbs oder der Ver äußerung von ETFs 
erteilt, gelten die nachfolgenden Aus füh rungs grundsätze. 
Das Institut nimmt keine Weisungen des Kunden über den 
Ausführungsweg entsprechend Absatz 3 dieser Ziffer 1 ent-
gegen. Das Institut misst der kostengünstigsten Ausführung 
von Aufträgen in Bezug auf ETFs die größte Bedeutung bei. 
Daher gilt für die Ausführung von Aufträgen in Bezug auf 
ETFs der nachfolgend beschriebene Ausführungsweg.

Die Ausführung von Aufträgen in Bezug auf ETFs erfolgt über 
die Clearstream Banking AG als Zwischen kommis sionärin, 
welche die Société Générale S. A. Zweig nieder lassung 
Frankfurt als Market Maker nutzt.

Das Institut fasst für ETFs börsentäglich die Summe der 
Kauf- und Verkaufs aufträge bis 14:30 Uhr (zentraleuro pä-
ischer Zeit) zusammen. Im Anschluss daran übermittelt das 
Institut dem Zwischen kommissionär für jeden ETF jeweils 
einen Kauf- und Verkaufsauftrag. Der Zwischenkommis-
sionär hat das Recht, die Aufträge an einen Market Maker 
weiterzuleiten.

Die Ausführungen erfolgen außerbörslich.

(3) Weisungen des Kunden

Das Institut nimmt in Bezug auf Kauf-/Verkaufsaufträge 
keine Weisungen des Kunden bezüglich des Ausführungs-
weges entgegen. Weitere oder zusätzliche Ausführungs-
wege werden vom Institut nicht angeboten.

Das Institut weist den Kunden darauf hin, dass eine Auf-
trags ausführung über eine Wertpapierbörse oder andere 
einer Wert papierbörse vergleichbare Handelsplätze im 

6  Es handelt sich hierbei um sogenannte „komplexe Finanzinstrumente“. In diesen Geschäftsbedingungen wird ausschließlich auf komplexe Fonds/Fondsanteile 
Bezug genommen. Komplexe Finanzinstrumente sind solche Finanzinstrumente, die ein fundiertes Wissen des Kunden erfordern und für die kein liquider Markt 
mit Marktpreisen bzw. Emittenten unabhängigen Preisen existiert, oder die mit Bedingungen ausgestattet sind, die es dem Anleger erschweren, das mit ihnen 
einhergehende Risiko zu verstehen, z. B. Derivate wie Termingeschäfte, Optionen oder Swaps. A
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Einzel fall günstiger sein könnte. Die Ausführungs geschäfte 
unter liegen den für den Wertpapierhandel am Aus füh-
rungs platz geltenden Rechtsvorschriften und Geschäfts-
bedingungen.

2. Reines Ausführungsgeschäft gemäß 24-2 LFS 
bei der Ausführung von Aufträgen hinsichtlich 
nicht-komplexer Fondsanteile

Das Institut führt Kundenaufträge für nicht-komplexe 
Fonds anteile ausschließlich auf Veran lassung des Kunden 
im Wege des reinen Ausführungs geschäftes aus. Das Insti tut 
weist den Kunden darauf hin, dass bei der Durch füh rung 
des reinen Ausführungs geschäftes auf Veran lassung des 
Kunden keine Angemessen heits prüfung durch das Insti tut 
vorge nommen wird gemäß Artikel 37-3 (5) und (6) LFS. Bei 
der Auftrags durch führung im Wege des reinen Aus führungs-
geschäftes prüft das Institut somit nicht, ob die vom Kunden 
getroffene Anlage entscheidung für ihn ange  messen ist, 
d. h. ob der Kunde über die erforderlichen Kennt  nisse und 
Erfahrungen ver fügt und die Risiken im Zusammen h ang mit 
nicht-komplexen Fonds an teilen ange messen ver stehen und 
beurteilen kann.

Zudem nimmt das Institut bei der Auftragsdurchführung im 
Wege des reinen Ausführungsgeschäftes keine Geeignet-
heits prüfung gemäß Artikel 37-3 (4) LFS vor. Das Institut 
prüft und beurteilt somit nicht, ob die vom Kunden getrof-
fene Anlage entscheidung seinen Kenntnissen und Er  fah-
rungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Finanz -
instru  menten, seinen finanziellen Verhält nissen ein schließ -
lich seiner Fähig keit, Verluste zu tragen, seinen Anlage  zielen 
und seiner Risiko toleranz entspricht.

Das Institut geht davon aus, dass der Kunde – soweit erfor-
derlich – rechtzeitig vor dem Treffen seiner Anlage ent-
scheidung eine Beratung und/oder Aufklärung im Zuge 
einer Anlage vermittlung durch seinen Vermittler (sofern 
vor handen) in Anspruch genommen hat und hinreichend 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen anlage- und 
anleger gerecht aufgeklärt und ggf. beraten wurde (z. B. 
in Bezug auf die Zielmärkte des Fonds, Kosten und Zuwen-
dungen).

3. Beratungsfreies Geschäft gemäß Artikel 37-3 (5) LFS 
bei der Ausführung von Aufträgen hinsichtlich komplexer 
Fondsanteile

Das Institut führt Kundenaufträge für komplexe Fonds an-
teile ausschließlich im Wege des beratungs freien Geschäfts 
gemäß Artikel 37-3 (5) LFS aus. Für die Durch führung des 
Auf trages bedarf es einer Angemessenheits prüfung durch 
das Institut gemäß Artikel 37-3 (5) LFS.

Hierzu wird das Institut für die Beurteilung der Angemessen-
heit die vom Kunden (bzw. seinem Bevollmächtigten) an ge-
ge benen Kenntnisse und Erfahrungen in Geschäften mit 
kom plexen Fondsanteilen mit dem vom Kunden (bzw. Bevoll-
mäch tigten) erteilten Auftrag abgleichen.

Entspricht die vom Kunden (bzw. Bevollmächtigten) ge trof-
fene Anlage entscheidung nicht dessen Kenntnissen und 

Er fah rungen mit dem entsprechenden komplexen Fonds-
an teilen, wird das Institut den Kunden (bzw. Bevoll mäch tig-
ten) darauf hinweisen. Dies kann in standardisierter Form 
erfolgen.

Bei der Auftragsdurchführung im Wege des beratungsfreien 
Geschäftes nimmt das Institut keine Geeignetheitsprüfung 
gemäß Artikel 37-3 (4) LFS vor. Das Institut prüft und beur-
teilt somit nicht, ob die vom Kunden getroffene Anlage-
entscheidung seinen finanziellen Verhältnissen einschließlich 
seiner Fähigkeit, Verluste zu tragen, seinen Anlagezielen und 
seiner Risikotoleranz entspricht.

Das Institut geht davon aus, dass der Kunde – soweit erfor-
derlich – rechtzeitig vor dem Treffen seiner Anlage ent-
scheidung eine Beratung und/oder Aufklärung im Zuge 
einer Anlage vermittlung durch seinen Vermittler (sofern 
vor handen) in Anspruch genommen hat und hinreichend 
gemäß den gesetz lichen Bestimmungen anlage- und 
anleger gerecht aufgeklärt, informiert und ggf. beraten 
wurde (z. B. In Bezug auf die Zielmärkte des Fonds, Kosten 
und Zuwendungen).

4. Ausschluss der Vermögensverwaltung

Das Institut weist den Kunden darauf hin, dass es unter die-
sem Depotvertrag keine Vermögensverwaltung erbringt.

Das Institut haftet nicht für etwaige Verletzung der Auf-
klärungs- und Informationspflichten sowie Beratungs-
pflich ten eines Vermittlers des Kunden. Sofern das Institut 
dem Kunden über seine gesetzlichen Aufklärungs pflichten 
hinaus gehende Infor mationen erteilt (wie z. B. Markt-
kommen tare, Charts), stellt dies keine Anlageberatung 
dar, sondern dient lediglich der Erleichterung der Anlage-
ent scheidung des Kunden.

Abschnitt 5
Anteilsregister, Eigentum, Miteigentum, 
Girosammelverwahrung

1. Anteilsregister, Eigentum, Miteigentum

Führt die für die Ausgabe von Anteilen zuständige Stelle ein 
Register, wird das Institut dort für den Kunden als Inhaber 
eingetragen. Sofern in dieses Anteilsregister zwingend nur 
der jeweils Letztbegünstigte eingetragen werden kann, 
wird das Institut die Eintragung im Namen des Kunden 
vor nehmen lassen. Die erworbenen Anteile sind in diesem 
Falle Eigen tum des Kunden und werden auch nicht treuhän-
de risch gehalten. Soweit für ein Investmentvermögen von 
der für die Ausgabe von Anteilen zuständigen Stelle keine 
Anteilsbruch teile ausgegeben werden, erwirbt der Kunde, 
sofern dieser selbst in das Anteilsregister des Invest ment-
vermögens eingetragen wird, Miteigentum an einem etwa 
bestehenden Gemeinschaftsdepot aller Inhaber von Anteils-
bruchteilen bei dem Institut.

2. Girosammelverwahrung

Das Institut kann Anteile für den Kunden in Giro sammel ver-
wah rung geben.
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Abschnitt 6 
Anschaffung und Verwahrung im Ausland

Das Institut schafft Anteile an ausländischen Invest ment ver-
mögen im Ausland an und lässt sie im Aus land ver wahren. 
Hier mit wird es einen anderen auslän dischen Ver wahrer 
beauf tragen. Die Verwahrung unter liegt den Rechts vor-
schriften und Usancen des Ver wah rungsortes und den für 
den oder die ausländischen Ver wahrer geltenden Geschäfts-
be dingungen. Das Institut wird sich nach pflicht gemäßem 
Er messen unter Wahrung der Interessen des Kunden das 
Eigen tum oder Miteigentum an den Anteilen oder eine 
andere im Lager land übliche, vergleichbare Rechts stellung 
ver schaf fen und diese Rechts stellung treuhänderisch für den 
Kun den halten. Hierüber er teilt es dem Kunden Gut schrift 
in Wert papier rech nung (WR-Gutschrift) unter Angabe 
des ausländischen Staates, in dem sich die Wertpapiere 
be finden (Lagerland).

Das Institut braucht die Auslieferungsansprüche des Kunden 
aus der ihm erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im 
Ausland unterhaltenen Deckungsbestand zu erfüllen. Der 
Deckungs bestand besteht aus den im Lagerland für den 
Kunden und für das Institut verwahrten Anteilen derselben 
Gattung. Der Kunde trägt in diesen Fällen daher anteilig alle 
wirt schaftlichen und rechtlichen Nachteile und Schäden, die 
den Deckungsbestand als Folge von höherer Gewalt, Aufruhr, 
Kriegs- und Naturereignissen oder durch sonstige von dem 
Institut nicht zu vertretenden Zugriffe Dritter im Ausland 
oder im Zusammenhang mit hoheit lichen Verfügungen des 
In- und Auslandes treffen sollten. Hat der Kunde nach diesem 
Abschnitt Nachteile und Schäden am Deckungs bestand zu 
tragen, so ist das Institut nicht verpflichtet, dem Kunden den 
Kauf-/Anteilspreis zurückzuerstatten.

Das Institut weist den Kunden daraufhin, dass die auslän-
dische Rechtsordnung die Offenlegung des Namens des 
Kunden vorsehen kann. Das Institut wird entsprechende 
Auskünfte an ausländische Stellen erteilen, soweit es hierzu 
verpflichtet ist.

Abschnitt 7
Ausschüttungen/Fondsliquidation/Laufzeitfonds/
Fondsverschmelzung

1. Ausschüttungen

(1) Automatische Wiederanlage von Ausschüttungen

Ausschüttungs beträge werden von dem Institut – ggf. unter 
Abzug von einzubehaltenden Steuern – ohne gesonderten 
Auf trag des Kunden in Anteilen des betreffenden Invest-
ment vermögens automatisch wiederangelegt („auto ma-
tische Wiederanlage”). Aus genommen hiervon sind Invest-
ment ver mögen, bei welchen der Kunden und das Institut 
eine ab weichende Verein barung getroffen haben bzw. der 
Kunde dem Institut einen ab weichenden Auftrag erteilt 
hat. Die Bearbeitung und Durch führung der automa-
tischen Wieder anlage erfolgt unver züglich nach Gutschrift 
der Aus schüt tungs beträge auf dem Konto des Instituts an 
dem Geschäfts tag, an welchem dem Institut alle erforder-
lichen Daten vorliegen, spätestens an dem darauf folgenden 
Geschäfts tag.

Die automatische Wiederanlage erfolgt ohne Vertriebs-
pro vision zum jeweils gültigen Anteilwert bzw. Aus füh rungs-
preis (für ETFs) zu dem Zeitpunkt, an dem das Geschäft zu 
Stande kommt.

Sofern für ein Investmentvermögen keine auto matische 
Wieder anlage erfolgen kann (z. B. weil der Fonds keine 
Anteile mehr ausgibt), werden die Ausschüttungen – ggf. 
unter Abzug von einzubehaltenden Steuern – von dem 
Institut für den Kunden nach Maßgabe der Regelungen der 
Ziffer 3 „Anlage in Geldmarktfonds oder Rentenfonds für 
den Kunden“ angelegt.

(2) Widerspruch gegen Wiederanlage

Der Kunde kann der Wiederanlage einmalig oder dauer haft 
widersprechen und eine Auszahlung des Ausschüttungs-
betrages verlangen. Der Widerspruch und der Auszahlungs-
auftrag sollten mindestens acht Geschäftstage vor dem 
Aus schüt tungstermin bei dem Institut eingegangen sein, 
andern falls kann der Ausschüttungsbetrag automatisch 
wieder angelegt werden.

(3) Währung/Wiederanlage in anderen Fonds

Wiederanlagen in Form von Anteilskäufen in den ausschüt-
tenden Fonds erfolgen jeweils in der Währung des Fonds. 
Wiederanlagen in Form von Anteilkäufen in einen anderen 
als den ausschüttenden Fonds sind nicht möglich.

2. Fondsliquidation/Laufzeitfonds/Fondsverschmelzung

(1) Fondsliquidation/Laufzeitfonds

Sobald das Institut Kenntnis über eine Fondsliquidation bzw. 
das Lauf zeit ende eines Fonds erhält, hat das Institut das 
Recht, den in Liqui dation befindlichen Fonds bzw. den Lauf-
zeit fonds vor dem Liquidationszeitpunkt bzw. Laufzeit ende, 
zu sperren. Das Institut wird die hiervon betroffenen Kunden 
hierüber informieren, sofern es rechtzeitig von der jeweiligen 
Verwaltungsgesellschaft in Kenntnis gesetzt wurde.
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Abschnitt 6 
Anschaffung und Verwahrung im Ausland

Das Institut schafft Anteile an ausländischen Invest ment ver-
mögen im Ausland an und lässt sie im Aus land ver wahren. 
Hier mit wird es einen anderen auslän dischen Ver wahrer 
beauf tragen. Die Verwahrung unter liegt den Rechts vor-
schriften und Usancen des Ver wah rungsortes und den für 
den oder die ausländischen Ver wahrer geltenden Geschäfts-
be dingungen. Das Institut wird sich nach pflicht gemäßem 
Er messen unter Wahrung der Interessen des Kunden das 
Eigen tum oder Miteigentum an den Anteilen oder eine 
andere im Lager land übliche, vergleichbare Rechts stellung 
ver schaf fen und diese Rechts stellung treuhänderisch für den 
Kun den halten. Hierüber er teilt es dem Kunden Gut schrift 
in Wert papier rech nung (WR-Gutschrift) unter Angabe 
des ausländischen Staates, in dem sich die Wertpapiere 
be finden (Lagerland).

Das Institut braucht die Auslieferungsansprüche des Kunden 
aus der ihm erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im 
Ausland unterhaltenen Deckungsbestand zu erfüllen. Der 
Deckungs bestand besteht aus den im Lagerland für den 
Kunden und für das Institut verwahrten Anteilen derselben 
Gattung. Der Kunde trägt in diesen Fällen daher anteilig alle 
wirt schaftlichen und rechtlichen Nachteile und Schäden, die 
den Deckungsbestand als Folge von höherer Gewalt, Aufruhr, 
Kriegs- und Naturereignissen oder durch sonstige von dem 
Institut nicht zu vertretenden Zugriffe Dritter im Ausland 
oder im Zusammenhang mit hoheit lichen Verfügungen des 
In- und Auslandes treffen sollten. Hat der Kunde nach diesem 
Abschnitt Nachteile und Schäden am Deckungs bestand zu 
tragen, so ist das Institut nicht verpflichtet, dem Kunden den 
Kauf-/Anteilspreis zurückzuerstatten.

Das Institut weist den Kunden daraufhin, dass die auslän-
dische Rechtsordnung die Offenlegung des Namens des 
Kunden vorsehen kann. Das Institut wird entsprechende 
Auskünfte an ausländische Stellen erteilen, soweit es hierzu 
verpflichtet ist.

Abschnitt 7
Ausschüttungen/Fondsliquidation/Laufzeitfonds/
Fondsverschmelzung

1. Ausschüttungen

(1) Automatische Wiederanlage von Ausschüttungen

Ausschüttungs beträge werden von dem Institut – ggf. unter 
Abzug von einzubehaltenden Steuern – ohne gesonderten 
Auf trag des Kunden in Anteilen des betreffenden Invest-
ment vermögens automatisch wiederangelegt („auto ma-
tische Wiederanlage”). Aus genommen hiervon sind Invest-
ment ver mögen, bei welchen der Kunden und das Institut 
eine ab weichende Verein barung getroffen haben bzw. der 
Kunde dem Institut einen ab weichenden Auftrag erteilt 
hat. Die Bearbeitung und Durch führung der automa-
tischen Wieder anlage erfolgt unver züglich nach Gutschrift 
der Aus schüt tungs beträge auf dem Konto des Instituts an 
dem Geschäfts tag, an welchem dem Institut alle erforder-
lichen Daten vorliegen, spätestens an dem darauf folgenden 
Geschäfts tag.

Die automatische Wiederanlage erfolgt ohne Vertriebs-
pro vision zum jeweils gültigen Anteilwert bzw. Aus füh rungs-
preis (für ETFs) zu dem Zeitpunkt, an dem das Geschäft zu 
Stande kommt.

Sofern für ein Investmentvermögen keine auto matische 
Wieder anlage erfolgen kann (z. B. weil der Fonds keine 
Anteile mehr ausgibt), werden die Ausschüttungen – ggf. 
unter Abzug von einzubehaltenden Steuern – von dem 
Institut für den Kunden nach Maßgabe der Regelungen der 
Ziffer 3 „Anlage in Geldmarktfonds oder Rentenfonds für 
den Kunden“ angelegt.

(2) Widerspruch gegen Wiederanlage

Der Kunde kann der Wiederanlage einmalig oder dauer haft 
widersprechen und eine Auszahlung des Ausschüttungs-
betrages verlangen. Der Widerspruch und der Auszahlungs-
auftrag sollten mindestens acht Geschäftstage vor dem 
Aus schüt tungstermin bei dem Institut eingegangen sein, 
andern falls kann der Ausschüttungsbetrag automatisch 
wieder angelegt werden.

(3) Währung/Wiederanlage in anderen Fonds

Wiederanlagen in Form von Anteilskäufen in den ausschüt-
tenden Fonds erfolgen jeweils in der Währung des Fonds. 
Wiederanlagen in Form von Anteilkäufen in einen anderen 
als den ausschüttenden Fonds sind nicht möglich.

2. Fondsliquidation/Laufzeitfonds/Fondsverschmelzung

(1) Fondsliquidation/Laufzeitfonds

Sobald das Institut Kenntnis über eine Fondsliquidation bzw. 
das Lauf zeit ende eines Fonds erhält, hat das Institut das 
Recht, den in Liqui dation befindlichen Fonds bzw. den Lauf-
zeit fonds vor dem Liquidationszeitpunkt bzw. Laufzeit ende, 
zu sperren. Das Institut wird die hiervon betroffenen Kunden 
hierüber informieren, sofern es rechtzeitig von der jeweiligen 
Verwaltungsgesellschaft in Kenntnis gesetzt wurde.
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Sollte die Verwaltungsgesellschaft einen alternativen 
Fonds für den in Liquidation befindlichen Fonds anbieten, 
wird das Institut den Kunden hierüber informieren und dem 
Kun den eine Frist mitteilen, innerhalb derer er dem Insti-
tut einen entsprechenden Auftrag zur Anlage des Aus zah-
lungs betrages in den alternativen Fonds erteilen kann. Der 
Kunde kann dem Institut auch einen Auftrag zur Aus zah-
lung des Liquidationserlöses erteilen. Sofern das Institut 
vom Kunden nicht rechtzeitig einen Auftrag zur Anlage des 
Aus zah lungsbetrages bzw. Auszahlung des Erlöses aus der 
Fonds liquidation/Laufzeitende des Fonds erhält, wird der 
Aus zah lungsbetrag/Erlös aus der Auszahlung in einen im 
Preis- und Leistungsverzeichnis benannten Geld markt fonds 
oder kurz laufenden Renten fonds gemäß der nach folgenden 
Ziffer 3 „Anlage in Geld markt fonds oder Renten fonds für 
den Kunden“ wieder angelegt.

Die Abrechnung des auszuzahlenden Betrages erfolgt ggf. 
unter Abzug von einzubehaltenden Steuern, bei einem 
Lauf zeitfonds am Ende der Laufzeit und bei einer Fonds-
liquidation am Liquidationstermin inklusive der Ertrags-
anteile an dem Geschäftstag, an welchem dem Institut alle 
zur Abrechnung erforderlichen Daten vorliegen.

Sofern es vor oder nach der Fondsliquidation oder dem 
Lauf zeit ende noch zu einer Ausschüttung oder Gutschrift 
des Fonds kommt und der jeweilige Fonds bereits zur 
Wieder anlage gesperrt ist, wird das Institut den Über-
weisungs betrag für Rechnung des Kunden in Anteilen oder 
Anteils bruch teilen eines Geldmarkt- oder kurzlaufenden 
Renten fonds anlegen entsprechend der nachfolgenden 
Ziffer 3 „Anlage in Geldmarktfonds oder Rentenfonds für 
den Kunden“.

(2) Fondsverschmelzung

Sofern das Institut Kenntnis von einer bevorstehenden Fonds-
ver schmelzung erlangt, hat es das Recht, den Fonds vor dem 
Über tragungszeitpunkt für Transaktionen zu sperren.

Wird ein Fonds durch die jeweilige Verwaltungsgesellschaft 
aufgrund einer Fondsverschmelzung übertragen, wird das 
Institut die Anteile in den übernehmenden Fonds, welchen 
die Verwaltungsgesellschaft vorgibt, übertragen.

Der übertragende Fonds wird über den Verschmelzungs-
stich tag hinaus bis zur vollständigen Übertragung der 
Fonds anteile für Transaktionen gesperrt. Dem Institut müs-
sen zur Buchung der Anteile im Depot des Kunden erst alle 
erfor der lichen Daten der Verwahrstelle vorliegen.

Sollte es vor der Fondsverschmelzung noch zu einer Aus-
schüt tung des zu übertragenden Fonds kommen und ist der 
zu über tragende Fonds bereits für Käufe gesperrt, wird das 
Insti tut für den Kunden den Ausschüttungsbetrag gemäß 
der nach folgenden Ziffer 3 „Anlage in Geldmarktfonds oder 
Renten fonds für den Kunden“ wieder anlegen.

Sollte es nach dem Übertragungsstichtag zu einer Aus schüt-
tung des übertragenden Fonds kommen, wird das Institut 
den ausgeschütteten Betrag in Fondsanteile des überneh-
menden Fonds anlegen.

Bei der Fondsverschmelzung erfolgt die Übertragung 
zu dem von der Verwaltungsgesellschaft vorge gebenen 
Umtausch verhältnis in den durch die Verwaltungs gesell-
schaft vorgegebenen übernehmenden Fonds. Dem Institut 
müssen erst alle erforderlichen Daten/Unterlagen vorliegen, 
um eine entsprechende Buchung, ggf. unter Abzug anfal-
lender Steuern, im Depot des Kunden vornehmen zu können.

(3)  Verzögerte/Fehlende Information durch 
die Verwaltungsgesellschaft

Sofern das Institut erst nach einer Fondsliquidation/Fonds-
verschmelzung von einer solchen Kenntnis erlangt, steht es für 
die sich daraus ergebenden evtl. Verzögerungen bzw. Nicht-
ausführung und/oder zu einem späteren Zeitpunkt ausge-
führten Geschäfte nicht ein und wird einen sich daraus erge-
benden Schaden/Nachteil dem Kunden nicht ausgleichen.

3. Anlage in Geldmarktfonds oder Rentenfonds 
für den Kunden

Der Kunde wird darauf hingewiesen und erklärt sich damit 
einver standen, dass das Institut, soweit das Institut von 
einer Verwaltungs gesellschaft für Rechnung des Kunden 
Geld überwiesen erhält, welches nicht nach Maßgabe der 
vor stehenden Regelung unter Ziffer 1. „Ausschüttungen“ 
oder Ziffer 2. „Fondsliquidation/Laufzeitfonds/Fonds ver-
schmelzung“ wiederangelegt werden kann, den Über wei-
sungs betrag stattdessen für Rechnung des Kunden in Anteile 
oder Anteils bruchteile eines Geldmarkt- oder kurz laufenden 
Renten fonds (Rentenfonds, die überwiegend in Anleihen mit 
kürzerer Restlaufzeit investieren, nach folgend „kurzlaufende 
Renten fonds“ genannt) anlegt. Konkret erfolgt die Anlage 
in der Währung, in der das Institut die Überweisung für den 
Kunden erhält und in das Invest ment  vermögen, welches 
im Preis- und Leistungs verzeichnis von dem Institut als 
Geldmarkt- oder kurz laufender Rentenfonds für die Anlage 
in der jeweiligen Währung angegeben wird. Die Anteile und 
gegebenenfalls Anteils bruch teile am jeweiligen Geldmarkt- 
oder kurz laufenden Renten fonds werden von dem Institut im 
Depot des Kunden verbucht.

Diese Zustimmung des Kunden zur Anlage in Geldmarkt- 
oder kurz laufenden Rentenfonds erstreckt sich insbesondere 
auf die Fälle, die unter Ziffer 1 „Ausschüttungen“ und Ziffer 2 
„Fonds liquidation/Laufzeitfonds/Fondsverschmelzung“ 
dieses Abschnitts 7 benannt sind.

Die im Preis- und Leistungsverzeichnis jeweils als Geldmarkt- 
oder kurzlaufenden Rentenfonds für die Anlage benannten 
Fonds vermögen, in der jeweiligen Währung, können von 
dem Institut nach billigem Ermessen (Artikel 1591 Code Civil) 
geändert werden, wenn dies nach der Einschätzung des 
Instituts ange sichts der Marktverhältnisse und den für das 
jeweilige Fonds vermögen im Verkaufsprospekt veröffent-
lichten Bedingungen im Interesse des Kunden geboten ist.
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Abschnitt 8
Abrechnungen und Depotauszug/Storno- 
und Berichtigungsbuchungen

1. Abrechnungen und Depotauszug

Das Institut übermittelt dem Kunden spätestens am ersten 
Geschäfts tag nach Ausführung eines Wertpapiergeschäftes 
(Kauf/Verkauf) eine Abrechnung. Soweit der Kunde Anteile 
durch regelmäßige Einzahlungen erwirbt (Sparplan), wird 
das Institut die Abrechnung in Form einen Halb jahres depot-
aus zuges übermitteln. Sofern der Kunde innerhalb eines 
Quartals noch keine Abrechnung erhalten hat, da er keine 
Wert papier geschäfte getätigt hat, erhält der Kunde einen 
Quartalsauszug.

Das Institut übermittelt dem Kunden zudem einmal jährlich 
einen Depotauszug (Jahresdepotauszug).

2. Storno- und Berichtigungsbuchungen

Das Institut kann Fehlbuchungen jederzeit rückgängig 
machen, sofern ihm ein Rückübertragungsanspruch gegen 
den Kunden zusteht (Stornobuchung). Der Kunde kann 
in diesem Fall nicht einwenden, dass er bereits über die 
fehler hafte Gutschrift verfügt hat. Über vorgenommene 
Storno buchungen wird das Institut den Kunden unver-
züglich infor mieren. Eine Stornierung erfolgt rückwirkend 
zu dem Geschäfts tag, an dem die fehlerhafte Buchung 
vorge nommen worden ist. Stornobuchungen können von 
dem Insti tut auch infolge von Korrekturmeldungen einer 
Verwaltungs gesellschaft vorgenommen werden.

Abschnitt 9
Gemeinschaftsdepots/Minderjährigendepots/
Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden/
Vollmachten

1. Gemeinschaftsdepot

(1) Verfügungsbefugnis

Über ein gemeinschaftliches Depot kann jeder Inhaber allein 
ohne Mitwirkung des Depotmitinhabers verfügen (ODER-
Depot), es sei denn, dass einer der Depotinhaber oder alle 
gemein sam dem Institut in Textform (z. B. Brief, Telefax, 
E-Mail) eine gegenteilige Weisung erteilt haben (UND-
Depot).

(2) Gesamtschuldnerische Haftung

Alle Inhaber eines gemeinschaftlichen Depots sind gegenüber 
dem Institut gesamtschuldnerisch für alle Verbind lich keiten 
aus dem gemeinschaftlichen Depot haftbar, unab hängig 
davon, ob solche Verbindlichkeiten gemeinsam oder einzeln 
von ihnen eingegangen wurden, d. h. jeder In haber ist zur 
Bewirkung der gesamten Leistung gegen über dem Institut 
verpflichtet, das Institut ist je doch nur einmal be rechtigt, 
die Leistung zu fordern. Das Institut kann die Leis tung 
nach seiner Wahl von jedem der Schuldner/Depot inhaber 

ganz oder zum Teil fordern. Bis zur Bewir kung der gesam-
ten Leistung bleiben alle Schuldner/Depotmitinhaber zur 
Leistung verpflichtet.

(3) Umschreibungen

Umschreibungen von Gemeinschaftsdepots auf Einzel-
depots sind nicht möglich.

2. Depots für Minderjährige

Der minderjährige Depotinhaber wird durch den/die 
gesetz lichen Vertreter nach Maßgabe der bei der Depot-
eröff nung getroffenen Regelungen vertreten. Sofern keine 
ab weichende Regelung bei der Depoteröffnung getroffenen 
wurde, werden Depots für Minderjährige grund sätz lich 
mit gemein samer Verfügungsberechtigung (UND-Depot) 
ge führt, d. h. bis zu einer ausdrücklichen Weisung beider 
gesetz lichen Vertreter zur Einrichtung einer Einzel ver fü-
gungs berechtigung sind beide gesetzlichen Vertreter nur 
gemein schaftlich verfügungsberechtigt. Ab dem Zeit punkt 
eines wirksamen Widerrufs der Einzel ver fü gungs be rech ti-
gung eines gesetzlichen Vertreters, sind die gesetzlichen 
Ver treter nur noch gemeinsam verfügungsberechtigt.

3. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden

Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber 
dem Institut auf die Rechtsnachfolge des Kunden be ruft, 
dem Institut seine erbrechtliche Berechtigung in geeig neter 
Weise nachzuweisen. Wird dem Institut eine Aus fer ti gung 
oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung 
(Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungs-
nieder schrift vorgelegt, darf das Institut de njenigen, der 
darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichn et 
ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und ins-
besondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt 
nicht, wenn dem Institut bekannt ist, dass der dort Genannte 
(z. B. nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testa-
ments) nicht verfügungsberechtigt ist oder wenn ihm dies 
infolge von Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist. Eine 
Bevollmächtigung zu Lebzeiten über den Tod hinaus/ Bevoll-
mächtigung für den Todesfall bleibt bis zu einem wirksamen 
Widerruf gegenüber dem Institut bestehen.

4. Vollmachten

Wird für ein Depot eine Vollmacht erteilt, kann der/die 
Bevoll mächtigte(n) allein über das Depot verfügen (Einzel-
ver fü gungs befugnis), sofern der Depot in haber keine gegen-
teilige Weisung erteilt hat. Der/Die Bevollmächtigte(n) ist/
sind nicht befugt, Unter voll mach ten zu erteilen oder die 
Voll macht zu übertragen. Bei einem Gemeinschaftsdepot, 
unab hängig von der Verfügungs befugnis, muss die Voll-
macht von beiden Depot in habern gemeinschaftlich erteilt 
werden. Bei einem Minderjährigendepot muss die Voll-
machts erteilung von allen gesetzlichen Vertretern gemein-
schaft lich erteilt werden. Jeder Bevollmächtigte ist vom 
Insti tut gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu legitimieren 
und daten mäßig zu erfassen. Die Vollmacht erlischt, wenn 
nur ein Depot mit inhaber diese in Textform gegenüber dem 
Institut widerruft.
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Abschnitt 8
Abrechnungen und Depotauszug/Storno- 
und Berichtigungsbuchungen

1. Abrechnungen und Depotauszug

Das Institut übermittelt dem Kunden spätestens am ersten 
Geschäfts tag nach Ausführung eines Wertpapiergeschäftes 
(Kauf/Verkauf) eine Abrechnung. Soweit der Kunde Anteile 
durch regelmäßige Einzahlungen erwirbt (Sparplan), wird 
das Institut die Abrechnung in Form einen Halb jahres depot-
aus zuges übermitteln. Sofern der Kunde innerhalb eines 
Quartals noch keine Abrechnung erhalten hat, da er keine 
Wert papier geschäfte getätigt hat, erhält der Kunde einen 
Quartalsauszug.

Das Institut übermittelt dem Kunden zudem einmal jährlich 
einen Depotauszug (Jahresdepotauszug).

2. Storno- und Berichtigungsbuchungen

Das Institut kann Fehlbuchungen jederzeit rückgängig 
machen, sofern ihm ein Rückübertragungsanspruch gegen 
den Kunden zusteht (Stornobuchung). Der Kunde kann 
in diesem Fall nicht einwenden, dass er bereits über die 
fehler hafte Gutschrift verfügt hat. Über vorgenommene 
Storno buchungen wird das Institut den Kunden unver-
züglich infor mieren. Eine Stornierung erfolgt rückwirkend 
zu dem Geschäfts tag, an dem die fehlerhafte Buchung 
vorge nommen worden ist. Stornobuchungen können von 
dem Insti tut auch infolge von Korrekturmeldungen einer 
Verwaltungs gesellschaft vorgenommen werden.

Abschnitt 9
Gemeinschaftsdepots/Minderjährigendepots/
Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden/
Vollmachten

1. Gemeinschaftsdepot

(1) Verfügungsbefugnis

Über ein gemeinschaftliches Depot kann jeder Inhaber allein 
ohne Mitwirkung des Depotmitinhabers verfügen (ODER-
Depot), es sei denn, dass einer der Depotinhaber oder alle 
gemein sam dem Institut in Textform (z. B. Brief, Telefax, 
E-Mail) eine gegenteilige Weisung erteilt haben (UND-
Depot).

(2) Gesamtschuldnerische Haftung

Alle Inhaber eines gemeinschaftlichen Depots sind gegenüber 
dem Institut gesamtschuldnerisch für alle Verbind lich keiten 
aus dem gemeinschaftlichen Depot haftbar, unab hängig 
davon, ob solche Verbindlichkeiten gemeinsam oder einzeln 
von ihnen eingegangen wurden, d. h. jeder In haber ist zur 
Bewirkung der gesamten Leistung gegen über dem Institut 
verpflichtet, das Institut ist je doch nur einmal be rechtigt, 
die Leistung zu fordern. Das Institut kann die Leis tung 
nach seiner Wahl von jedem der Schuldner/Depot inhaber 

ganz oder zum Teil fordern. Bis zur Bewir kung der gesam-
ten Leistung bleiben alle Schuldner/Depotmitinhaber zur 
Leistung verpflichtet.

(3) Umschreibungen

Umschreibungen von Gemeinschaftsdepots auf Einzel-
depots sind nicht möglich.

2. Depots für Minderjährige

Der minderjährige Depotinhaber wird durch den/die 
gesetz lichen Vertreter nach Maßgabe der bei der Depot-
eröff nung getroffenen Regelungen vertreten. Sofern keine 
ab weichende Regelung bei der Depoteröffnung getroffenen 
wurde, werden Depots für Minderjährige grund sätz lich 
mit gemein samer Verfügungsberechtigung (UND-Depot) 
ge führt, d. h. bis zu einer ausdrücklichen Weisung beider 
gesetz lichen Vertreter zur Einrichtung einer Einzel ver fü-
gungs berechtigung sind beide gesetzlichen Vertreter nur 
gemein schaftlich verfügungsberechtigt. Ab dem Zeit punkt 
eines wirksamen Widerrufs der Einzel ver fü gungs be rech ti-
gung eines gesetzlichen Vertreters, sind die gesetzlichen 
Ver treter nur noch gemeinsam verfügungsberechtigt.

3. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden

Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber 
dem Institut auf die Rechtsnachfolge des Kunden be ruft, 
dem Institut seine erbrechtliche Berechtigung in geeig neter 
Weise nachzuweisen. Wird dem Institut eine Aus fer ti gung 
oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung 
(Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungs-
nieder schrift vorgelegt, darf das Institut de njenigen, der 
darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichn et 
ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und ins-
besondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt 
nicht, wenn dem Institut bekannt ist, dass der dort Genannte 
(z. B. nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testa-
ments) nicht verfügungsberechtigt ist oder wenn ihm dies 
infolge von Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist. Eine 
Bevollmächtigung zu Lebzeiten über den Tod hinaus/ Bevoll-
mächtigung für den Todesfall bleibt bis zu einem wirksamen 
Widerruf gegenüber dem Institut bestehen.

4. Vollmachten

Wird für ein Depot eine Vollmacht erteilt, kann der/die 
Bevoll mächtigte(n) allein über das Depot verfügen (Einzel-
ver fü gungs befugnis), sofern der Depot in haber keine gegen-
teilige Weisung erteilt hat. Der/Die Bevollmächtigte(n) ist/
sind nicht befugt, Unter voll mach ten zu erteilen oder die 
Voll macht zu übertragen. Bei einem Gemeinschaftsdepot, 
unab hängig von der Verfügungs befugnis, muss die Voll-
macht von beiden Depot in habern gemeinschaftlich erteilt 
werden. Bei einem Minderjährigendepot muss die Voll-
machts erteilung von allen gesetzlichen Vertretern gemein-
schaft lich erteilt werden. Jeder Bevollmächtigte ist vom 
Insti tut gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu legitimieren 
und daten mäßig zu erfassen. Die Vollmacht erlischt, wenn 
nur ein Depot mit inhaber diese in Textform gegenüber dem 
Institut widerruft.
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Abschnitt 10
Hinweise und Regelungen zu Offenen Immobilienfonds

1. Hinweise

Für Anlagen in Offene Immobilienfonds gelten die nachfol-
genden Regelungen. Details hierzu können den jeweiligen 
Verkaufs unter lagen des Fonds entnommen werden.

Auslieferungen/externe Depotüberträge von Anteilen an 
Offenen Immobilienfonds, für die eine unwiderrufliche Rück-
gabe erklärung ausgesprochen wurde, sind nicht möglich.

Die Fest legung des Ausgabe- und Rücknahmepreises bei 
Offenen Immobilien fonds erfolgt nicht zwingend börsen täg-
lich, sondern oftmals nur in größeren Zeit ab ständen, jedoch 
min des tens einmal jährlich entsprechend der Verkaufs unter-
lagen des jeweiligen Offenen Immobilien fonds.

Es kann aufgrund der Vorgaben des Offenen Immobilien-
fonds zu zeitlichen Verzögerungen auch um mehrere 
Wochen kommen, bis der Verkaufserlös dem Kunden ausbe-
zahlt werden kann.

2. Regelungen zum Kauf/Verkauf von Anteilen 
an Offenen Immobilienfonds

(1) Kauf von Anteilen an Offenen Immobilienfonds

Der Kunde kann Anteile an Offenen Immobilienfonds über 
die vom Institut angebotenen Wege der Auftragserteilung 
(nach folgend auch „Orderwege“ genannt) gemäß den 
unter Abschnitt 3 „Regelungen zum Kauf und Verkauf von 
An teilen“ dargelegten Orderwegen erwerben.

Sofern ein täglicher Kauf von Anteilen aufgrund der Bestim-
mungen des Verkaufsprospektes oder der Vertrags bedin-
gungen des einzelnen Offenen Immobilienfonds aus ge-
schlossen ist, muss der Auftrag mindestens zwei Geschäfts-
tage vor dem jeweiligen Orderannahmeschluss, der sich aus 
dem Verkaufs prospekt oder den Vertrags bedingungen des 
jeweiligen Immo bilien fonds ergibt, bei dem Institut einge-
gangen sein. Der Erwerb erfolgt zu dem Anteils preis zzgl. 
Vertriebsprovision, der am nächsten Wert er mitt lungstag 
festgestellt wird.

(2) Verkauf von Anteilen an Offenen Immobilienfonds

Für einen Verkauf von Anteilen an Offenen Immobilien fonds 
ist die Abgabe eines vollständigen schriftlichen Auftrags auf 
den von dem Institut hierfür bereitgestellten Formularen 
erforderlich.

Nicht vollständig oder fehlerhaft erteilte Verkaufsaufträge 
werden vom Institut nicht ausgeführt.

Rückgabe von Anteilen, die vor dem 22. Juli 2013 erworben 
wurden :
Für Immobilien son der vermögen ist die Rück gabe von An teilen 
an Immo bilien sonder ver mögen, die vor dem 22. Juli 2013 
erworben wurden nur bis zu einer Höhe von 30.000 EUR 
je Kalender halb jahr mög lich (Freibetrag). Soweit die 
Rückgabe 30.000 EUR pro Kalender halbjahr über steigt, 
ist eine Rückgabe erst nach einer Mindest halte frist von 

24 Monaten möglich. Außer dem ist in diesen Fällen eine 
unwider rufliche Rück gabeerklärung mit einer Kün di gungs-
frist von 12 Monaten abzugeben.

Rückgabe von Anteilen, die ab dem 22. Juli 2013 erworben 
wurden :
Für Immobilien son der vermögen ist die Rückgabe von Anteilen 
an Immo bi lien sonder vermögen, die ab dem 22. Juli 2013 
erworben wurden erst nach Ablauf einer Min dest halte-
frist von 24 Monaten möglich. Zudem ist eine un wider-
rufliche Rück gabe erklärung mit einer Kündigungs frist von 
12 Monaten abzu geben.

Nach Abgabe einer unwiderruflichen Rückgabeerklärung 
sind Depotüberträge oder sonstige Verfügungen nicht mehr 
möglich.

Ein Widerruf des Verkaufsauftrages durch den Kunden ist 
ab dem Zeitpunkt des Eingangs beim Institut nicht mehr 
möglich (unwiderrufliche Rückgabeerklärung).

Wird die unwiderrufliche Rückgabe über einen Betrag in 
Euro (Betrags order) erteilt, rechnet das Institut diesen 
Betrag auf Basis des letzten verfügbaren Rücknahmepreises 
in Anteile um und gibt diese Anteile zum gewünschten 
Termin, frühestens jedoch nach Ablauf der gesetzlichen 
Mindest halte dauer an die Verwaltungsgesellschaft des 
jeweiligen Offenen Immo bilienfonds zurück.

Das Institut hat keinen Einfluss auf die Preisentwicklung der 
zurück gegebenen Anteile. Die Ermittlung des Verkaufs-
erlöses erfolgt auf Basis des von der Verwaltungs gesell-
schaft des jeweiligen Offenen Immobilienfonds am Tag 
der Anteils rückgabe ermittelten Rücknahmepreises. Somit 
kann es zu Über- bzw. Unterschreitungen des vom Kunden 
ge wünschten Betrages kommen. Soweit die Besonderen 
Vertrags bedingungen des Offenen Immobilienfonds keine 
festen Rück gabe termine vorsehen, kann die Rückgabe 
während der Mindest haltefrist frühestmöglich zu dem nach 
ihrem Ablauf folgenden Rückgabetag erklärt werden.

Bei Rückgabeerklärungen ohne Angabe eines Rück gabe-
tages werden die Anteile zum nächstmöglichen Rück gabe-
termin nach Ablauf der Mindesthaltefrist unter Beachtung 
der Rückgabefrist zurückgegeben.

(3) Wiederanlage von Ertragsausschüttungen

Grundsätzlich werden Ertrags ausschüttungen gemäß den 
Rege lungen unter Abschnitt 7 „Ausschüttungen/Fonds liqui-
dation/Lauf zeit fonds/Fonds verschmel zung“ dieser Ge schäfts-
bedin gungen wieder an ge legt. Dies gilt nicht, wenn der Kunde 
seine Be stände in einem Offenen Immo bilien fonds durch 
Abgabe einer un wider ruf lichen Rück gabe erklärung gekün-
digt hat. Eine Wieder anlage von Ertrags ausschüttungen in 
unwider ruflich gekün digte Bestände an Offenen Immo  bi-
lien fonds ist nicht möglich.

Weitere Informationen finden Sie in den vom Institut für den 
Kauf/Verkauf bereitgestellten Formularen.
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Abschnitt 10
Hinweise und Regelungen zu Offenen Immobilienfonds

1. Hinweise

Für Anlagen in Offene Immobilienfonds gelten die nachfol-
genden Regelungen. Details hierzu können den jeweiligen 
Verkaufs unter lagen des Fonds entnommen werden.

Auslieferungen/externe Depotüberträge von Anteilen an 
Offenen Immobilienfonds, für die eine unwiderrufliche Rück-
gabe erklärung ausgesprochen wurde, sind nicht möglich.

Die Fest legung des Ausgabe- und Rücknahmepreises bei 
Offenen Immobilien fonds erfolgt nicht zwingend börsen täg-
lich, sondern oftmals nur in größeren Zeit ab ständen, jedoch 
min des tens einmal jährlich entsprechend der Verkaufs unter-
lagen des jeweiligen Offenen Immobilien fonds.

Es kann aufgrund der Vorgaben des Offenen Immobilien-
fonds zu zeitlichen Verzögerungen auch um mehrere 
Wochen kommen, bis der Verkaufserlös dem Kunden ausbe-
zahlt werden kann.

2. Regelungen zum Kauf/Verkauf von Anteilen 
an Offenen Immobilienfonds

(1) Kauf von Anteilen an Offenen Immobilienfonds

Der Kunde kann Anteile an Offenen Immobilienfonds über 
die vom Institut angebotenen Wege der Auftragserteilung 
(nach folgend auch „Orderwege“ genannt) gemäß den 
unter Abschnitt 3 „Regelungen zum Kauf und Verkauf von 
An teilen“ dargelegten Orderwegen erwerben.

Sofern ein täglicher Kauf von Anteilen aufgrund der Bestim-
mungen des Verkaufsprospektes oder der Vertrags bedin-
gungen des einzelnen Offenen Immobilienfonds aus ge-
schlossen ist, muss der Auftrag mindestens zwei Geschäfts-
tage vor dem jeweiligen Orderannahmeschluss, der sich aus 
dem Verkaufs prospekt oder den Vertrags bedingungen des 
jeweiligen Immo bilien fonds ergibt, bei dem Institut einge-
gangen sein. Der Erwerb erfolgt zu dem Anteils preis zzgl. 
Vertriebsprovision, der am nächsten Wert er mitt lungstag 
festgestellt wird.

(2) Verkauf von Anteilen an Offenen Immobilienfonds

Für einen Verkauf von Anteilen an Offenen Immobilien fonds 
ist die Abgabe eines vollständigen schriftlichen Auftrags auf 
den von dem Institut hierfür bereitgestellten Formularen 
erforderlich.

Nicht vollständig oder fehlerhaft erteilte Verkaufsaufträge 
werden vom Institut nicht ausgeführt.

Rückgabe von Anteilen, die vor dem 22. Juli 2013 erworben 
wurden :
Für Immobilien son der vermögen ist die Rück gabe von An teilen 
an Immo bilien sonder ver mögen, die vor dem 22. Juli 2013 
erworben wurden nur bis zu einer Höhe von 30.000 EUR 
je Kalender halb jahr mög lich (Freibetrag). Soweit die 
Rückgabe 30.000 EUR pro Kalender halbjahr über steigt, 
ist eine Rückgabe erst nach einer Mindest halte frist von 

24 Monaten möglich. Außer dem ist in diesen Fällen eine 
unwider rufliche Rück gabeerklärung mit einer Kün di gungs-
frist von 12 Monaten abzugeben.

Rückgabe von Anteilen, die ab dem 22. Juli 2013 erworben 
wurden :
Für Immobilien son der vermögen ist die Rückgabe von Anteilen 
an Immo bi lien sonder vermögen, die ab dem 22. Juli 2013 
erworben wurden erst nach Ablauf einer Min dest halte-
frist von 24 Monaten möglich. Zudem ist eine un wider-
rufliche Rück gabe erklärung mit einer Kündigungs frist von 
12 Monaten abzu geben.

Nach Abgabe einer unwiderruflichen Rückgabeerklärung 
sind Depotüberträge oder sonstige Verfügungen nicht mehr 
möglich.

Ein Widerruf des Verkaufsauftrages durch den Kunden ist 
ab dem Zeitpunkt des Eingangs beim Institut nicht mehr 
möglich (unwiderrufliche Rückgabeerklärung).

Wird die unwiderrufliche Rückgabe über einen Betrag in 
Euro (Betrags order) erteilt, rechnet das Institut diesen 
Betrag auf Basis des letzten verfügbaren Rücknahmepreises 
in Anteile um und gibt diese Anteile zum gewünschten 
Termin, frühestens jedoch nach Ablauf der gesetzlichen 
Mindest halte dauer an die Verwaltungsgesellschaft des 
jeweiligen Offenen Immo bilienfonds zurück.

Das Institut hat keinen Einfluss auf die Preisentwicklung der 
zurück gegebenen Anteile. Die Ermittlung des Verkaufs-
erlöses erfolgt auf Basis des von der Verwaltungs gesell-
schaft des jeweiligen Offenen Immobilienfonds am Tag 
der Anteils rückgabe ermittelten Rücknahmepreises. Somit 
kann es zu Über- bzw. Unterschreitungen des vom Kunden 
ge wünschten Betrages kommen. Soweit die Besonderen 
Vertrags bedingungen des Offenen Immobilienfonds keine 
festen Rück gabe termine vorsehen, kann die Rückgabe 
während der Mindest haltefrist frühestmöglich zu dem nach 
ihrem Ablauf folgenden Rückgabetag erklärt werden.

Bei Rückgabeerklärungen ohne Angabe eines Rück gabe-
tages werden die Anteile zum nächstmöglichen Rück gabe-
termin nach Ablauf der Mindesthaltefrist unter Beachtung 
der Rückgabefrist zurückgegeben.

(3) Wiederanlage von Ertragsausschüttungen

Grundsätzlich werden Ertrags ausschüttungen gemäß den 
Rege lungen unter Abschnitt 7 „Ausschüttungen/Fonds liqui-
dation/Lauf zeit fonds/Fonds verschmel zung“ dieser Ge schäfts-
bedin gungen wieder an ge legt. Dies gilt nicht, wenn der Kunde 
seine Be stände in einem Offenen Immo bilien fonds durch 
Abgabe einer un wider ruf lichen Rück gabe erklärung gekün-
digt hat. Eine Wieder anlage von Ertrags ausschüttungen in 
unwider ruflich gekün digte Bestände an Offenen Immo  bi-
lien fonds ist nicht möglich.

Weitere Informationen finden Sie in den vom Institut für den 
Kauf/Verkauf bereitgestellten Formularen.
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Abschnitt 11
Entgelte und Auslagen/Verrechnungsmöglichkeiten 
des Instituts

1. Preis- und Leistungsverzeichnis

Für die Führung des Depots kann ein Entgelt berechnet wer-
den. Die jeweilige Höhe ist im Preis- und Leistungsverzeichnis 
des Instituts enthalten.

Schließen der Kunde und das Institut Wertpapiergeschäfte 
mit einander ab, so sind die zu diesem Zeitpunkt im Preis- 
und Leistungs verzeichnis ent haltenen Angaben maß-
gebend. Dem Kunden wird auf Wunsch von dem Institut 
jeder zeit ein aktuelles Preis- und Leistungsverzeichnis zur 
Ver fügung gestellt.

2. Aufträge zum Umtausch von Anteilen

Soweit dies von dem Institut im Preis- und Leistungs ver-
zeich nis ausdrücklich zugelassen wird, ist ein Umtausch von 
An teilen zu den darin fest gelegten Kondi tionen möglich. 
Ansonsten wird ein Auftrag zum Umtausch als ein Auf trag 
zum Verkauf und nachfolgendem Kauf behandelt. Als Folge 
dieser Aufteilung können keine besonderen Umtausch kon-
di tionen gewährt werden.

3. Verrechnung oder Verkauf von Anteilen zur Begleichung 
von Entgelten, Auslagen und Kosten des Instituts

(1) Verrechnung oder Verkauf von Anteilen

Das Institut kann Entgelte, Auslagen und Kosten mit fälligen 
Zah lungen an den Kunden, z. B. durch Abzug vom auszuzah-
lenden Verkaufserlös bei einem Verkauf von Anteilen, ver-
rechnen. Entgelte, Aus lagen und Kosten können auch durch 
den Verkauf von Anteilen bzw. Anteilsbruchteilen in entspre-
chender Höhe aus dem Depot bestand gedeckt werden. 
Die Reihenfolge eines solchen Verkaufs von Anteilen ist in 
nachfolgendem Absatz 2 geregelt. Aus ge nommen von einer 
Ver äußerung sind Anteile oder Anteils bruchteile an Invest-
ment vermögen, die besondere Rück nahme be dingungen 
vorsehen und Anteile oder Anteilsbruchteile an Invest ment-
vermögen, die einen verpflichtenden Mindest anlage betrag 
vorsehen.

(2) Reihenfolge des Verkaufs von Anteilen

Der Verkauf verläuft nach der nachfolgend beschriebenen 
Systematik :

a) Hält der Kunde im Preis- und Leistungsverzeichnis 
be nannte Geldmarkt- oder kurzlaufende Renten fonds 
im Depot, veräußert das Institut zuerst Anteile bzw. 
Anteils bruchteile dieser Fonds in Höhe der angefallenen 
Ent gelte, Auslagen und Kosten. Die Änderung der Geld-
markt- oder kurzlaufenden Rentenfonds erfolgt nach 
Maß gabe von Abschnitt 7 Ziffer 3 Absatz 3.

b) Wenn der Depotbestand an diesen Geldmarkt- oder 
kurz laufenden Rentenfonds i. S. v. Buchst. a) nicht aus-
reicht, veräußert das Institut anschließend Anteile oder 
Anteils bruch teile der weiteren in dem Depot ver wahrten 
Invest mentvermögen nach der Reihenfolge der Invest-
ment fonds nummern, beginnend mit der nied rig sten 

Invest ment fonds nummer. Die Invest ment fonds nummer 
wird von dem Institut vergeben und setzt sich aus einer 
fort laufenden Ziffer, der Depotnummer des Kunden und 
einer weiteren fort laufenden Ziffer zusammen. Die nied-
rigste Invest ment fonds nummer bestimmt sich nach der 
ersten fort laufenden Ziffer der Investmentfondsnummer. 
Über steigt der Veräußerungserlös eines Anteils oder 
eines Anteils bruch teils den zu entrichtenden Betrag, ver-
äußert das Institut einen Anteil oder einen Anteils bruch-
teil des Invest ment vermögens mit der nächst höheren 
Invest ment fonds nummer.

c) Anteile oder Anteilsbruchteile an Investmentvermögen, 
die der Kunden vor dem 01.01.2009 erworben hat und die 
im sogenannten Passiv-Depot verwahrt werden, werden 
in der unter Buchst. a) – b) beschriebenen Reihenfolge 
erst dann veräußert, wenn der übrige Depotbestand 
nicht für die Begleichung des zu entrichtenden Betrags 
ausreicht. Bei dem Passiv-Depot handelt es sich um ein 
Unterdepot des Depots. Die in einem Passiv-Depot ver-
wahrten Investmentvermögen weist das Institut geson-
dert im Depotauszug aus.

(3) Zahlungsaufforderung durch das Institut

Ist der Depotbestand insgesamt nicht ausreichend für die 
Begleichung der Entgelte, Auslagen und Kosten oder kann 
der Depot bestand nicht veräußert werden und/oder ist ein 
Einzug von der Referenz bank verbindung des Kunden nicht 
möglich, da z. B. kein gültiges SEPA-Mandat vorliegt, for-
dert das Institut den Kunden zur Zahlung auf. Dies gilt auch 
dann, wenn der Veräußerungs erlös eines Anteils oder eines 
Anteilsbruchteils den zu entrichtenden Betrag überstiege 
und in dem Depot des Kunden keine weiteren veräußerbaren 
Anteile oder Anteilsbruchteile verwahrt werden.

(4)  Einzug von Entgelten von der externen 
Referenzbankverbindung

Das Institut behält sich das Recht vor, den Prozess zum Ein-
zug der Depotführungsentgelte zukünftig zu verändern 
und die fälligen Entgelte, wie z. B. das Depot führungs ent-
gelt, anstelle eines Anteilsverkaufs gem. Absatz 2 dieses 
Abschnittes 11, bei Vorliegen eines gültigen SEPA-Mandates 
von der angegebenen externen Referenzbankverbindung 
des Kunden einzuziehen.

4. Entgelte und Auslagen

(1) Entgelte im Geschäft mit Verbrauchern

Die Höhe der Entgelte für die üblichen Leistungen, die das 
Institut gegenüber Verbrauchern erbringt, einschließlich 
der Höhe von Zahlungen, die über die für die Hauptleistung 
ver ein barten Entgelte hinausgehen, ergeben sich aus dem 
Preis- und Leistungsverzeichnis. Wenn ein Verbraucher eine 
dort aufgeführte Hauptleistung in Anspruch nimmt und 
dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, 
gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preis- und Leistungs-
ver zeichnis angegebenen Entgelte. Eine Verein barung 
über ein zusätzliches Entgelt für eine Nebenleistung, kann 
das Institut mit dem Verbraucher nur ausdrücklich tref-
fen, auch wenn sie im Preis- und Leistungsverzeichnis aus-
ge wiesen ist. Für die Vergütung der nicht im Preis- und 
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Leistungs verzeichnis aufgeführten Leistungen, die im 
Auf trag des Verbrauchers erbracht werden und die nach 
den Um ständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu 
er warten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung 
ge troffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften.

(2)  Entgelte im Geschäft mit Kunden, die keine 
Verbraucher sind

Die Höhe der Entgelte für die üblichen Leistungen, die das 
Institut gegenüber Kunden, die keine Ver braucher sind, 
erbringt, ergeben sich aus dem Preis- und Leistungs ver-
zeichnis, soweit das Preis- und Leistungs ver zeichnis übliche 
Leistungen gegenüber Kunden, die keine Ver brau cher 
sind (z. B. Geschäftskunden), ausweisen. Wenn ein Kunde, 
der kein Verbraucher ist, eine dort aufge führte Leis tung 
in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Verein-
barung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeit punkt 
im Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Ent gelte. 
Im Übrigen bestimmt das Institut, sofern keine andere 
Vereinbarung getroffen wurde und gesetzliche Bestim-
mungen dem nicht entgegenstehen, die Höhe von Zinsen 
und Ent gel ten nach billigem Ermessen (Artikel 1591 des 
Code Civil).

(3) Nicht entgeltfähige Leistungen

Für eine Leistung, zu deren Erbringung das Institut kraft 
Gesetzes oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht 
verpflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse wahrnimmt, 
wird das Institut kein Entgelt berechnen, es sei denn, es ist 
gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der gesetzlichen 
Regelung erhoben.

(4)  Änderungen von Entgelten bei typischerweise 
dauerhaft in Anspruch genommenen Leistungen

Änderungen von Entgelten für Leistungen, die von Kunden 
im Rahmen der Geschäftsverbindung typischerweise dauer-
haft in Anspruch genommen werden (zum Beispiel Depot-
führung), werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor 
dem vor ge schlagenen Zeitpunkt ihres Wirk sam werdens 
in Text form angeboten. Hat der Kunde mit dem Institut 
im Rah men der Geschäftsbeziehung einen elektronischen 
Kom muni kations weg vereinbart (zum Beispiel das Online-
Depot), können die Änderungen auch auf diesem Wege 
ange boten werden. Im Übrigen gelten die Regelungen 
unter Ab schnitt 1 Ziffer 1 Absatz 2 „Änderungen“ dieser 
Geschäfts bedin gungen.

(5) Ersatz von Aufwendungen

Ein möglicher Anspruch des Instituts auf Ersatz von Auf wen-
dungen richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Abschnitt 12 
Hinweis auf den Erhalt und die Gewährung von Zuwendungen 
sowie Verzicht auf die Herausgabe von Zuwendungen

Im Zuge der gesetzlichen Vorschriften zur Annahme und Ge -
wäh rung von Zuwendungen (z. B. Provisionen) nach den Vor-
schrif ten des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanz sektor, 

in seiner anwendbaren Fassung (LFS), insbesondere Artikel 
37-2 (1) LFS, informiert das Institut den Kunden über nach-
folgend dargelegte Regelungen und Sachverhalte :

1. Erhalt Vertriebsprovisionen

Das Institut erhält auf Grundlage von Vertriebsverträgen 
im Zusammen hang mit der Durchführung/Abwicklung 
von Wert papier geschäften (z. B. im Wege des Finanz-
kommissions geschäftes), welche das Institut mit dem/für 
den Kun den abschließt, umsatz- und bestandsabhängige 
Zah lungen von den jeweiligen den Fonds auflegenden Ver-
waltungs gesell schaften, die diese als Vertriebsvergütungen 
an das Institut für den Vertrieb der Investmentvermögen/
Fonds leisten.

Auf diese Weise erhält das Institut auf den im Depot ge buch-
ten Fonds anteilbestand des Kunden soge nannte „laufende 
Vertriebsprovisionen/Vertriebsfolge pro visionen“ von den 
Ver waltungs gesellschaften. Dabei handelt es sich um wieder-
kehrende, bestandsabhängige Ver gütungen, die wäh rend der 
Haltedauer der Fondsanteile im Depot des Kunden von den 
Ver wal tungs gesell schaften an das Institut gezahlt werden. 
Die Höhe der laufenden Vertriebs provisionen be rech net sich 
als prozentualer Anteil des jeweiligen Werts der ver wahrten 
Fondsanteile und beträgt – je nach Ver wal tungs gesell schaft 
und Art des Fonds – derzeit in der Regel zwischen 0,3 % und 
0,9 % (durch schnittlich 0,7 %). Für ETFs fällt in der Regel keine 
laufende Vertriebs provision an.

Die laufende Vertriebsprovision wird vom Institut zur 
Qua litäts ver besserung seiner Dienstleistungen eingesetzt 
(z. B. für den Ausbau seiner umfangreichen technischen 
Infrastrukturen sowie Servicetools).

Dem Kunden entstehen aus der Gewährung der laufen den 
Vertriebsprovision an das Institut keine zusätzlichen Kosten, 
da diese laufende Vertriebsprovision aus der Ver waltungs-
ver gütung des jeweiligen (im Fondsportfolio enthaltenen) 
Fonds an das Institut gezahlt wird.

2. Nichtmonetäre Zuwendungen

Dem Institut können von den Verwaltungs gesellschaften 
gering fügige nichtmonetäre Zuwendungen (z. B. in Form der 
Teil nahme an Semi naren sowie anderen Bildungs ver an stal-
tungen und/oder Marketing-Zuschüssen) gewährt werden. 
Eben so kann das Institut solche Zuwendungen – sofern der 
Kunde kein „MorgenFund private Kunde“7 des Insti tuts ist – 
dem Vermittler des Kunden bzw. dessen Vertriebs orga ni-
sation bzw. deren IT-Dienst leistern ge währen.

3. Gewährung Vertriebsprovision/Laufende 
Vertriebsprovision

Das Institut gewährt auf der Grundlage von Vertriebs ver-
trägen – sofern der Kunde kein „MorgenFund private Kunde“ 
des Instituts ist – dem Vermittler des Kunden bzw. dessen 
Vertriebs organisation bzw. deren IT-Dienstleistern ganz oder 
teil weise eine Vertriebsprovision sowie eine zeit anteilige Ver-
gütung (laufende Vertriebsprovision). Die Vertriebs provision 
wird von dem Institut u. a. für die Ver mitt lungs- bzw. Be ra-
tungs tätigkeit gewährt. Die laufende Vertriebs provision wird 
von dem Institut für die Aufrecht er hal tung des Informations- 
und Betreuungsangebotes gewährt.

7 Dies sind Kunden, die nicht über einen Vermittler/Vertriebsorganisation dem Institut zugeführt worden sind.
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Informationen zur Kenntnis geben, soweit sich diese Infor-
ma tionen auf die Rechtsposition des Kunden erheblich 
aus wirken können und die Benachrichtigung des Kunden 
zur Wahrung seiner Interessen erforderlich ist. So wird das 
Insti tut insbesondere Informationen über

• Gesetzliche Abfindungs- und Umtauschangebote,

• Änderungen der Vertragsbedingungen

• Fondsverschmelzungen bzw. Fondsliquidationen

• Freiwillige Kauf- und Umtauschangebote sowie

• Sanierungsverfahren

durch z. B. Einstellung in der Online-Postbox zur Kenntnis 
geben. Eine Benachrichtigung des Kunden kann unterblei-
ben, wenn die Information dem Institut nicht rechtzeitig 
zuge gangen ist oder die von dem Institut zu ergreifenden 
Maß nahmen wirtschaftlich nicht zu vertreten sind, weil die 
an fallenden Kosten in einem Missverhältnis zu den mög-
lichen Ansprüchen stehen.

2. Informationen für Wertpapiergeschäfte

Die systemseitig zur Verfügung gestellten Wert papier-
stamm daten, Wertpapier kurse und sonstigen Infor ma tionen 
bezieht das Institut aus öffentlich zugänglichen Quellen 
und von Dritten, welche es für zuverlässig hält. Die Daten-
liefe ranten des Instituts übernehmen keine Gewähr für die 
Voll ständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der von ihnen 
zur Verfügung gestellten Daten und Infor mationen. Ins be-
sondere erbringen sie hierdurch weder Anlage beratung und/
oder geben eine Anlageempfehlung ab. Aus diesem Grunde 
übernimmt auch das Institut keine Gewähr und/oder Haf-
tung für Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktu alität sowie die 
jeder zeitige Verfügbarkeit dieser Daten/Infor mationen 
gegen über dem Kunden, es sei denn, das Insti tut handelt 
grob fahrlässig oder vorsätzlich.

Abschnitt 15
Mitwirkungspflichten/Obliegenheiten des Kunden

1. Mitteilung von Änderungen

Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist 
es erfor derlich, dass der Kunde dem Institut Änderungen sei-
nes Namens, seines steuerlichen Status und seiner An schrift 
sowie das Erlöschen oder die Än derung einer gegen über 
dem Institut erteilten Vertretungs macht (ins beson dere einer 
Vollmacht) unver züglich mit teilt. Diese Mit teilungs pflicht 
besteht auch dann, wenn die Ver tretungs macht in ein öffent-
liches Register (z. B. in das Handels register) einge tragen 
ist und ihr Erlöschen oder ihre Ände rung in dieses Register 
eingetragen wird. Darüber hinaus kön nen sich weiterge-
hende gesetz liche Mit teilungs pflich ten, ins besondere aus 
den anwendbaren luxem burgischen Regelungen/Gesetze/
Verordnungen zur Geld wäsche bekäm pfung, ergeben. Das 
Insti tut ist berechtigt, vom Kun den einen Nachweis über den 
Ein tritt der Än derung zu fordern.

2. Klarheit von Aufträgen

Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. 
Nicht eindeutig formulierte Aufträge können Rück fra gen zur 
Folge haben, die zu Verzögerungen führen können. Vor allem 
hat der Kunde bei Aufträgen auf die Richtigkeit und Voll-
ständig keit seiner Angaben, ins besondere Depotnummer, 
Port folio nummer oder Invest ment fonds nummer, ISIN oder 
WKN, sowie der Währung zu achten. Sofern das Institut 
einem Schreiben des Kunden oder dergleichen nicht ein-
deutig ent nehmen kann, was gewünscht ist, kann/wird das 
Insti tut das gewünschte Geschäft ablehnen. Soweit das 
Insti tut Einzahlungen nicht eindeutig zuordnen kann, ist 
es be rech tigt die eingezahlten Beträge zurücküberweisen. 
Ände rungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Auf-
trägen müssen als solche gekennzeichnet sein.

Das Institut behält sich das Recht vor, vor dem Hinter grund 
der Geldwäsche- und Betrugsprävention, z. B. bei Auf-
fällig keiten bei der Unterschrift oder sonstigen Verdachts-
momenten, den Auftrag nicht auszuführen.

3. Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen des Instituts

Der Kunde hat Abrechnungen/Depotauszüge, Auf stel lun-
gen und sonstige Anzeigen über die Ausführung von Auf-
trä gen sowie Informationen über erwartete Zah lungen und 
Sen dungen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Voll ständig keit 
un ver züg lich zu überprüfen und etwaige Ein wen dungen 
un ver züg lich zu erheben.

Der Kunde hat (Online-) Depotauszüge sowie sonstige 
(Online-) Mitteilungen auf ihre Richtig keit und Voll ständig-
keit unver züglich zu über prüfen und etwaige Einwen dun-
gen wegen Unrichtigkeit bzw. Unvoll ständigkeit dieser 
Doku mente gegenüber dem Insti tut inner halb von sechs 
(6) Wochen nach deren Zugang beim Kunden (z. B. in der 
On line-Postbox) anzuzeigen. Macht der Kunde seine Ein-
wen dungen in Textform geltend, genügt die Absendung 
der Ein wendungen innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das 
Unter lassen rechtzeitiger Ein wen dun gen gilt als Geneh mi-
gung. Auf diese Folge wird das Insti tut den Kunden in den 
vor ge nann ten Auszügen und/oder sonstigen Mitteilungen 
beson ders hinweisen.

4. Benachrichtigung des Instituts bei Ausbleiben von 
Mitteilungen

Falls dem Kunden die jeweiligen zu erwartenden Mit tei-
lun gen, wie z. B. (Online-) Depotauszug/Ab rech nung, etc. 
nicht zugehen, muss er das Institut unver züglich benachrich-
tigen. Die Benach richti gungs pflicht be steht auch beim Aus-
bleiben anderer vom Kunden zu er war tender Mitteilungen 
(insbesondere Depot auszüge/Wert papier abrechnungen). 
Der Jahres depot auszug sollte dem Kunden z. B. bis Ende 
April des je weiligen Folgejahres zugehen.

5. Weitere Mitteilungspflichten

Das Institut stellt gemäß den Anforderungen aus den  
an wend baren luxemburgischen Regelungen/Gesetze/Ver-
ord nungen zur Geld wäsche be kämpfung sicher, dass Doku-
men te, Daten und Infor mationen über Kunden und wirt-
schaft lich Berechtigte, über deren Geschäfts tätigkeit und 
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Leistungs verzeichnis aufgeführten Leistungen, die im 
Auf trag des Verbrauchers erbracht werden und die nach 
den Um ständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu 
er warten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung 
ge troffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften.

(2)  Entgelte im Geschäft mit Kunden, die keine 
Verbraucher sind

Die Höhe der Entgelte für die üblichen Leistungen, die das 
Institut gegenüber Kunden, die keine Ver braucher sind, 
erbringt, ergeben sich aus dem Preis- und Leistungs ver-
zeichnis, soweit das Preis- und Leistungs ver zeichnis übliche 
Leistungen gegenüber Kunden, die keine Ver brau cher 
sind (z. B. Geschäftskunden), ausweisen. Wenn ein Kunde, 
der kein Verbraucher ist, eine dort aufge führte Leis tung 
in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Verein-
barung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeit punkt 
im Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Ent gelte. 
Im Übrigen bestimmt das Institut, sofern keine andere 
Vereinbarung getroffen wurde und gesetzliche Bestim-
mungen dem nicht entgegenstehen, die Höhe von Zinsen 
und Ent gel ten nach billigem Ermessen (Artikel 1591 des 
Code Civil).

(3) Nicht entgeltfähige Leistungen

Für eine Leistung, zu deren Erbringung das Institut kraft 
Gesetzes oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht 
verpflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse wahrnimmt, 
wird das Institut kein Entgelt berechnen, es sei denn, es ist 
gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der gesetzlichen 
Regelung erhoben.

(4)  Änderungen von Entgelten bei typischerweise 
dauerhaft in Anspruch genommenen Leistungen

Änderungen von Entgelten für Leistungen, die von Kunden 
im Rahmen der Geschäftsverbindung typischerweise dauer-
haft in Anspruch genommen werden (zum Beispiel Depot-
führung), werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor 
dem vor ge schlagenen Zeitpunkt ihres Wirk sam werdens 
in Text form angeboten. Hat der Kunde mit dem Institut 
im Rah men der Geschäftsbeziehung einen elektronischen 
Kom muni kations weg vereinbart (zum Beispiel das Online-
Depot), können die Änderungen auch auf diesem Wege 
ange boten werden. Im Übrigen gelten die Regelungen 
unter Ab schnitt 1 Ziffer 1 Absatz 2 „Änderungen“ dieser 
Geschäfts bedin gungen.

(5) Ersatz von Aufwendungen

Ein möglicher Anspruch des Instituts auf Ersatz von Auf wen-
dungen richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Abschnitt 12 
Hinweis auf den Erhalt und die Gewährung von Zuwendungen 
sowie Verzicht auf die Herausgabe von Zuwendungen

Im Zuge der gesetzlichen Vorschriften zur Annahme und Ge -
wäh rung von Zuwendungen (z. B. Provisionen) nach den Vor-
schrif ten des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanz sektor, 

in seiner anwendbaren Fassung (LFS), insbesondere Artikel 
37-2 (1) LFS, informiert das Institut den Kunden über nach-
folgend dargelegte Regelungen und Sachverhalte :

1. Erhalt Vertriebsprovisionen

Das Institut erhält auf Grundlage von Vertriebsverträgen 
im Zusammen hang mit der Durchführung/Abwicklung 
von Wert papier geschäften (z. B. im Wege des Finanz-
kommissions geschäftes), welche das Institut mit dem/für 
den Kun den abschließt, umsatz- und bestandsabhängige 
Zah lungen von den jeweiligen den Fonds auflegenden Ver-
waltungs gesell schaften, die diese als Vertriebsvergütungen 
an das Institut für den Vertrieb der Investmentvermögen/
Fonds leisten.

Auf diese Weise erhält das Institut auf den im Depot ge buch-
ten Fonds anteilbestand des Kunden soge nannte „laufende 
Vertriebsprovisionen/Vertriebsfolge pro visionen“ von den 
Ver waltungs gesellschaften. Dabei handelt es sich um wieder-
kehrende, bestandsabhängige Ver gütungen, die wäh rend der 
Haltedauer der Fondsanteile im Depot des Kunden von den 
Ver wal tungs gesell schaften an das Institut gezahlt werden. 
Die Höhe der laufenden Vertriebs provisionen be rech net sich 
als prozentualer Anteil des jeweiligen Werts der ver wahrten 
Fondsanteile und beträgt – je nach Ver wal tungs gesell schaft 
und Art des Fonds – derzeit in der Regel zwischen 0,3 % und 
0,9 % (durch schnittlich 0,7 %). Für ETFs fällt in der Regel keine 
laufende Vertriebs provision an.

Die laufende Vertriebsprovision wird vom Institut zur 
Qua litäts ver besserung seiner Dienstleistungen eingesetzt 
(z. B. für den Ausbau seiner umfangreichen technischen 
Infrastrukturen sowie Servicetools).

Dem Kunden entstehen aus der Gewährung der laufen den 
Vertriebsprovision an das Institut keine zusätzlichen Kosten, 
da diese laufende Vertriebsprovision aus der Ver waltungs-
ver gütung des jeweiligen (im Fondsportfolio enthaltenen) 
Fonds an das Institut gezahlt wird.

2. Nichtmonetäre Zuwendungen

Dem Institut können von den Verwaltungs gesellschaften 
gering fügige nichtmonetäre Zuwendungen (z. B. in Form der 
Teil nahme an Semi naren sowie anderen Bildungs ver an stal-
tungen und/oder Marketing-Zuschüssen) gewährt werden. 
Eben so kann das Institut solche Zuwendungen – sofern der 
Kunde kein „MorgenFund private Kunde“7 des Insti tuts ist – 
dem Vermittler des Kunden bzw. dessen Vertriebs orga ni-
sation bzw. deren IT-Dienst leistern ge währen.

3. Gewährung Vertriebsprovision/Laufende 
Vertriebsprovision

Das Institut gewährt auf der Grundlage von Vertriebs ver-
trägen – sofern der Kunde kein „MorgenFund private Kunde“ 
des Instituts ist – dem Vermittler des Kunden bzw. dessen 
Vertriebs organisation bzw. deren IT-Dienstleistern ganz oder 
teil weise eine Vertriebsprovision sowie eine zeit anteilige Ver-
gütung (laufende Vertriebsprovision). Die Vertriebs provision 
wird von dem Institut u. a. für die Ver mitt lungs- bzw. Be ra-
tungs tätigkeit gewährt. Die laufende Vertriebs provision wird 
von dem Institut für die Aufrecht er hal tung des Informations- 
und Betreuungsangebotes gewährt.

7 Dies sind Kunden, die nicht über einen Vermittler/Vertriebsorganisation dem Institut zugeführt worden sind. A
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Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem 
Prozent satz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jewei-
ligen Fonds angegebenen maximal gültigen Ausgabe auf-
schlages. Die Höhe der laufenden Vertriebsprovision berech-
net sich als prozentualer Anteil des jeweiligen Werts der im 
Depot des Kunden verwahrten Fondsanteile und beträgt – je 
nach Verwaltungsgesellschaft und Art des Fonds – derzeit in 
der Regel zwischen 0,3 % und 0,9 % (durchschnittlich 0,7 %).

Dem Kunden entstehen aus der Gewährung der Vertriebs-
pro vi sion bzw. laufenden Vertriebsprovision keine zusätz-
lichen Kosten, da diese aus von dem Institut vereinnahmten 
Vertriebs provision bzw. aus der Verwaltungsvergütung des 
jeweiligen (im Fondsportfolio enthaltenen) Fonds von dem 
Insti tut gezahlt wird.

4. Sonstige Provisionen

Das Institut hat das Recht, zuführenden Partnern eine von 
der Anzahl der zugeführten Depots und/oder Bestand 
ab hängige Vergütung zu gewähren. Diese Vergütung kann 
fix oder variabel ausgestaltet sein, kann einmalig oder 
als fortlaufende Vergütung für die Dauer der Geschäfts-
beziehung gezahlt werden. Dem Kunden entstehen aus der 
Gewäh rung dieser Vergütung keine Kosten.

Nähere Informationen zu den von dem Institut erhaltenen 
und gewährten Zuwendungen sind in den standardisierten 
Kosten in formationen und in den Informationen über den 
Umgang mit Interessenkonflikten (Conflict of Interest Policy) 
enthalten sowie auf Anfrage bei dem Institut erhältlich.

Geht dem Auftrag/Geschäft eine Anlageberatung durch 
das Institut voraus, erfolgt die Mitteilung unaufgefordert 
im Rahmen der Beratung.

Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass das Insti tut 
die von den Verwaltungs gesellschaften an das Insti tut gelei-
steten laufenden Vertriebsprovisionen erhält und behält, 
vorausgesetzt, dass das Institut die laufende Vertriebs-
provisionen nach den dafür geltenden aufsichtsrech tlichen 
Vorschriften annehmen und behalten darf.

Abweichend von eventuell anwendbaren gesetzlichen 
Rege lung vereinbaren das Institut und der Kunde, dass das 
Insti tut die oben genannten Zu wendungen vereinnahmen 
und behalten sowie – sofern vorhanden – an den Vermittler 
des Kunden, dessen Vertriebs organisation bzw. deren 
IT-Dienst leister gewähren darf – sofern dies gesetzlich/
auf sichts recht lich zulässig ist – und das ein Anspruch des 
Kun den gegen das Institut und/oder den Vermittler des 
Kunden und/oder dessen Vertriebs organisation und/oder 
dessen IT-Dienstleister auf Heraus gabe der oben dar ge-
stell ten Zuwendungen nicht entsteht.

Abschnitt 13
Haftungsgrundsätze/Beweiserbringung

1. Haftung des Instituts/Mitverschulden des Kunden

(1) Haftungsgrundsätze

Das Institut haftet bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen 
für jedes Verschulden seiner Mitarbeiter und der Personen, 
die es zur Erfüllung seiner Verpflichtungen hinzuzieht. Hat 
der Kunde durch ein schuld haftes Verhalten (z. B. durch 
Ver letzung einer der in Abschnitt 15 „Mitwirkungspflichten 
und Obliegen heiten“ dieser Geschäftsbedingungen aufge-
führten Mitwirkungs pflichten) zu der Entstehung eines 
Scha dens beigetragen, bestimmt sich nach den Grund-
sätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang das Institut 
und der Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Weitergeleitete Aufträge

Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in 
der Form ausgeführt wird, dass das Institut einen Dritten 
mit der weiteren Erledigung beauftragt, erfüllt das Institut 
den Auftrag dadurch, dass es ihn im eigenen Namen an 
den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies 
betrifft z. B. die Verwahrung von Anteilen im Ausland oder 
die Einschaltung eines Zwischenkommissionärs bei der 
Ausführung von Wertpapiergeschäften für den Kunden. In 
diesem Fall beschränkt sich die Haftung des Instituts auf die 
sorgfältige Auswahl und Unterweisung des Dritten.

(3) Störung des Betriebs

Das Institut haftet nicht für Schäden, die durch höhere 
Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder durch 
sonstige von ihm nicht zu vertretende Vorkommnisse 
(z. B. Streik, Pandemie, Aussperrung, Verkehrsstörung, 
hoheitliche Verfügungen im In- und Ausland) eintreten.

2. Beweiserbringung

Der Kunde und das Institut vereinbaren ausdrücklich, dass 
das Insti tut in Abweichung zu den Bestimmungen des 
luxembur gischen Code Civil ihre Behaup tungen, soweit not-
wendig oder zweck mäßig, durch sämtliche in Handels sachen 
zu lässigen Mittel wie Zeugenaussagen, eides statt liche 
Ver sicherungen, elektronische Aufzeichnungen, Ton band-
auf zeich nungen sowie durch Vorlage sonstiger geeignet 
er scheinender Doku mente und Unterlagen beweisen kann.

Abschnitt 14
Informationen zu Wertpapiergeschäften

1. Weitergabe von Nachrichten

Werden in den „Wertpapier-Mitteilungen“ Informationen 
ver öffentlicht, die die Wertpapiere des Kunden betref-
fen, oder werden dem Institut solche Informationen vom 
Emittenten (fonds auf legende Verwaltungsgesellschaft) 
oder von ihrem ausländischen Verwahrer/Zwischen ver-
wah rer übermittelt, so wird das Institut dem Kunden diese 
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Informationen zur Kenntnis geben, soweit sich diese Infor-
ma tionen auf die Rechtsposition des Kunden erheblich 
aus wirken können und die Benachrichtigung des Kunden 
zur Wahrung seiner Interessen erforderlich ist. So wird das 
Insti tut insbesondere Informationen über

• Gesetzliche Abfindungs- und Umtauschangebote,

• Änderungen der Vertragsbedingungen

• Fondsverschmelzungen bzw. Fondsliquidationen

• Freiwillige Kauf- und Umtauschangebote sowie

• Sanierungsverfahren

durch z. B. Einstellung in der Online-Postbox zur Kenntnis 
geben. Eine Benachrichtigung des Kunden kann unterblei-
ben, wenn die Information dem Institut nicht rechtzeitig 
zuge gangen ist oder die von dem Institut zu ergreifenden 
Maß nahmen wirtschaftlich nicht zu vertreten sind, weil die 
an fallenden Kosten in einem Missverhältnis zu den mög-
lichen Ansprüchen stehen.

2. Informationen für Wertpapiergeschäfte

Die systemseitig zur Verfügung gestellten Wert papier-
stamm daten, Wertpapier kurse und sonstigen Infor ma tionen 
bezieht das Institut aus öffentlich zugänglichen Quellen 
und von Dritten, welche es für zuverlässig hält. Die Daten-
liefe ranten des Instituts übernehmen keine Gewähr für die 
Voll ständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der von ihnen 
zur Verfügung gestellten Daten und Infor mationen. Ins be-
sondere erbringen sie hierdurch weder Anlage beratung und/
oder geben eine Anlageempfehlung ab. Aus diesem Grunde 
übernimmt auch das Institut keine Gewähr und/oder Haf-
tung für Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktu alität sowie die 
jeder zeitige Verfügbarkeit dieser Daten/Infor mationen 
gegen über dem Kunden, es sei denn, das Insti tut handelt 
grob fahrlässig oder vorsätzlich.

Abschnitt 15
Mitwirkungspflichten/Obliegenheiten des Kunden

1. Mitteilung von Änderungen

Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist 
es erfor derlich, dass der Kunde dem Institut Änderungen sei-
nes Namens, seines steuerlichen Status und seiner An schrift 
sowie das Erlöschen oder die Än derung einer gegen über 
dem Institut erteilten Vertretungs macht (ins beson dere einer 
Vollmacht) unver züglich mit teilt. Diese Mit teilungs pflicht 
besteht auch dann, wenn die Ver tretungs macht in ein öffent-
liches Register (z. B. in das Handels register) einge tragen 
ist und ihr Erlöschen oder ihre Ände rung in dieses Register 
eingetragen wird. Darüber hinaus kön nen sich weiterge-
hende gesetz liche Mit teilungs pflich ten, ins besondere aus 
den anwendbaren luxem burgischen Regelungen/Gesetze/
Verordnungen zur Geld wäsche bekäm pfung, ergeben. Das 
Insti tut ist berechtigt, vom Kun den einen Nachweis über den 
Ein tritt der Än derung zu fordern.

2. Klarheit von Aufträgen

Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. 
Nicht eindeutig formulierte Aufträge können Rück fra gen zur 
Folge haben, die zu Verzögerungen führen können. Vor allem 
hat der Kunde bei Aufträgen auf die Richtigkeit und Voll-
ständig keit seiner Angaben, ins besondere Depotnummer, 
Port folio nummer oder Invest ment fonds nummer, ISIN oder 
WKN, sowie der Währung zu achten. Sofern das Institut 
einem Schreiben des Kunden oder dergleichen nicht ein-
deutig ent nehmen kann, was gewünscht ist, kann/wird das 
Insti tut das gewünschte Geschäft ablehnen. Soweit das 
Insti tut Einzahlungen nicht eindeutig zuordnen kann, ist 
es be rech tigt die eingezahlten Beträge zurücküberweisen. 
Ände rungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Auf-
trägen müssen als solche gekennzeichnet sein.

Das Institut behält sich das Recht vor, vor dem Hinter grund 
der Geldwäsche- und Betrugsprävention, z. B. bei Auf-
fällig keiten bei der Unterschrift oder sonstigen Verdachts-
momenten, den Auftrag nicht auszuführen.

3. Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen des Instituts

Der Kunde hat Abrechnungen/Depotauszüge, Auf stel lun-
gen und sonstige Anzeigen über die Ausführung von Auf-
trä gen sowie Informationen über erwartete Zah lungen und 
Sen dungen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Voll ständig keit 
un ver züg lich zu überprüfen und etwaige Ein wen dungen 
un ver züg lich zu erheben.

Der Kunde hat (Online-) Depotauszüge sowie sonstige 
(Online-) Mitteilungen auf ihre Richtig keit und Voll ständig-
keit unver züglich zu über prüfen und etwaige Einwen dun-
gen wegen Unrichtigkeit bzw. Unvoll ständigkeit dieser 
Doku mente gegenüber dem Insti tut inner halb von sechs 
(6) Wochen nach deren Zugang beim Kunden (z. B. in der 
On line-Postbox) anzuzeigen. Macht der Kunde seine Ein-
wen dungen in Textform geltend, genügt die Absendung 
der Ein wendungen innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das 
Unter lassen rechtzeitiger Ein wen dun gen gilt als Geneh mi-
gung. Auf diese Folge wird das Insti tut den Kunden in den 
vor ge nann ten Auszügen und/oder sonstigen Mitteilungen 
beson ders hinweisen.

4. Benachrichtigung des Instituts bei Ausbleiben von 
Mitteilungen

Falls dem Kunden die jeweiligen zu erwartenden Mit tei-
lun gen, wie z. B. (Online-) Depotauszug/Ab rech nung, etc. 
nicht zugehen, muss er das Institut unver züglich benachrich-
tigen. Die Benach richti gungs pflicht be steht auch beim Aus-
bleiben anderer vom Kunden zu er war tender Mitteilungen 
(insbesondere Depot auszüge/Wert papier abrechnungen). 
Der Jahres depot auszug sollte dem Kunden z. B. bis Ende 
April des je weiligen Folgejahres zugehen.

5. Weitere Mitteilungspflichten

Das Institut stellt gemäß den Anforderungen aus den  
an wend baren luxemburgischen Regelungen/Gesetze/Ver-
ord nungen zur Geld wäsche be kämpfung sicher, dass Doku-
men te, Daten und Infor mationen über Kunden und wirt-
schaft lich Berechtigte, über deren Geschäfts tätigkeit und 
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– soweit erforderlich – über die Herkunft der Ver mögens-
werte in angemessenen zeitlichen Ab ständen aktu alisiert 
werden. Informationen zur Her kunft der Ver mögens werte 
um fassen auch Angaben zum Beschäfti gungs status (z. B. 
ange stellt, selbstständig, in Rente) und zur Branche, in der 
die beruf liche Tätigkeit ausgeübt wird (z. B. Handel, Bau ge-
werbe, öffentlicher Dienst). Der Kunde ist verpflich tet, das 
Insti tut bei der Einholung der vorge nannten Infor ma ti onen 
best möglich zu unterstützen.

Abschnitt 16
Pfandrecht/Abtretung/Verpfändung

1. Vereinbarung eines Pfandrechts

(1) Einigung über das Pfandrecht

Der Kunde und das Institut sind sich darüber einig, dass das 
Institut ein Pfandrecht an allen in dem Depot ver wahrten 
Wertpapieren/Anteilen an Invest ment ver mögen und son-
stigen, bei dem Institut verwahrten Vermögens gegen-
stän den erwirbt.

(2) Gesicherte Ansprüche

Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden 
künftigen und bedingten Ansprüche, die dem Institut aus 
der Geschäfts beziehung zustehen. Hat der Kunde gegen-
über dem Insti tut eine Haftung für Verbindlichkeiten eines 
anderen Kunden des Instituts übernommen (z. B. als Bürge), 
so sichert das Pfandrecht die aus der Haftungsübernahme 
folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit. Das Institut 
kann, ohne vorherige Mahnung oder Inverzugsetzung des 
Kunden und gemäß allen gesetzlich erlaubten Methoden, 
die verpfändeten Anteile verwerten.

(3) Ausnahmen vom Pfandrecht

Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in 
die Ver fü gungs gewalt des Instituts, dass sie nur für einen 
bestimmten Zweck verwendet werden dürfen, erstreckt 
sich das Pfand recht nicht auf diese Werte. Dasselbe gilt für 
Wert papiere, die das Institut im Ausland für den Kunden 
ver wahrt.

(4) Zins- und Gewinnanteilsscheine

Unterliegen dem Pfandrecht des Instituts Wertpapiere, ist 
der Kunde nicht berechtigt, die Herausgabe der zu diesen 
Wert papieren gehörenden Zins- und Gewinnanteilsscheine 
zu verlangen.

2. Abtretung/Verpfändung

Ansprüche des Kunden, die nicht auf Geld gerichtet sind, 
können nicht an Dritte abgetreten werden (Abtretungs aus-
schluss). Der Abtretungsausschluss gilt nicht, wenn bei dem 
Institut kein schützenswertes Interesse an dem Abtretungs-
aus schluss besteht oder die berechtigten Belange des 
Kunden das schützenswerte Interesse des Instituts an dem 
Abtretungs ausschluss überwiegen. Ansprüche des Kunden 
gegen das Institut aus dem Depotvertrag können ver-
pfändet werden.

3. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der kein 
Verbraucher ist

Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forde run-
gen des Instituts nur aufrechnen, wenn seine Forde rungen 
un bestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

Abschnitt 17
Beendigung der Geschäftsbeziehung/Kündigungsrechte

1. Kündigungsrechte des Kunden

(1) Ordentliche Kündigung

Der Kunde kann einzelne Teile der Geschäftsbeziehung oder 
die gesamte Geschäftsbeziehung, für die weder eine Lauf-
zeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart 
ist, jederzeit kündigen.

(2) Außerordentliche (fristlose) Kündigung

Ist für ein Teil oder die gesamte Geschäftsbeziehung eine 
Lauf zeit oder eine abweichende Kündigungs regelung 
verein bart, kann eine fristlose Kündigung nur unter Angabe 
eines wichtigen Grundes aus ges prochen werden, welcher 
es – unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des 
Insti tuts – für den Kunden unzumut bar werden lässt, die 
Geschäfts beziehung mit dem Institut fortzusetzen.

2. Kündigungsrecht des Instituts

(1) Ordentliche Kündigung

Das Institut kann einzelne Teile der Geschäftsbeziehung 
oder die gesamte Geschäfts beziehung, für die weder eine 
Lauf zeit noch eine abweichende Kündigungsregelung ver-
ein bart ist, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
einem Monat kündigen.

(2) Außerordentliche (fristlose) Kündigung

Das Institut kann einzelne Teile der Geschäftsbeziehung 
oder die gesamte Geschäftsbeziehung ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist (fristlose Kündigung) unter Angabe 
eines wichtigen Grundes kündigen, welcher es – unter 
Berücksichtigung der berechtigten Belange des Kunden – 
für das Institut unzumutbar werden lässt, die Geschäfts-
beziehung mit dem Kunden fortzusetzen. Besteht der wich-
tige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Ver pflich-
tung, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer 
zur Abhilfe bestimmten, angemessenen Frist oder erfolg-
loser Abmahnung zulässig, es sei denn, dies ist wegen der 
Besonder heiten des Einzelfalles entbehrlich.

3. Form der Kündigung

Für die Kündigung ist die Textform ausreichend.

4. Folgen der Kündigung

Nach dem Wirksamwerden einer ausgesprochenen Kündi-
gung werden die Anteile dem Kunden auf Wunsch aus-
geliefert oder veräußert. Der Gegenwert der Anteile wird 
dem Kunden bei Veräußerung durch Über weisung an seine 
Referenz bank verbindung bzw. an eine vom Kunden schriftlich 
dem Institut mitgeteilte externe Bank ver bindung ausgezahlt.

A
G

B
 L

U
X

 
05

/2
02

5 
Se

ite
 1

8 
vo

n 
20

5. Automatische Löschung des Depots

Das Institut ist zu einer Schließung des Depots des Kunden 
berechtigt, ohne dass dies einer vorherigen Kündigung 
gegen über dem Kunden bedarf, wenn das Depot mehr als 
15 Monate keinen Bestand aufweist.

Abschnitt 18
Anwendbares Recht/Gerichtsstand

1. Anwendbares Recht/Gerichtsstand

Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und 
dem Institut gilt luxemburgisches Recht. Es gibt keine ver-
tragliche Gerichts standklausel.

2. Anwendbares Recht und Gerichtsstand bei kaufmän-
nischen und öffentlich-rechtlichen Kunden

(1) Geltung deutschen Rechts

Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und 
dem Institut gilt luxemburgisches Recht.

(2) Gerichtsstand für Inlandskunden

Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäfts-
beziehung dem Betrieb seines Handels gewerbes zuzurech-
nen, so kann das Institut diesen Kunden an dem für das 
Institut zuständigen Gericht oder bei einem anderen zustän-
digen Gericht verklagen ; dasselbe gilt für eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts und für öffentlich-rechtliche 
Sonder vermögen. Das Institut kann von diesen Kunden nur 
an dem für das Institut zuständigen Gericht verklagt werden.

(3) Gerichtsstand für Auslandskunden

Die Gerichtsstandvereinbarung gilt auch für die Kunden, die 
im Ausland eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit aus-
üben, sowie für ausländische Institutionen, die mit inlän di-
schen juris tischen Personen des öffentlichen Rechts oder mit 
einem inländischen öffentlich-rechtlichen Sonder ver mögen 
ver gleich bar sind.

Abschnitt 19
Beschwerde- und alternative Streitbeilegungsverfahren

1. Beschwerdestelle

(1) Institut

Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, sich schriftlich oder 
in Textform an die auf der Homepage des Instituts ange-
ge benen Service adressen/Telefonnummern bzw. E-Mail-
adressen zu wenden.

2. Außergerichtliche Streitschlichtung/
Streitbeilegungsverfahren

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Bei Streitigkeiten können sich die Beteiligten an die juris-
tische Abteilung für Verbraucherschutz/Finanzkriminalität 
der Commission de Surveillance du Secteur Financier unter 
fol gender Adresse wenden :

283, route d‘Arlon

L-2991 Luxem bourg

Tel : +352 26 251-2574 oder +352 26 251-2904

Fax : +352 26 251-2601

und per E-Mail unter reclamation@cssf.lu
Internet : www.cssf.lu

Abschnitt 20 
Entschädigungseinrichtung

1. Schutzumfang

Das Institut ist der Entschädigungseinrichtung der Wert-
papier handels unter nehmen (EdW), 10117 Berlin-Mitte 
(Inter netseite des EdW : www.e-d-w.de) zugeordnet.

Die EdW gewährt insbesondere privaten (Klein-)Anlegern 
einen Mindestschutz ihrer Forderungen aus Wert papier ge-
schäften gegenüber einem zugeordneten Institut. Die EdW 
leistet eine Entschädigung nach der Maßgabe des Anleger-
ent schädigungsgesetzes (AnlEntG), wenn ein zugeordnetes 
Wert papierhandelsunternehmen in finanzielle Schwierig-
keiten gerät und nicht mehr in der Lage ist, seine Verbind-
lich keiten aus Wertpapier geschäften gegenüber seinen 
Kunden zu erfüllen.

Wann diese Voraussetzung gegeben ist, stellt die Bundes-
an stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) fest und 
ver öffentlicht diese Feststellung im Bundesanzeiger.

Die Höhe der Entschädigung beträgt pro Anleger 90 % 
seiner Forderungen aus Wertpapiergeschäften (maximal 
20.000 Euro) gegen das betroffene Wertpapierinstitut. 
Ein Ent schä di gungs anspruch besteht nicht, soweit Gelder 
nicht auf die Währung eines EU-Mitgliedstaates oder auf 
Euro lauten. Weitere Ausschlussgründe sind in § 3 Abs. 2 
AnlEntG geregelt.

2. Geltung und weitere Einzelheiten

Weitere Einzelheiten der Sicherung durch die EdW bzw. 
zum gesetz lichen Hintergrund können auf der Homepage 
der EdW unter www.e-d-w.de/die-edw eingesehen werden. 
Eine freiwillige Einlagensicherung besteht nicht.
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– soweit erforderlich – über die Herkunft der Ver mögens-
werte in angemessenen zeitlichen Ab ständen aktu alisiert 
werden. Informationen zur Her kunft der Ver mögens werte 
um fassen auch Angaben zum Beschäfti gungs status (z. B. 
ange stellt, selbstständig, in Rente) und zur Branche, in der 
die beruf liche Tätigkeit ausgeübt wird (z. B. Handel, Bau ge-
werbe, öffentlicher Dienst). Der Kunde ist verpflich tet, das 
Insti tut bei der Einholung der vorge nannten Infor ma ti onen 
best möglich zu unterstützen.

Abschnitt 16
Pfandrecht/Abtretung/Verpfändung

1. Vereinbarung eines Pfandrechts

(1) Einigung über das Pfandrecht

Der Kunde und das Institut sind sich darüber einig, dass das 
Institut ein Pfandrecht an allen in dem Depot ver wahrten 
Wertpapieren/Anteilen an Invest ment ver mögen und son-
stigen, bei dem Institut verwahrten Vermögens gegen-
stän den erwirbt.

(2) Gesicherte Ansprüche

Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden 
künftigen und bedingten Ansprüche, die dem Institut aus 
der Geschäfts beziehung zustehen. Hat der Kunde gegen-
über dem Insti tut eine Haftung für Verbindlichkeiten eines 
anderen Kunden des Instituts übernommen (z. B. als Bürge), 
so sichert das Pfandrecht die aus der Haftungsübernahme 
folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit. Das Institut 
kann, ohne vorherige Mahnung oder Inverzugsetzung des 
Kunden und gemäß allen gesetzlich erlaubten Methoden, 
die verpfändeten Anteile verwerten.

(3) Ausnahmen vom Pfandrecht

Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in 
die Ver fü gungs gewalt des Instituts, dass sie nur für einen 
bestimmten Zweck verwendet werden dürfen, erstreckt 
sich das Pfand recht nicht auf diese Werte. Dasselbe gilt für 
Wert papiere, die das Institut im Ausland für den Kunden 
ver wahrt.

(4) Zins- und Gewinnanteilsscheine

Unterliegen dem Pfandrecht des Instituts Wertpapiere, ist 
der Kunde nicht berechtigt, die Herausgabe der zu diesen 
Wert papieren gehörenden Zins- und Gewinnanteilsscheine 
zu verlangen.

2. Abtretung/Verpfändung

Ansprüche des Kunden, die nicht auf Geld gerichtet sind, 
können nicht an Dritte abgetreten werden (Abtretungs aus-
schluss). Der Abtretungsausschluss gilt nicht, wenn bei dem 
Institut kein schützenswertes Interesse an dem Abtretungs-
aus schluss besteht oder die berechtigten Belange des 
Kunden das schützenswerte Interesse des Instituts an dem 
Abtretungs ausschluss überwiegen. Ansprüche des Kunden 
gegen das Institut aus dem Depotvertrag können ver-
pfändet werden.

3. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der kein 
Verbraucher ist

Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forde run-
gen des Instituts nur aufrechnen, wenn seine Forde rungen 
un bestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

Abschnitt 17
Beendigung der Geschäftsbeziehung/Kündigungsrechte

1. Kündigungsrechte des Kunden

(1) Ordentliche Kündigung

Der Kunde kann einzelne Teile der Geschäftsbeziehung oder 
die gesamte Geschäftsbeziehung, für die weder eine Lauf-
zeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart 
ist, jederzeit kündigen.

(2) Außerordentliche (fristlose) Kündigung

Ist für ein Teil oder die gesamte Geschäftsbeziehung eine 
Lauf zeit oder eine abweichende Kündigungs regelung 
verein bart, kann eine fristlose Kündigung nur unter Angabe 
eines wichtigen Grundes aus ges prochen werden, welcher 
es – unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des 
Insti tuts – für den Kunden unzumut bar werden lässt, die 
Geschäfts beziehung mit dem Institut fortzusetzen.

2. Kündigungsrecht des Instituts

(1) Ordentliche Kündigung

Das Institut kann einzelne Teile der Geschäftsbeziehung 
oder die gesamte Geschäfts beziehung, für die weder eine 
Lauf zeit noch eine abweichende Kündigungsregelung ver-
ein bart ist, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
einem Monat kündigen.

(2) Außerordentliche (fristlose) Kündigung

Das Institut kann einzelne Teile der Geschäftsbeziehung 
oder die gesamte Geschäftsbeziehung ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist (fristlose Kündigung) unter Angabe 
eines wichtigen Grundes kündigen, welcher es – unter 
Berücksichtigung der berechtigten Belange des Kunden – 
für das Institut unzumutbar werden lässt, die Geschäfts-
beziehung mit dem Kunden fortzusetzen. Besteht der wich-
tige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Ver pflich-
tung, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer 
zur Abhilfe bestimmten, angemessenen Frist oder erfolg-
loser Abmahnung zulässig, es sei denn, dies ist wegen der 
Besonder heiten des Einzelfalles entbehrlich.

3. Form der Kündigung

Für die Kündigung ist die Textform ausreichend.

4. Folgen der Kündigung

Nach dem Wirksamwerden einer ausgesprochenen Kündi-
gung werden die Anteile dem Kunden auf Wunsch aus-
geliefert oder veräußert. Der Gegenwert der Anteile wird 
dem Kunden bei Veräußerung durch Über weisung an seine 
Referenz bank verbindung bzw. an eine vom Kunden schriftlich 
dem Institut mitgeteilte externe Bank ver bindung ausgezahlt.
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5. Automatische Löschung des Depots

Das Institut ist zu einer Schließung des Depots des Kunden 
berechtigt, ohne dass dies einer vorherigen Kündigung 
gegen über dem Kunden bedarf, wenn das Depot mehr als 
15 Monate keinen Bestand aufweist.

Abschnitt 18
Anwendbares Recht/Gerichtsstand

1. Anwendbares Recht/Gerichtsstand

Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und 
dem Institut gilt luxemburgisches Recht. Es gibt keine ver-
tragliche Gerichts standklausel.

2. Anwendbares Recht und Gerichtsstand bei kaufmän-
nischen und öffentlich-rechtlichen Kunden

(1) Geltung deutschen Rechts

Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und 
dem Institut gilt luxemburgisches Recht.

(2) Gerichtsstand für Inlandskunden

Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäfts-
beziehung dem Betrieb seines Handels gewerbes zuzurech-
nen, so kann das Institut diesen Kunden an dem für das 
Institut zuständigen Gericht oder bei einem anderen zustän-
digen Gericht verklagen ; dasselbe gilt für eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts und für öffentlich-rechtliche 
Sonder vermögen. Das Institut kann von diesen Kunden nur 
an dem für das Institut zuständigen Gericht verklagt werden.

(3) Gerichtsstand für Auslandskunden

Die Gerichtsstandvereinbarung gilt auch für die Kunden, die 
im Ausland eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit aus-
üben, sowie für ausländische Institutionen, die mit inlän di-
schen juris tischen Personen des öffentlichen Rechts oder mit 
einem inländischen öffentlich-rechtlichen Sonder ver mögen 
ver gleich bar sind.

Abschnitt 19
Beschwerde- und alternative Streitbeilegungsverfahren

1. Beschwerdestelle

(1) Institut

Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, sich schriftlich oder 
in Textform an die auf der Homepage des Instituts ange-
ge benen Service adressen/Telefonnummern bzw. E-Mail-
adressen zu wenden.

2. Außergerichtliche Streitschlichtung/
Streitbeilegungsverfahren

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Bei Streitigkeiten können sich die Beteiligten an die juris-
tische Abteilung für Verbraucherschutz/Finanzkriminalität 
der Commission de Surveillance du Secteur Financier unter 
fol gender Adresse wenden :

283, route d‘Arlon

L-2991 Luxem bourg

Tel : +352 26 251-2574 oder +352 26 251-2904

Fax : +352 26 251-2601

und per E-Mail unter reclamation@cssf.lu
Internet : www.cssf.lu

Abschnitt 20 
Entschädigungseinrichtung

1. Schutzumfang

Das Institut ist der Entschädigungseinrichtung der Wert-
papier handels unter nehmen (EdW), 10117 Berlin-Mitte 
(Inter netseite des EdW : www.e-d-w.de) zugeordnet.

Die EdW gewährt insbesondere privaten (Klein-)Anlegern 
einen Mindestschutz ihrer Forderungen aus Wert papier ge-
schäften gegenüber einem zugeordneten Institut. Die EdW 
leistet eine Entschädigung nach der Maßgabe des Anleger-
ent schädigungsgesetzes (AnlEntG), wenn ein zugeordnetes 
Wert papierhandelsunternehmen in finanzielle Schwierig-
keiten gerät und nicht mehr in der Lage ist, seine Verbind-
lich keiten aus Wertpapier geschäften gegenüber seinen 
Kunden zu erfüllen.

Wann diese Voraussetzung gegeben ist, stellt die Bundes-
an stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) fest und 
ver öffentlicht diese Feststellung im Bundesanzeiger.

Die Höhe der Entschädigung beträgt pro Anleger 90 % 
seiner Forderungen aus Wertpapiergeschäften (maximal 
20.000 Euro) gegen das betroffene Wertpapierinstitut. 
Ein Ent schä di gungs anspruch besteht nicht, soweit Gelder 
nicht auf die Währung eines EU-Mitgliedstaates oder auf 
Euro lauten. Weitere Ausschlussgründe sind in § 3 Abs. 2 
AnlEntG geregelt.

2. Geltung und weitere Einzelheiten

Weitere Einzelheiten der Sicherung durch die EdW bzw. 
zum gesetz lichen Hintergrund können auf der Homepage 
der EdW unter www.e-d-w.de/die-edw eingesehen werden. 
Eine freiwillige Einlagensicherung besteht nicht.
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Abschnitt 21 
Bestimmungen zu Datentransfers

Im Einklang mit den gesetzlichen und aufsichtsrecht lichen 
Be stimmungen über die Auslagerung von Geschäfts vor gängen 
und Dienst leistungen kann das Institut be stimmte Auf gaben 
oder Tätig keiten ganz oder teilweise an verbundene Unter-
neh men oder Mitglieder desselben Kon zerns oder an andere 
in Anhang A aufgeführte zugelassene Unter auf trag neh mer 
(zusammen mit weiteren von den Parteien von Zeit zu Zeit 
ver ein barten zugelassenen Unterauftragnehmern) auslagern 
(nach stehend : Auslagerung).

Die zugelassenen Unterauftragnehmer können mit Zustimmung 
des Insti tuts die an sie ausgelagerten Dienstleistungen auch an 
andere Dienst leister weitervergeben (nachstehend : Sub-Out-
sourcing).

Die zugelassenen Unterauftragnehmer unterliegen nicht not-
wendigerweise der Aufsicht der Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF) und können ihren Sitz in Luxemburg 
oder im Ausland haben, entweder innerhalb oder außerhalb der 
Euro päischen Union.

Jede vom Institut im Wege der Auslagerung oder Sub-Out sour-
cings erbrachte Dienstleistung wird in Übereinstimmung mit den 
luxem burgischen Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die 
Aus lagerung von Dienstleistungen und auf der Grundlage eines 
Dienst leistungsvertrags erbracht. Das Institut haftet für die Ein-
hal tung aller Verpflichtungen, die ihr nach den luxemburgischen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften obliegen.

Die zugelassenen Unterauftragnehmer unterliegen entweder 
einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht oder sind vom Insti-
tut vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass das Institut, 
ein schließlich seiner Direktoren, Manager und Mitarbeiter, 
be stimmte den Kunden betreffende Daten (die Daten) an die 
zuge lassenen Unterauftragnehmer im Zusammenhang mit einer 
solchen Auslagerung oder Unterauslagerung weiter geben wird.

Zu den Daten gehören unter anderem :

• bei natürlichen Personen : Vor- und Nachname, Geburts-
datum, Wohn adresse, Steuer domizil, Geschäfts adresse, 
Beruf, Staats an gehörigkeit, Telefonnummer, Steuer nummer 

und Kopien der Personal ausweise oder Reise pässe von gesetz-
lichen Ver tretern, Bevoll mächtigten oder anderen Per sonen 
(wie z. B. dem wirt schaft lichen Eigentümer, falls zutreffend);

• bei juristischen Personen und Rechtsformen : Name, Rechts-
form, Gründungsdatum, eingetragener Sitz, Haupt geschäfts-
tätig keit, Staats angehörigkeit, Register nummer und Kon-
takt daten sowie alle anderen Infor mationen über natürliche 
Per sonen, die mit dem Kunden in Verbindung stehen, wie 
ge setz liche Vertreter und wirtschaftliche Eigen tümer ;

• allgemeine Informationen über den Kunden, z. B. welche 
finan ziellen Mittel er hat ;

• Informationen über jegliche Geschäftsbeziehung mit dem 
Insti tut oder anderen MorgenFund-Unternehmen, einschließ-
lich der damit verbundenen Bedingungen, usw. ;

• alle son stigen Informationen über den Kunden oder andere 
mit ihm ver bundene Personen, die sich im Besitz des Instituts 
befinden.

Die Liste der spezifischen Auslagerungsvereinbarungen des 
Insti tuts, die die Weiter gabe von Daten an die zugelassenen 
Unter auftrag nehmer beinhalten, sowie das Land, in dem 
die zuge lassenen Unterauftragnehmer ansässig sind, ist im 
Anhang A aufgeführt.

Der Anhang A ist ein vollständiger Teil der Vertragsunterlagen.

Der Kunde stimmt hiermit der Auslagerung oder Sub-Out sour-
cing und der damit verbundenen Weitergabe von Daten an die 
zugelassenen Unterauftragnehmer zu. Der Kunde erklärt sich 
außer dem damit einverstanden, dass, außer im Falle grober 
Fahr lässig keit oder vorsätzlichen Fehlverhaltens, weder das 
Insti tut noch die zugelassenen Unterauftragnehmer in irgendei-
ner Hinsicht für Verluste, Schäden oder Kosten haften, die im 
Zusammen hang mit der Weitergabe von Daten an die zugelas-
senen Unter auftragnehmer verursacht werden können.

Das Institut kann diese Klausel und den Anhang von Zeit zu Zeit 
mit einer Frist von einem Monat ändern. Erfolgt innerhalb dieser 
Frist kein Widerspruch des Kunden, so wird davon ausgegangen, 
dass der mit der Änderung dieser Klausel und des Anhangs A 
einverstanden ist. Das Institut kann die Geschäftsbeziehung 
zum Kunden beenden, sollte der Kunde nicht mit der Änderung 
einverstanden sein.

Stand : Mai 2025
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Gilt nur für deutsche Kunden : 
Hinweise zum Widerrufsrecht gemäß § 305 KAGB 
bei dem Kauf/Verkauf von Fondsanteilen/Organismen 
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)/
Alternative Investmentfonds (AIF)

Wenn der Kauf von Fondsanteilen eines offenen Invest ment-
ver mögens aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb 
der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Fonds an-
teile ver kauft oder den Verkauf der Fondsanteile vermittelt 
hat, erfolgt ist, so kann der Käufer seine Erklärung über den 
Kauf binnen einer Frist von zwei Wochen gegenüber der Ver-
wal tungs gesell schaft oder ihren Repräsentanten i. S. v. § 319 
KAGB in Textform widerrufen.

Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Fondsanteile ver-
kauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäfts-
räume hat.

Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft i. S. d. § 312 c BGB, 
so ist gem. § 312 g Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 BGB bei einem Erwerb 
von Finanz dienstleistungen, deren Preise auf dem Finanzmarkt 
Schwankungen unterliegt, ein Widerruf ausgeschlossen.

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der 
Wider rufserklärung. Der Widerruf ist in Textform unter An gabe 
der Person des Erklärenden ohne Angabe von Grün den zu 
erklären.

Der Lauf der Frist von zwei Wochen beginnt erst, wenn die 
Durch schrift des Antrages auf Vertragsabschluss dem Käufer 
aus ge händigt oder ihm eine Kaufabrechnung übermittelt bzw. 
zur Ver fügung gestellt worden ist und darin eine Belehrung 
über das Widerrufsrecht enthalten ist, die den Anforderungen 
des Artikels 246 Abs. 3 und 2 des Einführungsgesetzes zum 
Bürger lichen Gesetzbuch (EGBGB) genügt. Ist der Fristbeginn 
streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer.

Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Verkäufer nach-
weist, dass der Käufer die Fondsanteile im Rahmen seines 
Gewerbe betriebes erworben hat (d. h. kein Verbraucher 
i. S. d. § 13 BGB ist) oder der Verkäufer den Käufer zu den Ver-
hand lungen, die zum Kauf der Fondsanteile geführt haben, 
auf grund vorhergehender Bestellung gem. § 55 Abs. 2 der 
Ge werbe ordnung, aufgesucht hat.

Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen 
ge leis tet, so ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, dem 
Käufer, ggf. Zug um Zug gegen Rückübertragung der erwor-
benen Fondsanteile, die bezahlten Kosten und einen Betrag 
aus zu zahlen, der dem Wert der Fondsanteile am Tag nach 
dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht.

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

Die vor stehenden Ausführungen gelten entsprechend beim 
Ver kauf von Fondsanteilen durch den Kunden.

Das Widerrufsrecht in Bezug auf Fondsanteile eines ge schlos-
senen Investmentvermögens richtet sich nach dem Bürger-
lichen Gesetzbuch (BGB).

Stand : Mai 2025

Name der zugelassenen 
Unterauftragnehmer

Sitz der zugelassenen 
Unterauftragnehmer 

Durch Auslagerung und Sub-Outsourcing 
erbrachte Dienstleistungen

MorgenFund GmbH Deutschland
IT Core und Frontend Plattform Dienstleistungen
IT Infrastruktur Dienstleistungen
IT Dienstleistungen für Endbenutzer

MorgenFund GmbH Deutschland Kundenverwaltung und Geschäftsabwicklung

MorgenFund GmbH Deutschland
Zielmarktbestimmungen, Bankensteuerung, Finanzen und 
Rechnungswesen, Vertriebs- und Unternehmenssteuerung

MorgenFund GmbH Deutschland Lettershop and assozierte Dienstleistungen

MorgenFund GmbH Deutschland

Anlegeridentifikation und Anti-Geldwäsche-Maßnahmen, 
Interne Kontrollfunktionen (z. B. Compliance Services, 
Interne Revision, Risikomanagement, Datenschutz), 
Regulatorisches Reporting, Juristische Beratung

MorgenFund GmbH Deutschland Call-Center Services

Anhang A
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Abschnitt 21 
Bestimmungen zu Datentransfers

Im Einklang mit den gesetzlichen und aufsichtsrecht lichen 
Be stimmungen über die Auslagerung von Geschäfts vor gängen 
und Dienst leistungen kann das Institut be stimmte Auf gaben 
oder Tätig keiten ganz oder teilweise an verbundene Unter-
neh men oder Mitglieder desselben Kon zerns oder an andere 
in Anhang A aufgeführte zugelassene Unter auf trag neh mer 
(zusammen mit weiteren von den Parteien von Zeit zu Zeit 
ver ein barten zugelassenen Unterauftragnehmern) auslagern 
(nach stehend : Auslagerung).

Die zugelassenen Unterauftragnehmer können mit Zustimmung 
des Insti tuts die an sie ausgelagerten Dienstleistungen auch an 
andere Dienst leister weitervergeben (nachstehend : Sub-Out-
sourcing).

Die zugelassenen Unterauftragnehmer unterliegen nicht not-
wendigerweise der Aufsicht der Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF) und können ihren Sitz in Luxemburg 
oder im Ausland haben, entweder innerhalb oder außerhalb der 
Euro päischen Union.

Jede vom Institut im Wege der Auslagerung oder Sub-Out sour-
cings erbrachte Dienstleistung wird in Übereinstimmung mit den 
luxem burgischen Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die 
Aus lagerung von Dienstleistungen und auf der Grundlage eines 
Dienst leistungsvertrags erbracht. Das Institut haftet für die Ein-
hal tung aller Verpflichtungen, die ihr nach den luxemburgischen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften obliegen.

Die zugelassenen Unterauftragnehmer unterliegen entweder 
einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht oder sind vom Insti-
tut vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass das Institut, 
ein schließlich seiner Direktoren, Manager und Mitarbeiter, 
be stimmte den Kunden betreffende Daten (die Daten) an die 
zuge lassenen Unterauftragnehmer im Zusammenhang mit einer 
solchen Auslagerung oder Unterauslagerung weiter geben wird.

Zu den Daten gehören unter anderem :

• bei natürlichen Personen : Vor- und Nachname, Geburts-
datum, Wohn adresse, Steuer domizil, Geschäfts adresse, 
Beruf, Staats an gehörigkeit, Telefonnummer, Steuer nummer 

und Kopien der Personal ausweise oder Reise pässe von gesetz-
lichen Ver tretern, Bevoll mächtigten oder anderen Per sonen 
(wie z. B. dem wirt schaft lichen Eigentümer, falls zutreffend);

• bei juristischen Personen und Rechtsformen : Name, Rechts-
form, Gründungsdatum, eingetragener Sitz, Haupt geschäfts-
tätig keit, Staats angehörigkeit, Register nummer und Kon-
takt daten sowie alle anderen Infor mationen über natürliche 
Per sonen, die mit dem Kunden in Verbindung stehen, wie 
ge setz liche Vertreter und wirtschaftliche Eigen tümer ;

• allgemeine Informationen über den Kunden, z. B. welche 
finan ziellen Mittel er hat ;

• Informationen über jegliche Geschäftsbeziehung mit dem 
Insti tut oder anderen MorgenFund-Unternehmen, einschließ-
lich der damit verbundenen Bedingungen, usw. ;

• alle son stigen Informationen über den Kunden oder andere 
mit ihm ver bundene Personen, die sich im Besitz des Instituts 
befinden.

Die Liste der spezifischen Auslagerungsvereinbarungen des 
Insti tuts, die die Weiter gabe von Daten an die zugelassenen 
Unter auftrag nehmer beinhalten, sowie das Land, in dem 
die zuge lassenen Unterauftragnehmer ansässig sind, ist im 
Anhang A aufgeführt.

Der Anhang A ist ein vollständiger Teil der Vertragsunterlagen.

Der Kunde stimmt hiermit der Auslagerung oder Sub-Out sour-
cing und der damit verbundenen Weitergabe von Daten an die 
zugelassenen Unterauftragnehmer zu. Der Kunde erklärt sich 
außer dem damit einverstanden, dass, außer im Falle grober 
Fahr lässig keit oder vorsätzlichen Fehlverhaltens, weder das 
Insti tut noch die zugelassenen Unterauftragnehmer in irgendei-
ner Hinsicht für Verluste, Schäden oder Kosten haften, die im 
Zusammen hang mit der Weitergabe von Daten an die zugelas-
senen Unter auftragnehmer verursacht werden können.

Das Institut kann diese Klausel und den Anhang von Zeit zu Zeit 
mit einer Frist von einem Monat ändern. Erfolgt innerhalb dieser 
Frist kein Widerspruch des Kunden, so wird davon ausgegangen, 
dass der mit der Änderung dieser Klausel und des Anhangs A 
einverstanden ist. Das Institut kann die Geschäftsbeziehung 
zum Kunden beenden, sollte der Kunde nicht mit der Änderung 
einverstanden sein.

Stand : Mai 2025
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Gilt nur für deutsche Kunden : 
Hinweise zum Widerrufsrecht gemäß § 305 KAGB 
bei dem Kauf/Verkauf von Fondsanteilen/Organismen 
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)/
Alternative Investmentfonds (AIF)

Wenn der Kauf von Fondsanteilen eines offenen Invest ment-
ver mögens aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb 
der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Fonds an-
teile ver kauft oder den Verkauf der Fondsanteile vermittelt 
hat, erfolgt ist, so kann der Käufer seine Erklärung über den 
Kauf binnen einer Frist von zwei Wochen gegenüber der Ver-
wal tungs gesell schaft oder ihren Repräsentanten i. S. v. § 319 
KAGB in Textform widerrufen.

Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Fondsanteile ver-
kauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäfts-
räume hat.

Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft i. S. d. § 312 c BGB, 
so ist gem. § 312 g Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 BGB bei einem Erwerb 
von Finanz dienstleistungen, deren Preise auf dem Finanzmarkt 
Schwankungen unterliegt, ein Widerruf ausgeschlossen.

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der 
Wider rufserklärung. Der Widerruf ist in Textform unter An gabe 
der Person des Erklärenden ohne Angabe von Grün den zu 
erklären.

Der Lauf der Frist von zwei Wochen beginnt erst, wenn die 
Durch schrift des Antrages auf Vertragsabschluss dem Käufer 
aus ge händigt oder ihm eine Kaufabrechnung übermittelt bzw. 
zur Ver fügung gestellt worden ist und darin eine Belehrung 
über das Widerrufsrecht enthalten ist, die den Anforderungen 
des Artikels 246 Abs. 3 und 2 des Einführungsgesetzes zum 
Bürger lichen Gesetzbuch (EGBGB) genügt. Ist der Fristbeginn 
streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer.

Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Verkäufer nach-
weist, dass der Käufer die Fondsanteile im Rahmen seines 
Gewerbe betriebes erworben hat (d. h. kein Verbraucher 
i. S. d. § 13 BGB ist) oder der Verkäufer den Käufer zu den Ver-
hand lungen, die zum Kauf der Fondsanteile geführt haben, 
auf grund vorhergehender Bestellung gem. § 55 Abs. 2 der 
Ge werbe ordnung, aufgesucht hat.

Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen 
ge leis tet, so ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, dem 
Käufer, ggf. Zug um Zug gegen Rückübertragung der erwor-
benen Fondsanteile, die bezahlten Kosten und einen Betrag 
aus zu zahlen, der dem Wert der Fondsanteile am Tag nach 
dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht.

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

Die vor stehenden Ausführungen gelten entsprechend beim 
Ver kauf von Fondsanteilen durch den Kunden.

Das Widerrufsrecht in Bezug auf Fondsanteile eines ge schlos-
senen Investmentvermögens richtet sich nach dem Bürger-
lichen Gesetzbuch (BGB).

Stand : Mai 2025

Name der zugelassenen 
Unterauftragnehmer

Sitz der zugelassenen 
Unterauftragnehmer 

Durch Auslagerung und Sub-Outsourcing 
erbrachte Dienstleistungen

MorgenFund GmbH Deutschland
IT Core und Frontend Plattform Dienstleistungen
IT Infrastruktur Dienstleistungen
IT Dienstleistungen für Endbenutzer

MorgenFund GmbH Deutschland Kundenverwaltung und Geschäftsabwicklung

MorgenFund GmbH Deutschland
Zielmarktbestimmungen, Bankensteuerung, Finanzen und 
Rechnungswesen, Vertriebs- und Unternehmenssteuerung

MorgenFund GmbH Deutschland Lettershop and assozierte Dienstleistungen

MorgenFund GmbH Deutschland

Anlegeridentifikation und Anti-Geldwäsche-Maßnahmen, 
Interne Kontrollfunktionen (z. B. Compliance Services, 
Interne Revision, Risikomanagement, Datenschutz), 
Regulatorisches Reporting, Juristische Beratung

MorgenFund GmbH Deutschland Call-Center Services

Anhang A
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Besondere Bedingungen 
für die Online Depotführung 
und für die Nutzung 
der elektronischen Postbox

Diese Besonderen Bedingungen für die Online Depotführung 
und für die Nutzung der elektronischen Postbox (nach folgend 
„Besondere Bedingungen“ genannt) gelten für die Online 
Depotführung von Depots bei der MorgenFund GmbH sowie 
der MorgenFund GmbH, Zweignieder lassung Luxemburg 
(nachfolgend gemeinsam auch „Institut“ genannt) über das 
Internet sowie die von dem Institut angebotene MorgenFund 
App („Online-Depot“) und für die Nutzung der elektronischen 
Postbox (nachfolgend „Postbox“ genannt).

Die nachfolgenden Besonderen Bedingungen gelten 
er gän zend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
Depots bei der MorgenFund GmbH bzw. den Allgemeinen 
Geschäfts bedingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH, 
Zweig nieder lassung Luxemburg (nachfolgend „Allgemeine 
Geschäfts bedingungen“ genannt). Soweit in diesen Beson-
deren Bedingungen nichts Abweichendes geregelt wird, 
finden die jeweils für den Kunden gültigen Allgemeinen 
Geschäfts bedingungen Anwendung.

I. Allgemeine Rahmenbedingungen

1. Online-Depot nebst Postbox

(1) Das Online-Depot ermöglicht dem Kunden1 und dessen 
Bevoll mächtigten (nachfolgend einheitlich als „Teil neh-
mer“ bezeichnet, es sei denn, dies ist ausdrücklich anders 
be stimmt), u. a. sein Depot über das Internet einzusehen 
und online Aufträge zu veranlassen.

(2) In die Online Anwendung des Online-Depots integriert 
ist die Postbox. Dabei handelt es sich um einen elektroni-
schen Briefkasten, in dem das Institut für den Teilnehmer 
be stimmte persönliche Mitteilungen, Informationen und 
Doku mente (nachfolgend „Mitteilungen“ genannt) in 
elek tro nischer Form verschlüsselt bereitstellt speichert 
und für den Kunden jederzeit abrufbar einstellt. Die 
Post box dient der Kommunikation zwischen dem Institut 
und dem Teil nehmer.

(3) Das Institut behält sich das Recht vor, das Online-Depot 
nebst Postbox und zugehörige Funktionalitäten teil weise 
oder insgesamt weiterzuentwickeln, zu ändern oder zu 

ergänzen und wird den Teilnehmer in angemessener Frist 
darüber entsprechend informieren oder diese Beson-
de ren Bedingungen nach Maßgabe des Abschnitts 1 
Absatz 2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
Depots bei der MorgenFund GmbH bzw. der ent spre-
chen den Regelungen in den Allgemeinen Geschäfts-
be din gungen für Depots bei der MorgenFund GmbH, 
Zweig nieder lassung Luxemburg aktualisieren.

2. Freischaltung des Online-Depots nebst Postbox und 
Vertragsschluss

(1) Der Teilnehmer beantragt bei dem Institut, ihm den 
Zu gang zum Online-Depot nebst Postbox zu ermögli-
chen. Dafür installiert und nutzt der Teil nehmer entwe-
der die MorgenFund App, oder er nutzt die hierfür an ge-
botene Web seite des Instituts (www.morgenfund.com) 
und beantragt dort die Frei schal tung des Online-Depots 
nebst Postbox. Dabei verfährt der Teil nehmer nach Maß-
gabe der im Rahmen der Benutzer führung dafür jeweils 
vor gesehenen Schritte. Die Nutzung der Funk tio na li-
tä ten des Online-Depots und der Postbox setzt wei-
ter voraus, dass der Teil nehmer mit der Geltung dieser 
Beson deren Bedingungen einverstanden ist. So fern und 
sobald der Teilnehmer die Funktio nalitäten des Online 
Depots und der Postbox aktiv nutzt, geht das Institut 
von einem Einverständnis des Teil nehmers zur Geltung 
dieser Besonderen Bedingungen aus. Die Nutzung 
der MorgenFund App setzt im Übrigen voraus, dass 
der Teilnehmer mit der Geltung der zuge hörigen App-
Nutzungs bedingungen einverstanden ist.

(2) Das Angebot des Teilnehmers, ihm den Zugang zum 
Online-Depot und der Postbox zu ermöglichen, wird 
von dem Institut angenommen, indem das Institut den 
Zu gang zum Online-Depot und Postbox freischaltet. Der 
Teilnehmer verzichtet auf den Zugang der Annahme-
erklärung.

3. Voraussetzung zur Nutzung des Online-Depots nebst 
Postbox und Zugangswege

(1) Der Teilnehmer benötigt zur Nutzung des Online-Depots 
und der Postbox einen Internetzugang und einen aktu-
ellen, marktüblichen Internetbrowser.

(2) Zur Erteilung von Aufträgen über das Online Depot kann 
es erforderlich sein, dass der Teilnehmer sich zusätz-
lich die MorgenFund App auf sein mobiles Endgerät 
herunter lädt, installiert bzw. aktiviert und sich mit der 
Geltung der zugehörigen App-Nutzungsbedingungen 
ein ver standen erklärt.

1  Lediglich aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird nur die grammatisch männliche Form verwendet. 
Gemeint sind stets Menschen jeglicher geschlechtlicher Identität. B
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4. Verpflichtung des Teilnehmers zur Verwendung einer 
gültigen und üblicherweise für die Kommunikation mit 
Dritten verwendeten E-Mail-Adresse

(1) Der Teilnehmer benötigt für die Nutzung des Online-
Depots und der Postbox im Rahmen der von dem Institut 
ange botenen Leistungen eine gültige und üblicherweise 
für die Kommunikation mit Dritten verwendete E-Mail-
Adresse (nachfolgend als „Referenz-E-Mail-Adresse“ 
be zeichnet).

(2) Bei einer Änderung oder Löschung der alten Referenz-
E-Mail-Adresse wird der Teilnehmer dem Institut unver-
züglich eine neue gültige Referenz-E-Mail-Adresse mit-
teilen.

5. Nutzungsrecht

Der Teilnehmer hat nach erfolgter Anmeldung das Recht, 
das Online-Depot nebst Postbox für eigene Zwecke und im 
Ein klang mit diesen Nutzungsbedingungen für die hierin 
vorge sehene Dauer zu nutzen.

6. Gewährleistung und Haftung

(1) Soweit dies nicht in diesen Besonderen Bedingungen 
aus drücklich erklärt wird, erfolgen weder spezifische 
Zu sicherungen in Bezug auf die Dienste und/oder 
Online-Anwendungen noch die Übernahme irgendwel-
cher Garantien durch das Institut. Insbesondere er folgt 
keine Zusage bezüglich der Inhalte, spezifischer Funk-
tio na li täten oder deren Zuverlässigkeit, Ver füg bar keit 
oder Eignung der Dienste für Kundenzwecke.

(2) Für Störungen, insbesondere für vorübergehende, tech-
nisch bedingte Zugangsbeschränkungen zum Online-
Depot sowie der Postbox, haftet das Institut nur bei 
Vor satz und grober Fahrlässigkeit und stellt das Online-
De pot und die Postbox lediglich in der jeweils aktuellen 
Form bereit.

(3) Das Online-Depot und die Postbox sind vorbehalt-
lich üblicher Wartungsfenster ständig verfügbar, es 
be steht jedoch kein Anspruch hierauf. Soweit aus tech-
nischen Gründen ausnahmsweise Wartungsarbeiten 
mit Auswirkungen auf das Online-Depot und/oder die 
Post box erforderlich werden, wird das Institut nach Mög-
lich keit den Teilnehmer rechtzeitig über die Postbox im 
Online-Depot darüber informieren.

(4) Für das verwendete technische Gerät, die Anbindung an 
das Internet und zugehöriger Netzverbindung auf Teil-
nehmer seite trägt der Teilnehmer selbst Sorge.

(5) Im Falle länger anhaltender Störungen kann das Institut 
für Mitteilungen andere Kommunikationswege (zum Bei-
spiel postalischer Versand oder bei Allgemeinen Infor ma-
tionen, auch die Mitteilung dieser Allgemeinen Infor ma-
tionen über die Homepage unter www.morgenfund.com) 
nutzen.

(6) Das Institut haftet ferner nicht für Schäden des Teil-
neh mers, die sich, unabhängig von der Ursache, aus 
der Nicht verfügbarkeit des Internet services oder nicht 
ordnungs  gemäßer Daten über mittlung für den Teil-
neh mer ergeben, es sei denn, diese Nicht ver füg bar keit 

be ruht auf grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem 
Fehl verhalten des Instituts und der Teilnehmer hatte in 
der Zeit der Nichtverfügbarkeit auch keine andere Mög-
lich keit der Kommunikation mit dem Institut.

(7) Der Teilnehmer wird auf die technische Möglichkeit hin-
ge wiesen, dass Daten beim Internet-Transfer zum Teil-
neh mer von unberechtigten Dritten abgefangen und 
ge ge benenfalls entschlüsselt und ausgelesen werden 
könn ten. Das Institut übernimmt keine Gewähr für die 
Sicher heit des vom Teilnehmer verwendeten Netzwerks 
oder Internet-Services.

7. Kündigung des Zugangs zum Online-Depot nebst Postbox

(1) Der Teilnehmer kann den Zugang zum Online-Depot 
jeder zeit ohne Angaben von Gründen in Textform, bei-
spiels weise per E-Mail an die mitgeteilten Kontakte des 
Insti tuts, kündigen.

(2) Das Institut kann den Zugang des Teilnehmers zum 
Online-Depot mit einer Frist von einem Monat kündigen. 
Das Recht jeder Partei zur außerordentlichen Kündigung 
aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.

8. Folgen der Kündigung des Zugangs zum Online-Depot

(1) Mit Wirksamwerden der Kündigung wird das Institut den 
Zugang zum Online-Depot für den Teilnehmer sperren. 
Nach der Kündigung wird das Institut nur noch Aufträge 
über andere Wege (z. B. via Telefon, schriftlich) gemäß 
den jeweils für den Teilnehmer geltenden Allgemeinen 
Geschäfts bedingungen akzeptieren. Der Kunde kann 
auch nach der Kündigung und Sperre des Online-Depots 
Mitteilungen und Informationen über die Online Postbox 
einsehen.

(2) Die Bestimmung unter Ziffer III. Nummer 5 dieser Beson-
deren Bedingungen bleibt unberührt.

II. Online-Depot

1. Leistungsumfang

(1) Der Teilnehmer kann Aufträge mittels elektronischer 
Zugangs medien über das Online-Depot in dem von 
dem Insti tut jeweils angebotenen Umfang erteilen/
ab wickeln. Zudem kann der Kunde Informationen des 
Insti tuts über das Online-Depot abrufen.

(2) Für die technische Verbindung zum Online-Depot teilt 
das Institut Zugangskanäle (zum Beispiel eine Inter net-
adresse oder eine App) mit.

(3) Der Teilnehmer kann die technische Verbindung zum 
Online-Depot auch über Plattformen weiterer hierzu 
be rech tigter Dienst leister („Drittanbieter“) her stellen, 
sofern dieser Zu gang von dem Insti tut auto ri siert oder 
sonst tech nisch er mög licht wurde, oder dieser Zugang 
über eine zulässige Online schnitt stelle erfolgt und der 
Teil nehmer einer Authentifizierung und Über tragung 
seiner Nutzerkennung gegenüber dem Dritt anbieter 
zugun sten des Instituts zugestimmt hat.
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4. Verpflichtung des Teilnehmers zur Verwendung einer 
gültigen und üblicherweise für die Kommunikation mit 
Dritten verwendeten E-Mail-Adresse

(1) Der Teilnehmer benötigt für die Nutzung des Online-
Depots und der Postbox im Rahmen der von dem Institut 
ange botenen Leistungen eine gültige und üblicherweise 
für die Kommunikation mit Dritten verwendete E-Mail-
Adresse (nachfolgend als „Referenz-E-Mail-Adresse“ 
be zeichnet).

(2) Bei einer Änderung oder Löschung der alten Referenz-
E-Mail-Adresse wird der Teilnehmer dem Institut unver-
züglich eine neue gültige Referenz-E-Mail-Adresse mit-
teilen.

5. Nutzungsrecht

Der Teilnehmer hat nach erfolgter Anmeldung das Recht, 
das Online-Depot nebst Postbox für eigene Zwecke und im 
Ein klang mit diesen Nutzungsbedingungen für die hierin 
vorge sehene Dauer zu nutzen.

6. Gewährleistung und Haftung

(1) Soweit dies nicht in diesen Besonderen Bedingungen 
aus drücklich erklärt wird, erfolgen weder spezifische 
Zu sicherungen in Bezug auf die Dienste und/oder 
Online-Anwendungen noch die Übernahme irgendwel-
cher Garantien durch das Institut. Insbesondere er folgt 
keine Zusage bezüglich der Inhalte, spezifischer Funk-
tio na li täten oder deren Zuverlässigkeit, Ver füg bar keit 
oder Eignung der Dienste für Kundenzwecke.

(2) Für Störungen, insbesondere für vorübergehende, tech-
nisch bedingte Zugangsbeschränkungen zum Online-
Depot sowie der Postbox, haftet das Institut nur bei 
Vor satz und grober Fahrlässigkeit und stellt das Online-
De pot und die Postbox lediglich in der jeweils aktuellen 
Form bereit.

(3) Das Online-Depot und die Postbox sind vorbehalt-
lich üblicher Wartungsfenster ständig verfügbar, es 
be steht jedoch kein Anspruch hierauf. Soweit aus tech-
nischen Gründen ausnahmsweise Wartungsarbeiten 
mit Auswirkungen auf das Online-Depot und/oder die 
Post box erforderlich werden, wird das Institut nach Mög-
lich keit den Teilnehmer rechtzeitig über die Postbox im 
Online-Depot darüber informieren.

(4) Für das verwendete technische Gerät, die Anbindung an 
das Internet und zugehöriger Netzverbindung auf Teil-
nehmer seite trägt der Teilnehmer selbst Sorge.

(5) Im Falle länger anhaltender Störungen kann das Institut 
für Mitteilungen andere Kommunikationswege (zum Bei-
spiel postalischer Versand oder bei Allgemeinen Infor ma-
tionen, auch die Mitteilung dieser Allgemeinen Infor ma-
tionen über die Homepage unter www.morgenfund.com) 
nutzen.

(6) Das Institut haftet ferner nicht für Schäden des Teil-
neh mers, die sich, unabhängig von der Ursache, aus 
der Nicht verfügbarkeit des Internet services oder nicht 
ordnungs  gemäßer Daten über mittlung für den Teil-
neh mer ergeben, es sei denn, diese Nicht ver füg bar keit 

be ruht auf grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem 
Fehl verhalten des Instituts und der Teilnehmer hatte in 
der Zeit der Nichtverfügbarkeit auch keine andere Mög-
lich keit der Kommunikation mit dem Institut.

(7) Der Teilnehmer wird auf die technische Möglichkeit hin-
ge wiesen, dass Daten beim Internet-Transfer zum Teil-
neh mer von unberechtigten Dritten abgefangen und 
ge ge benenfalls entschlüsselt und ausgelesen werden 
könn ten. Das Institut übernimmt keine Gewähr für die 
Sicher heit des vom Teilnehmer verwendeten Netzwerks 
oder Internet-Services.

7. Kündigung des Zugangs zum Online-Depot nebst Postbox

(1) Der Teilnehmer kann den Zugang zum Online-Depot 
jeder zeit ohne Angaben von Gründen in Textform, bei-
spiels weise per E-Mail an die mitgeteilten Kontakte des 
Insti tuts, kündigen.

(2) Das Institut kann den Zugang des Teilnehmers zum 
Online-Depot mit einer Frist von einem Monat kündigen. 
Das Recht jeder Partei zur außerordentlichen Kündigung 
aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.

8. Folgen der Kündigung des Zugangs zum Online-Depot

(1) Mit Wirksamwerden der Kündigung wird das Institut den 
Zugang zum Online-Depot für den Teilnehmer sperren. 
Nach der Kündigung wird das Institut nur noch Aufträge 
über andere Wege (z. B. via Telefon, schriftlich) gemäß 
den jeweils für den Teilnehmer geltenden Allgemeinen 
Geschäfts bedingungen akzeptieren. Der Kunde kann 
auch nach der Kündigung und Sperre des Online-Depots 
Mitteilungen und Informationen über die Online Postbox 
einsehen.

(2) Die Bestimmung unter Ziffer III. Nummer 5 dieser Beson-
deren Bedingungen bleibt unberührt.

II. Online-Depot

1. Leistungsumfang

(1) Der Teilnehmer kann Aufträge mittels elektronischer 
Zugangs medien über das Online-Depot in dem von 
dem Insti tut jeweils angebotenen Umfang erteilen/
ab wickeln. Zudem kann der Kunde Informationen des 
Insti tuts über das Online-Depot abrufen.

(2) Für die technische Verbindung zum Online-Depot teilt 
das Institut Zugangskanäle (zum Beispiel eine Inter net-
adresse oder eine App) mit.

(3) Der Teilnehmer kann die technische Verbindung zum 
Online-Depot auch über Plattformen weiterer hierzu 
be rech tigter Dienst leister („Drittanbieter“) her stellen, 
sofern dieser Zu gang von dem Insti tut auto ri siert oder 
sonst tech nisch er mög licht wurde, oder dieser Zugang 
über eine zulässige Online schnitt stelle erfolgt und der 
Teil nehmer einer Authentifizierung und Über tragung 
seiner Nutzerkennung gegenüber dem Dritt anbieter 
zugun sten des Instituts zugestimmt hat.
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2. Voraussetzungen zur Nutzung des Online-Depots

(1) Der Teilnehmer kann das Online-Depot nutzen, wenn 
das Institut ihn authentifiziert hat.

(2) Authentifizierung ist das mit dem Institut geson dert 
ver ein barte Ver fahren, mit dessen Hilfe das Insti tut 
die Iden ti tät des Teil neh mers oder die be rech tigte Ver-
wen dung eines verein barten Authen ti fi zie rungs ele-
ments über prüfen kann. Mit den hierfür ver ein bar ten 
Authen ti fi zie rungs ele menten kann der Teil nehmer sich 
gegen über dem Insti tut als be rechtigter Teil nehmer 
aus weisen, auf Infor mationen zugreifen (siehe II. Ziffer 3 
dieser Beson deren Bedin gungen) sowie Aufträge er tei len 
(siehe II. Ziffer 4 dieser Besonderen Bedingungen).

(3) Authentifizierungselemente sind

• Wissenselemente, also etwas, das nur der Teilnehmer 
weiß (zum Beispiel persönliche Identifikationsnummer 
(PIN), Passwort),

• Besitzelemente, also etwas, das nur der Teilnehmer 
be sitzt (zum Beispiel ein Gerät, ggf. mit einer Authen-
ti fizierungs-App), die den Besitz des Teil nehmers 
nach wei sen, wie das mobile Endgerät), oder

• Seinselemente, also etwas, das der Teilnehmer ist 
(In härenz, zum Beispiel Fingerabdruck oder Gesichts-
daten als biometrische Merkmale des Teilnehmers).

(4) Die Authentifizierung des Teilnehmers erfolgt, indem 
der Teil nehmer gemäß der Anforderung des Insti tuts das 
Wis sens element und/oder den Nachweis des Besitz ele-
ments und/oder den Nachweis des Seins ele ments an das 
Insti tut übermittelt.

(5) Je nach Authentifizierungselement benötigt der Teil neh-
mer hierfür gegebenenfalls geeignete Hard- und Soft-
ware. Über das Angebot der Anwendungen des Instituts 
hinaus bleibt der Teilnehmer selbst für die Beschaffung, 
Instal lation und Pflege dieser Hard- und Software ver-
antwortlich.

(6) Bei einer Nutzung einer Hard- oder Software von Dritt-
anbietern oder zugehörigen Authenti fi zie rungs  ele men-
ten durch den Teilnehmer übernimmt das Insti tut keine 
eige ne Gewährleistung oder sonstige Ver ant wor tung für 
eine andauernde Eignung und Ver füg bar keit im Zu sam-
men hang mit der Authentifizierung.

3. Zugang zum Online-Depot

(1) Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online-Depot des 
Instituts, wenn

• er seine individuelle Teilnehmerkennung (zum Beispiel 
Referenz-E-Mail-Adresse oder Depotnummer) angibt 
und

• er sich unter Verwendung des oder der von dem Insti-
tut angeforderten Authentifizierungselemente(s) aus-
weist und

• keine Sperre des Zugangs (siehe II. Ziffern 7.1 und 8 
dieser Besonderen Bedingungen) vorliegt.

(2) Nach Gewährung des Zugangs zum Online-Depot kann 
der Teilnehmer auf Informationen zugreifen oder nach 
II. Ziffer 4 dieser Besonderen Bedingungen Aufträge 
erteilen.

(3) Der Teilnehmer kann nach der Freischaltung seines 
Online-Depots auch über die Plattform eines Dritt an-
bie ters Zugang zu seinem Online-Depot erhalten. Sollte 
der Teilnehmer diesen Onlinezugriff über einen Dritt-
an bieter initiieren, wird das Institut autorisiert, an den 
Dritt an bieter Informationen zum Depot des Teilnehmers 
zu übermitteln.

4. Aufträge

(1) Der Teilnehmer muss einem Auftrag (zum Beispiel Kauf 
von Anteilen an Investmentvermögen) zu dessen Wirk-
sam keit zustimmen (Autorisierung). Auf Anforderung 
hat er hierzu Authentifizierungselemente (zum Beispiel 
Eingabe einer TAN als Nachweis des Besitzelements) zu 
verwenden.

(2) Das Institut bestätigt mittels elektronischer Zugangs-
me dien den Eingang des Auftrags.

(3) Angebote des Teilnehmers zum Abschluss von Rechts- 
geschäften nimmt das Institut gegebenenfalls an, indem 
es das Geschäft ausführt, das der Teilnehmer ihm ange-
tragen hat. Der Teilnehmer verzichtet auf den Zugang 
der Annahmeerklärung.

5. Bearbeitung von Aufträgen durch das Institut

(1) Die Bearbeitung der Aufträge erfolgt gemäß den 
Rege lungen unter Abschnitt 3 „Regelungen zum Kauf 
und Verkauf von Anteilen“ Ziffer 5 „Anteils preis/Aus-
füh rungs zeit punkt“ Absatz 4 „Abwick lungs moda li täten 
von Wert papiergeschäften (Bear bei tung/Aus füh-
rungs zeit punkt/ Wert er mitt lungs tag)“ der für den Teil-
nehmer jeweils gel ten den, aktu ell gül tigen Allge meinen 
Ge schäfts bedingungen im Rah men des ord nungs-
gemäßen Arbeits ablaufes. Geht der Auf trag nach den 
in der Online-An wen dung des Instituts an ge ge benen 
Zeit punkt (Order an nahme schluss zeit) ein oder fällt 
der Zeit punkt des Ein gangs nicht auf einen Geschäfts-
tag2 gemäß den Anga ben in der Online- An wen dung, so 
gilt der Auf trag als am darauf folgenden Geschäfts tag 
zu ge gangen. Die Bear beitung beginnt dann erst an dem 
fol gen den Geschäftstag.

(2) Das Institut wird den Auftrag ausführen, wenn folgende 
Ausführungsbedingungen kumulativ vorliegen :

• Der Teilnehmer hat den Auftrag autorisiert (vgl. II 
Ziffer 4 dieser Besonderen Bedingungen). Die Berech-
ti gung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart 
(zum Beispiel Auftrag zum Kauf von Anteilen an 
Invest ment vermögen) liegt vor.

• Das Online-Depot-Datenformat ist eingehalten.

2  Geschäftstage sind in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH bzw. der MorgenFund GmbH Zweigniederlassung 
Luxemburg defi niert.
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(6) Der Teilnehmer darf weiter Anfragen außerhalb 
der von dem Institut oder von Drittanbietern zur 
Ver fügung gestellten originären Zugangs wege, in 
denen nach Authentifizierungselementen gefragt 
wird, nicht beantworten.

(7) Ungeachtet der Schutzpflichten nach den vor her-
gehenden Absätzen 1 bis 6 darf der Teil neh mer 
zum Abruf von Infor mationen über sein Depot 
seine Authentifizierungs elemente gegen über einem 
Drittanbieter ver wenden. In diesem Fall beinhaltet 
der Begriff der Authen ti fi zierungselemente für den 
Zugriff auf das Online- Depot entsprechend auch 
die Authen ti fi zie rungs elemente des Drittanbieters. 
Die jeweiligen Sorg falts pflich ten für Authenti fi zie-
rungs ele mente finden dann auch darauf sinn ge-
mäße Anwendung.

(8) Sollte der Teilnehmer zum Abruf von Informationen 
über sein Depot Systeme oder Verfahren eines 
Dritten, etwa die Plattform eines Drittanbieters 
ver wenden, so übernimmt das Institut keine Ver-
ant wortung für die Auswahl, Sicherheit oder Über-
wachung dieser Systeme oder Verfahren. Der 
Teil nehmer bleibt bei einer Nutzung dieser Dritt-
Sys teme oder -Verfahren für die Einhaltung der 
Vor gaben und Regelungen aus diesen Besonderen 
Be din gungen verantwortlich.

6.2 Sicherheitshinweise

(1) Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf 
der Online-Depot-Seite bzw. der MorgenFund App 
oder der Online-Anwendung des Instituts, insbe-
sondere die Maßnahmen zum Schutz der einge-
setzten Hard- und Software („Kundensystem“), 
beachten.

(2) Darüber hinaus hat der Teilnehmer in eigener 
Ver antwortung etwaige Sicherheitshinweise der 
An bieter der eingesetzten Kundensysteme zu 
be ach ten (zum Beispiel Sicherheitsupdates von 
Sys tem soft ware mobiler Endgeräte). Dies bein-
haltet auch die Sicherheitshinweise von Dritt an-
bietern.

(3) Der Teilnehmer hat vor seinem jeweiligen Zu gang 
zum Online-Depot sicherzustellen, dass auf dem 
verwendeten System handelsübliche Sicher heits-
vor keh rungen (wie Anti-Viren-Pro gram me und 
Fire wall) installiert sind und diese eben so regel-
mäßig aktualisiert werden.

6.3  Prüfung der Auftragsdaten durch den Teilnehmer 
mit den von dem Institut angezeigten Daten

Das Institut zeigt dem Teilnehmer die von ihm empfan-
genen Auftragsdaten (zum Beispiel Betrag, Wert-
papier kenn nummer, ISIN) über das mit dem Teil neh-
mer verein barte Gerät des Teilnehmers an (zum Bei-
spiel mittels mobilem Endgerät). Der Teil neh mer ist 
ver pflichtet, vor der Bestätigung des Auf tra ges die 
Über einstimmung der angezeigten Daten mit den für 
den Auftrag vorgesehenen Daten auf Voll stän dig keit 
und Richtig keit zu prüfen.

7. Anzeige- und Unterrichtungspflichten

7.1 Sperranzeige

(1) Stellt der Teilnehmer

• den Verlust oder den Diebstahl eines Besitz ele-
ments zur Authentifizierung (zum Beispiel mobi-
les Endgerät) oder

• die missbräuchliche Verwendung oder die son-
stige nicht autorisierte Nutzung eines Authenti-
fi zie rungselements, auch im Zusammen hang mit 
einem etwaigen Zugriff über einen Drittanbieter 
fest, muss der Teil neh mer das Institut hierü-
ber un ver züg lich unterrichten (Sperranzeige). 
Der Teil nehmer kann eine solche Sperranzeige 
jeder zeit auch über die geson dert mitgeteil-
ten Kommunikations kanäle (z. B. per Telefon) 
abgeben.

(2) Der Teilnehmer sollte jeden Diebstahl oder Miss-
brauch eines Authentifizierungselements un ver-
züg lich bei der Polizei zur Anzeige zu bringen.

(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht einer nicht 
auto risierten oder betrügerischen Verwendung 
eines seiner Authen ti fi zierungs elemente, auch im 
Zusammen hang mit einem Zugriff über einen Dritt-
anbieter, hat er gegenüber dem Institut un ver züg-
lich eine Sperranzeige abzugeben.

7.2  Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehler-
haft ausgeführte Aufträge

Der Teilnehmer hat das Institut unverzüglich nach 
Fest stellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft 
aus geführten Auftrags hierüber zu unterrichten.

8. Nutzungssperre

8.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers

Das Institut sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, 
insbesondere im Fall der Sperranzeige nach II. Ziffer 7.1 
dieser Besonderen Bedingungen,

• den Online-Depot-Zugang und/oder

• seine Authentifizierungselemente zur Nutzung des 
Online-Depots.

8.2 Sperre auf Veranlassung des Instituts

(1) Das Institut darf den Online-Depot-Zugang für 
einen Teilnehmer sperren, wenn

• es berechtigt ist, den Zugang zum Online-Depot 
gemäß diesen Besonderen Bedingungen aus 
wich tigem Grund zu kündigen,

• sachliche Gründe im Zusammenhang mit der 
Sicher heit der Authentifizierungselemente des 
Teil nehmers dies rechtfertigen, oder

• der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer 
betrügerischen Verwendung eines Authenti fi zie-
rungs elements besteht.
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• Die weiteren Ausführungsbedingungen nach den für 
die jeweilige Auftragsart maßgeblichen Bedin gungen 
(zum Beispiel der jeweiligen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen) liegen vor.

 Liegen die Ausführungsvoraussetzungen nach Satz 1 
dieses Absatzes 2 vor, führt das Institut die Auf träge 
nach Maß gabe der Bestimmungen der für die jeweilige 
Auf trags art geltenden Allgemeinen Geschäfts be din-
gungen aus.

(3) Liegen die Ausführungsvoraussetzungen nach Absatz 2 
Satz 1 dieser Ziffer 5 nicht vor, wird das Insti tut den Auf-
trag nicht ausführen. Das Institut wird den Teil neh mer 
hie rüber mittels elektronischer Zugangs me dien oder 
pos talisch eine Information zur Verfügung stel len und 
so weit möglich dabei die Gründe nennen, die zur Ab leh-
nung geführt haben.

6. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers

6.1 Schutz der Authentifizierungselemente

(1) Der Teilnehmer hat alle zumutbaren Vorkehrungen 
zu treffen, um seine Authentifizierungselemente 
(siehe II. Ziffer 2 dieser Besonderen Bedingungen) 
vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ansonsten 
be steht die Gefahr, dass das Online-Depot miss-
bräuch lich verwendet oder in sonstiger Weise nicht 
auto risiert genutzt wird (vergleiche II. Ziffern 3 
und 4 dieser Besonderen Bedingungen).

(2) Zum Schutz der einzelnen Authen ti fi zie rungs ele-
men te hat der Teilnehmer vor allem Folgendes zu 
beachten :

a) Wissenselemente, wie zum Beispiel die PIN, sind 
geheim zu halten. Sie dürfen insbesondere

• nicht mündlich (zum Beispiel telefonisch oder 
persönlich) mitgeteilt werden,

• nicht außerhalb des Online-Depots in Text-
form (zum Beispiel per E-Mail, Messenger-
Dienst) weitergegeben werden,

• nicht ungesichert elektronisch gespeichert 
(zum Bei spiel Speicherung der PIN im Klar-
text im Computer oder im mobilen Endgerät) 
werden und

• nicht auf einem Gerät notiert oder als Ab -
schrift zusammen mit einem Gerät aufbe-
wahrt werden, das als Besitz element (zum 
Bei spiel mobiles Endgerät) oder zur Prüfung 
des Seinselements (zum Beispiel mobiles 
End gerät mit Anwendung für das Online-
Depot und Fingerabdrucksensor) dient.

b) Besitzelemente, wie zum Beispiel ein mobiles 
End gerät, sind vor Missbrauch zu schützen, 
ins be sondere

• ist sicherzustellen, dass unberechtigte Per-
sonen auf das mobile Endgerät des Teil-
neh mers (zum Beispiel Mobiltelefon) nicht 
zu greifen können,

• ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Per-
sonen, die auf dem mobilen Endgerät (zum 
Beispiel Mobiltelefon) befindliche An wen-
dung für das Online-Depot (MorgenFund 
App) nicht nutzen können,

• ist die Anwendung für das Online-Depot 
(zum Beispiel MorgenFund App) auf dem 
mobilen Endgerät des Teilnehmers zu dein-
stallieren, bevor der Teilnehmer den Besitz 
an diesem mobilen Endgerät aufgibt (zum 
Beispiel durch Verkauf oder Entsorgung des 
Mobil telefons),

• dürfen die Nachweise des Besitzelements 
(zum Beispiel TAN) nicht außerhalb des 
Online-De pots mündlich (zum Beispiel per 
Telefon) oder in Textform (zum Beispiel per 
E-Mail, Messenger-Dienst) weitergegeben 
werden und

• muss der Teilnehmer, der von dem Insti-
tut einen Code zur Aktivierung des Besitz-
ele ments (zum Beispiel Mobiltelefon mit 
An wendung für das Online-Depot) erhal-
ten hat, diesen vor dem unbefugten Zugriff 
an derer Personen sicher verwahren ; anson-
sten besteht die Gefahr, dass andere Per-
so nen ihr Gerät als Besitzelement für das 
On line-Depot des Teilnehmers aktivieren.

c) Seins elemente, wie zum Beispiel Fingerabdruck 
des Teilnehmers, dürfen auf einem mobilen 
End gerät des Teilnehmers für das Online-
Depot nur dann als Authentifizierungselement 
ver wendet werden, wenn auf dem mobilen 
Endgerät keine Seinselemente anderer Per-
so nen gespeichert sind. Sind auf dem mobilen 
End gerät, das für das Online-Depot genutzt 
wird, Seinselemente weiterer Personen gespei-
chert, könnte ein Zugriff dieser Personen nicht 
aus geschlossen werden und daher ist für das 
On line-Depot das von dem Institut aus gege-
bene Wissenselement (zum Beispiel PIN) zu 
nutzen und nicht das auf dem mobilen Endge-
rät gespeicherte Seinselement.

(3) Darüber hinaus muss der Teilnehmer bei der Ein-
gabe von Authentifizierungselementen sicherstel-
len, dass andere Personen diese nicht ausspähen 
können.

(4) Der Teilnehmer darf zur Autorisierung zum Beispiel 
eines Auftrags oder zur Aufhebung einer Sperre 
nicht mehr als zwei Authentifizierungselemente 
ver wenden oder einsetzen.

(5) Der Teilnehmer darf einer Aufforderung per elek-
tro ni scher Nachricht (zum Beispiel per E-Mail) zur 
Ein gabe von Authenti fizierungs elementen auf einer 
damit über sandten Ver knüp fung zum (vermeint-
lichen) Online-Depot des Instituts nicht folgen.
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(6) Der Teilnehmer darf weiter Anfragen außerhalb 
der von dem Institut oder von Drittanbietern zur 
Ver fügung gestellten originären Zugangs wege, in 
denen nach Authentifizierungselementen gefragt 
wird, nicht beantworten.

(7) Ungeachtet der Schutzpflichten nach den vor her-
gehenden Absätzen 1 bis 6 darf der Teil neh mer 
zum Abruf von Infor mationen über sein Depot 
seine Authentifizierungs elemente gegen über einem 
Drittanbieter ver wenden. In diesem Fall beinhaltet 
der Begriff der Authen ti fi zierungselemente für den 
Zugriff auf das Online- Depot entsprechend auch 
die Authen ti fi zie rungs elemente des Drittanbieters. 
Die jeweiligen Sorg falts pflich ten für Authenti fi zie-
rungs ele mente finden dann auch darauf sinn ge-
mäße Anwendung.

(8) Sollte der Teilnehmer zum Abruf von Informationen 
über sein Depot Systeme oder Verfahren eines 
Dritten, etwa die Plattform eines Drittanbieters 
ver wenden, so übernimmt das Institut keine Ver-
ant wortung für die Auswahl, Sicherheit oder Über-
wachung dieser Systeme oder Verfahren. Der 
Teil nehmer bleibt bei einer Nutzung dieser Dritt-
Sys teme oder -Verfahren für die Einhaltung der 
Vor gaben und Regelungen aus diesen Besonderen 
Be din gungen verantwortlich.

6.2 Sicherheitshinweise

(1) Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf 
der Online-Depot-Seite bzw. der MorgenFund App 
oder der Online-Anwendung des Instituts, insbe-
sondere die Maßnahmen zum Schutz der einge-
setzten Hard- und Software („Kundensystem“), 
beachten.

(2) Darüber hinaus hat der Teilnehmer in eigener 
Ver antwortung etwaige Sicherheitshinweise der 
An bieter der eingesetzten Kundensysteme zu 
be ach ten (zum Beispiel Sicherheitsupdates von 
Sys tem soft ware mobiler Endgeräte). Dies bein-
haltet auch die Sicherheitshinweise von Dritt an-
bietern.

(3) Der Teilnehmer hat vor seinem jeweiligen Zu gang 
zum Online-Depot sicherzustellen, dass auf dem 
verwendeten System handelsübliche Sicher heits-
vor keh rungen (wie Anti-Viren-Pro gram me und 
Fire wall) installiert sind und diese eben so regel-
mäßig aktualisiert werden.

6.3  Prüfung der Auftragsdaten durch den Teilnehmer 
mit den von dem Institut angezeigten Daten

Das Institut zeigt dem Teilnehmer die von ihm empfan-
genen Auftragsdaten (zum Beispiel Betrag, Wert-
papier kenn nummer, ISIN) über das mit dem Teil neh-
mer verein barte Gerät des Teilnehmers an (zum Bei-
spiel mittels mobilem Endgerät). Der Teil neh mer ist 
ver pflichtet, vor der Bestätigung des Auf tra ges die 
Über einstimmung der angezeigten Daten mit den für 
den Auftrag vorgesehenen Daten auf Voll stän dig keit 
und Richtig keit zu prüfen.

7. Anzeige- und Unterrichtungspflichten

7.1 Sperranzeige

(1) Stellt der Teilnehmer

• den Verlust oder den Diebstahl eines Besitz ele-
ments zur Authentifizierung (zum Beispiel mobi-
les Endgerät) oder

• die missbräuchliche Verwendung oder die son-
stige nicht autorisierte Nutzung eines Authenti-
fi zie rungselements, auch im Zusammen hang mit 
einem etwaigen Zugriff über einen Drittanbieter 
fest, muss der Teil neh mer das Institut hierü-
ber un ver züg lich unterrichten (Sperranzeige). 
Der Teil nehmer kann eine solche Sperranzeige 
jeder zeit auch über die geson dert mitgeteil-
ten Kommunikations kanäle (z. B. per Telefon) 
abgeben.

(2) Der Teilnehmer sollte jeden Diebstahl oder Miss-
brauch eines Authentifizierungselements un ver-
züg lich bei der Polizei zur Anzeige zu bringen.

(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht einer nicht 
auto risierten oder betrügerischen Verwendung 
eines seiner Authen ti fi zierungs elemente, auch im 
Zusammen hang mit einem Zugriff über einen Dritt-
anbieter, hat er gegenüber dem Institut un ver züg-
lich eine Sperranzeige abzugeben.

7.2  Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehler-
haft ausgeführte Aufträge

Der Teilnehmer hat das Institut unverzüglich nach 
Fest stellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft 
aus geführten Auftrags hierüber zu unterrichten.

8. Nutzungssperre

8.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers

Das Institut sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, 
insbesondere im Fall der Sperranzeige nach II. Ziffer 7.1 
dieser Besonderen Bedingungen,

• den Online-Depot-Zugang und/oder

• seine Authentifizierungselemente zur Nutzung des 
Online-Depots.

8.2 Sperre auf Veranlassung des Instituts

(1) Das Institut darf den Online-Depot-Zugang für 
einen Teilnehmer sperren, wenn

• es berechtigt ist, den Zugang zum Online-Depot 
gemäß diesen Besonderen Bedingungen aus 
wich tigem Grund zu kündigen,

• sachliche Gründe im Zusammenhang mit der 
Sicher heit der Authentifizierungselemente des 
Teil nehmers dies rechtfertigen, oder

• der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer 
betrügerischen Verwendung eines Authenti fi zie-
rungs elements besteht.
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(2) Das Institut wird den Teilnehmer unter Angabe der 
hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spä-
testens jedoch unverzüglich nach der Sperre des 
Zu gangs zum Online-Depot auf dem vereinbarten 
Weg unterrichten. Die Angabe von Gründen darf 
unter bleiben, soweit das Institut hierdurch gegen 
gesetz liche Verpflichtungen verstoßen würde.

8.3 Aufhebung der Sperre

Das Institut wird eine Sperre aufheben oder die 
be trof fenen Authentifizierungselemente austauschen, 
wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben 
sind. Hierüber unterrichtet das Institut den Teilnehmer 
unverzüglich.

8.4 Zugangssperre für Drittanbieter

Das Institut kann einem Drittanbieter den Zugang 
zu einem Online-Depot des Teilnehmers verweigern, 
wenn objektive und gebührend nachgewiesene Gründe 
im Zusammenhang mit einem nicht autorisierten 
oder betrügerischen Zugang des Drittanbieters zum 
Online-Depot, einschließlich der nicht autorisierten 
oder betrügerischen Auslösung eines Auftrags, es 
recht fertigen. Das Institut wird den Teilnehmer über 
eine solche Zugangsverweigerung auf dem vereinbar-
ten Weg unterrichten. Die Unterrichtung erfolgt mög-
lichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der 
Ver wei gerung des Zugangs. Die Angabe von Gründen 
darf unter bleiben, soweit das Institut hierdurch gegen 
gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde. Sobald 
die Gründe für die Verweigerung des Zugangs nicht 
mehr bestehen, hebt das Institut die Zugangssperre 
wieder auf. Hierüber unterrichtet das Institut den 
Teilnehmer unverzüglich.

9. Haftung

9.1  Haftung des Instituts bei Ausführung eines nicht 
autorisierten Auftrags und eines nicht, fehlerhaft 
oder verspätet ausgeführten Auftrags

Die Haftung des Instituts bei einem nicht autorisier-
ten Auftrag und einem nicht, fehlerhaft oder verspä-
tet ausgeführten Auftrag richtet sich nach den für die 
jeweilige Auftragsart vereinbarten Bedingungen (zum 
Beispiel Allgemeine Geschäftsbedingungen). 

9.2  Haftung des Teilnehmers bei missbräuchlicher 
Nutzung seiner Authentifizierungselemente

9.2.1  Haftung des Teilnehmers für nicht autori-
sierte Aufträge vor der Sperranzeige

(1) Beruhen nicht autorisierte Aufträge (zum 
Beispiel Kauf von Anteilen an einem Invest-
ment vermögen) vor der Sperr anzeige auf 
der Nutzung eines ver loren ge gan genen oder 
gestohlenen Authen ti fi zie rungs ele ments 
oder auf der sonstigen missbräuch lichen 
Nut zung des Authenti fi zie rungselements 
und ist dem Insti tut hier durch ein Schaden 

ent stan den, haften der Teil nehmer und das 
Institut nach den gesetz lichen Grundsätzen 
des Mit ver schul dens.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht 
auto ri sierten Auf trä gen und hat der Teil-
neh mer in betrü ge rischer Ab sicht ge han-
delt oder seine Sorg falts- und An zei ge-
pflich ten nach diesen Be son de ren Be din-
gun gen vorsätzlich oder grob fahrläs sig 
ver letzt, trägt der Teil nehmer den hier durch 
ent standenen Scha den in vollem Um fang. 
Grobe Fahr lässig keit des Teil neh mers kann 
ins be son dere vor liegen, wenn er eine seiner 
Sorg falts pflichten nach

• II. Ziffer 6.1 Absätze 2 bis 6

• II. Ziffer 6.1 Absatz 7 Satz 3

• II. Ziffer 6.2 Absatz 3

• II. Ziffer 6.3 oder

• II. Ziffer 7.1 Absatz 1 und

Absatz 3 dieser Besonderen Bedingungen 
verletzt hat.

 Die Verwendung eines Authenti fi zie rungs-
elements gegenüber einem Dritt an bieter 
(siehe II. Ziffer 1 Absatz 3 dieser Be son-
deren Bedingungen) zum Abruf von Infor-
ma tionen durch den Teilnehmer, stellt kein 
schuld haftes Verhalten des Teilnehmers dar.

(3) Der Teilnehmer ist nicht zum Ersatz des 
Scha dens nach den vorher gehenden 
Ab sät zen  1 und 2 ver pflich tet, wenn 
der Teil nehmer die Sperr an zeige nach 
II.  Ziffer  7.1 dieser Be din gun gen nicht 
ab geben konnte, weil das Insti tut nicht die 
Mög lich keit zur Ent gegen nahme der Sperr-
an zeige sicher gestellt hatte.

(4) Absatz 3 findet keine Anwendung, wenn 
der Teilnehmer in betrügerischer Absicht 
ge han delt hat.

9.2.2 Haftung ab der Sperranzeige

Sobald das Institut eine Sperranzeige eines 
Teil nehmers erhalten hat, trägt es alle danach 
durch nicht autorisierte Online-Depot-Auf-
träge dem Teilnehmer entstehenden Schäden. 
Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in be trü-
ge rischer Absicht gehandelt hat.

9.3 Haftungsausschluss

Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die 
einen Anspruch begründenden Umstände auf einem 
unge wöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 
be ruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses 
Ereig nis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen 
trotz An wen dung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht 
hätten ver mieden werden können.
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• Die weiteren Ausführungsbedingungen nach den für 
die jeweilige Auftragsart maßgeblichen Bedin gungen 
(zum Beispiel der jeweiligen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen) liegen vor.

 Liegen die Ausführungsvoraussetzungen nach Satz 1 
dieses Absatzes 2 vor, führt das Institut die Auf träge 
nach Maß gabe der Bestimmungen der für die jeweilige 
Auf trags art geltenden Allgemeinen Geschäfts be din-
gungen aus.

(3) Liegen die Ausführungsvoraussetzungen nach Absatz 2 
Satz 1 dieser Ziffer 5 nicht vor, wird das Insti tut den Auf-
trag nicht ausführen. Das Institut wird den Teil neh mer 
hie rüber mittels elektronischer Zugangs me dien oder 
pos talisch eine Information zur Verfügung stel len und 
so weit möglich dabei die Gründe nennen, die zur Ab leh-
nung geführt haben.

6. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers

6.1 Schutz der Authentifizierungselemente

(1) Der Teilnehmer hat alle zumutbaren Vorkehrungen 
zu treffen, um seine Authentifizierungselemente 
(siehe II. Ziffer 2 dieser Besonderen Bedingungen) 
vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ansonsten 
be steht die Gefahr, dass das Online-Depot miss-
bräuch lich verwendet oder in sonstiger Weise nicht 
auto risiert genutzt wird (vergleiche II. Ziffern 3 
und 4 dieser Besonderen Bedingungen).

(2) Zum Schutz der einzelnen Authen ti fi zie rungs ele-
men te hat der Teilnehmer vor allem Folgendes zu 
beachten :

a) Wissenselemente, wie zum Beispiel die PIN, sind 
geheim zu halten. Sie dürfen insbesondere

• nicht mündlich (zum Beispiel telefonisch oder 
persönlich) mitgeteilt werden,

• nicht außerhalb des Online-Depots in Text-
form (zum Beispiel per E-Mail, Messenger-
Dienst) weitergegeben werden,

• nicht ungesichert elektronisch gespeichert 
(zum Bei spiel Speicherung der PIN im Klar-
text im Computer oder im mobilen Endgerät) 
werden und

• nicht auf einem Gerät notiert oder als Ab -
schrift zusammen mit einem Gerät aufbe-
wahrt werden, das als Besitz element (zum 
Bei spiel mobiles Endgerät) oder zur Prüfung 
des Seinselements (zum Beispiel mobiles 
End gerät mit Anwendung für das Online-
Depot und Fingerabdrucksensor) dient.

b) Besitzelemente, wie zum Beispiel ein mobiles 
End gerät, sind vor Missbrauch zu schützen, 
ins be sondere

• ist sicherzustellen, dass unberechtigte Per-
sonen auf das mobile Endgerät des Teil-
neh mers (zum Beispiel Mobiltelefon) nicht 
zu greifen können,

• ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Per-
sonen, die auf dem mobilen Endgerät (zum 
Beispiel Mobiltelefon) befindliche An wen-
dung für das Online-Depot (MorgenFund 
App) nicht nutzen können,

• ist die Anwendung für das Online-Depot 
(zum Beispiel MorgenFund App) auf dem 
mobilen Endgerät des Teilnehmers zu dein-
stallieren, bevor der Teilnehmer den Besitz 
an diesem mobilen Endgerät aufgibt (zum 
Beispiel durch Verkauf oder Entsorgung des 
Mobil telefons),

• dürfen die Nachweise des Besitzelements 
(zum Beispiel TAN) nicht außerhalb des 
Online-De pots mündlich (zum Beispiel per 
Telefon) oder in Textform (zum Beispiel per 
E-Mail, Messenger-Dienst) weitergegeben 
werden und

• muss der Teilnehmer, der von dem Insti-
tut einen Code zur Aktivierung des Besitz-
ele ments (zum Beispiel Mobiltelefon mit 
An wendung für das Online-Depot) erhal-
ten hat, diesen vor dem unbefugten Zugriff 
an derer Personen sicher verwahren ; anson-
sten besteht die Gefahr, dass andere Per-
so nen ihr Gerät als Besitzelement für das 
On line-Depot des Teilnehmers aktivieren.

c) Seins elemente, wie zum Beispiel Fingerabdruck 
des Teilnehmers, dürfen auf einem mobilen 
End gerät des Teilnehmers für das Online-
Depot nur dann als Authentifizierungselement 
ver wendet werden, wenn auf dem mobilen 
Endgerät keine Seinselemente anderer Per-
so nen gespeichert sind. Sind auf dem mobilen 
End gerät, das für das Online-Depot genutzt 
wird, Seinselemente weiterer Personen gespei-
chert, könnte ein Zugriff dieser Personen nicht 
aus geschlossen werden und daher ist für das 
On line-Depot das von dem Institut aus gege-
bene Wissenselement (zum Beispiel PIN) zu 
nutzen und nicht das auf dem mobilen Endge-
rät gespeicherte Seinselement.

(3) Darüber hinaus muss der Teilnehmer bei der Ein-
gabe von Authentifizierungselementen sicherstel-
len, dass andere Personen diese nicht ausspähen 
können.

(4) Der Teilnehmer darf zur Autorisierung zum Beispiel 
eines Auftrags oder zur Aufhebung einer Sperre 
nicht mehr als zwei Authentifizierungselemente 
ver wenden oder einsetzen.

(5) Der Teilnehmer darf einer Aufforderung per elek-
tro ni scher Nachricht (zum Beispiel per E-Mail) zur 
Ein gabe von Authenti fizierungs elementen auf einer 
damit über sandten Ver knüp fung zum (vermeint-
lichen) Online-Depot des Instituts nicht folgen.
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(2) Das Institut wird den Teilnehmer unter Angabe der 
hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spä-
testens jedoch unverzüglich nach der Sperre des 
Zu gangs zum Online-Depot auf dem vereinbarten 
Weg unterrichten. Die Angabe von Gründen darf 
unter bleiben, soweit das Institut hierdurch gegen 
gesetz liche Verpflichtungen verstoßen würde.

8.3 Aufhebung der Sperre

Das Institut wird eine Sperre aufheben oder die 
be trof fenen Authentifizierungselemente austauschen, 
wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben 
sind. Hierüber unterrichtet das Institut den Teilnehmer 
unverzüglich.

8.4 Zugangssperre für Drittanbieter

Das Institut kann einem Drittanbieter den Zugang 
zu einem Online-Depot des Teilnehmers verweigern, 
wenn objektive und gebührend nachgewiesene Gründe 
im Zusammenhang mit einem nicht autorisierten 
oder betrügerischen Zugang des Drittanbieters zum 
Online-Depot, einschließlich der nicht autorisierten 
oder betrügerischen Auslösung eines Auftrags, es 
recht fertigen. Das Institut wird den Teilnehmer über 
eine solche Zugangsverweigerung auf dem vereinbar-
ten Weg unterrichten. Die Unterrichtung erfolgt mög-
lichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der 
Ver wei gerung des Zugangs. Die Angabe von Gründen 
darf unter bleiben, soweit das Institut hierdurch gegen 
gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde. Sobald 
die Gründe für die Verweigerung des Zugangs nicht 
mehr bestehen, hebt das Institut die Zugangssperre 
wieder auf. Hierüber unterrichtet das Institut den 
Teilnehmer unverzüglich.

9. Haftung

9.1  Haftung des Instituts bei Ausführung eines nicht 
autorisierten Auftrags und eines nicht, fehlerhaft 
oder verspätet ausgeführten Auftrags

Die Haftung des Instituts bei einem nicht autorisier-
ten Auftrag und einem nicht, fehlerhaft oder verspä-
tet ausgeführten Auftrag richtet sich nach den für die 
jeweilige Auftragsart vereinbarten Bedingungen (zum 
Beispiel Allgemeine Geschäftsbedingungen). 

9.2  Haftung des Teilnehmers bei missbräuchlicher 
Nutzung seiner Authentifizierungselemente

9.2.1  Haftung des Teilnehmers für nicht autori-
sierte Aufträge vor der Sperranzeige

(1) Beruhen nicht autorisierte Aufträge (zum 
Beispiel Kauf von Anteilen an einem Invest-
ment vermögen) vor der Sperr anzeige auf 
der Nutzung eines ver loren ge gan genen oder 
gestohlenen Authen ti fi zie rungs ele ments 
oder auf der sonstigen missbräuch lichen 
Nut zung des Authenti fi zie rungselements 
und ist dem Insti tut hier durch ein Schaden 

ent stan den, haften der Teil nehmer und das 
Institut nach den gesetz lichen Grundsätzen 
des Mit ver schul dens.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht 
auto ri sierten Auf trä gen und hat der Teil-
neh mer in betrü ge rischer Ab sicht ge han-
delt oder seine Sorg falts- und An zei ge-
pflich ten nach diesen Be son de ren Be din-
gun gen vorsätzlich oder grob fahrläs sig 
ver letzt, trägt der Teil nehmer den hier durch 
ent standenen Scha den in vollem Um fang. 
Grobe Fahr lässig keit des Teil neh mers kann 
ins be son dere vor liegen, wenn er eine seiner 
Sorg falts pflichten nach

• II. Ziffer 6.1 Absätze 2 bis 6

• II. Ziffer 6.1 Absatz 7 Satz 3

• II. Ziffer 6.2 Absatz 3

• II. Ziffer 6.3 oder

• II. Ziffer 7.1 Absatz 1 und

Absatz 3 dieser Besonderen Bedingungen 
verletzt hat.

 Die Verwendung eines Authenti fi zie rungs-
elements gegenüber einem Dritt an bieter 
(siehe II. Ziffer 1 Absatz 3 dieser Be son-
deren Bedingungen) zum Abruf von Infor-
ma tionen durch den Teilnehmer, stellt kein 
schuld haftes Verhalten des Teilnehmers dar.

(3) Der Teilnehmer ist nicht zum Ersatz des 
Scha dens nach den vorher gehenden 
Ab sät zen  1 und 2 ver pflich tet, wenn 
der Teil nehmer die Sperr an zeige nach 
II.  Ziffer  7.1 dieser Be din gun gen nicht 
ab geben konnte, weil das Insti tut nicht die 
Mög lich keit zur Ent gegen nahme der Sperr-
an zeige sicher gestellt hatte.

(4) Absatz 3 findet keine Anwendung, wenn 
der Teilnehmer in betrügerischer Absicht 
ge han delt hat.

9.2.2 Haftung ab der Sperranzeige

Sobald das Institut eine Sperranzeige eines 
Teil nehmers erhalten hat, trägt es alle danach 
durch nicht autorisierte Online-Depot-Auf-
träge dem Teilnehmer entstehenden Schäden. 
Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in be trü-
ge rischer Absicht gehandelt hat.

9.3 Haftungsausschluss

Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die 
einen Anspruch begründenden Umstände auf einem 
unge wöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 
be ruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses 
Ereig nis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen 
trotz An wen dung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht 
hätten ver mieden werden können.
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III. Postbox

1. Einrichtung einer Postbox

(1) Die Einrichtung der Postbox setzt grundsätzlich – sofern 
nach folgend nichts Abweichendes vereinbart ist – einen 
Zu gang zum Online-Depot voraus. Die Nutzung der 
Funk tio nalitäten der Postbox setzt weiter voraus, dass 
sich der Teilnehmer mit der Geltung dieser Be son de-
ren Be dingungen zum Online-Depot einverstanden 
erklärt hat.

(2) In der Postbox werden dem Teilnehmer sämtliche Mit tei-
lungen im Zusammenhang mit der Depotführung (zum 
Beispiel Depotauszüge, Wertpapierabrechnungen, Kos-
ten ausweis, Mitteilungen zum Vertrag) in elektronischer 
Form eingestellt.

(3) Der Teilnehmer kann sich die Mitteilungen während der 
Gesamtdauer der Nutzung des Online-Depots bzw. der 
Postbox im Rahmen einer bestehenden Depot ver bin-
dung online ansehen, diese herunterladen und speichern 
oder löschen. Das Löschen einer Mitteilung erfolgt durch 
den Teilnehmer und ist endgültig.

(4) Der Teilnehmer wird bei der Einstellung von Mitteilungen 
durch das Institut in die Postbox an die von ihm mitge-
teilte Referenz-E-Mail-Adresse benachrichtigt.

(5) Die Nutzung der Postbox ist ausschließlich dem Teil neh-
mer selbst vorbehalten.

2. Einstellung von Mitteilungen

(1) Das Institut kommt seiner Verpflichtung zur Über mitt-
lung, Unterrichtung oder Zurverfügungstellung von Mit-
tei lungen auf einem dauerhaften Datenträger durch 
deren Einstellung in die Postbox nach.

(2) Mit der Einrichtung der Postbox ist der Teilnehmer nach 
Maßgabe dieser Besonderen Bedingungen ausdrück lich 
damit einverstanden, dass kein postalischer Versand der 
in die Postbox einzustellenden Mitteilungen und Infor-
ma ti onen stattfindet. Hiervon umfasst sind Mitteilungen 
und Informationen sowohl für aktuelle als auch für 
zu kün ftig vom Kunden gewählte Leistungen, insbeson-
dere auch diejenigen, die der Textform unterliegen. Die 
Be stimmung unter I. Nr. 1 Absatz 3 bleibt unberührt.

(3) Das Institut kann einem Teilnehmer einzelne oder alle in 
die Postbox eingestellte Mitteilungen und Informationen 
er gän zend auf dem Postweg oder in sonstiger Weise 
zu sen den, sofern gesetzliche Vorgaben dies aus seiner 
Sicht er for derlich machen oder wenn das Institut dies 
unter Berück sich ti gung des Teilnehmerinteresses für 
zweck mäßig erachtet bzw. der Teilnehmer dies aus-
drück lich wünscht.

(4) Die Mitteilungen gehen dem Teilnehmer spätestens 
einen Tag nach dem Zeitpunkt zu, in dem das Institut 
die Mit teilungen in die Postbox eingestellt hat und den 
Teil nehmer über den Eingang per E-Mail informiert hat.

(5) Kann die E-Mail-Benachrichtigung nicht zuge stellt 
wer den, zum Beispiel weil die Referenz-E-Mail-Adresse 
nicht mehr gültig ist, kann das Institut den Teil nehmer 
ander weitig kontaktieren. Die Mitteilungen können z. B. 
papier haft zur Verfügung gestellt werden. Ein hierfür 
ggf. anfallendes Entgelt ergibt sich aus dem jeweiligen 
Preis- und Leistungsverzeichnis des Instituts.

3. Speicherung der in die Postbox eingestellten 
Mitteilungen

(1) Das Institut speichert die eingestellten Mitteilungen 
sofern gesetzlich zulässig während der Gesamtdauer 
der Nutzung des Online-Depots und der Postbox durch 
den Teilnehmer im Rahmen einer bestehenden Depot-
verbindung.

(2) Das Institut stellt die Unveränderbarkeit der in die Post-
box eingestellten und dort gespeicherten Mit tei lungen 
und Informationen im Rahmen einer bestehenden Depot-
verbindung sicher.

(3) Das Institut ist innerhalb der gesetzlichen Auf be wah-
rungs fristen jederzeit in der Lage, dem Teilnehmer auf 
des sen Anforderung eine papierhafte Ausfertigung 
dieser Mitteilungen zur Verfügung zu stellen. Ein hierfür 
ggf. anfallendes Entgelt ergibt sich aus dem jeweiligen 
Preis- und Leistungsverzeichnis des Instituts.

4. Mitwirkungspflichten des Teilnehmers hinsichtlich der 
Mitteilungen in seiner Postbox

Der Teilnehmer ist verpflichtet, die Postbox regelmäßig da rauf 
zu überprüfen, ob das Institut dort Mitteilungen für ihn ein-
gestellt hat. Er kontrolliert die in der Postbox hinterlegten 
Mitteilungen auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Bean stan-
dungen hat er dem Institut unverzüglich mitzuteilen.

5. Folgen der Kündigung des Zugangs zum Online-Depot 
oder der Beendigung der Geschäftsbeziehung

(1) Das Institut wird dem Teilnehmer die für die Postbox vor-
gesehenen Mitteilungen nach Kündigung des Zugangs 
zum Online-Depot auf einem vereinbarten oder neu zu 
vereinbarendem Weg zukommen lassen. Ein hierfür ggf. 
anfallendes Entgelt ergibt sich aus dem jeweiligen Preis- 
und Leistungsverzeichnis des Instituts.

(2) Bei einer Kündigung des Zugangs zum Online-Depot 
und/ oder der Beendigung der Geschäfts beziehung 
werden die bis zu diesem Zeitpunkt in der Post box ein-
gestellten Mitteilungen – sofern noch nicht vom Teil-
nehmer ge löscht – dem Teilnehmer für einen Zeit raum 
von 10 Jahren weiterhin über den Zugang zum Online-
Depot zur Ver fü gung gestellt. Für den Teil nehmer gelten 
in diesem Fall die ihm obliegenden Pflichten aus diesen 
Beson deren Bedingungen für den Zeitraum der Gewäh-
rung des Zugangs zu der Postbox fort, insbeson dere in 
Bezug auf die von ihm einzuhaltenden Sorg falts pflich-
ten. Die Frist beginnt ab Wirksamwerden der Kün di gung 
des Online- Depots oder der Beendigung der Geschäfts-
be zie hung bzw. Schließung des Depots.
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6. Anerkennung durch Finanzbehörden (nur relevant für 
in Deutschland ansässige Teilnehmer)

(1) Das Institut gewährleistet nicht, dass die Finanz be-
hör den die in der Postbox gespeicherten Mitteilungen 
an er kennen. Der Teilnehmer sollte sich darüber vorher 
bei dem für ihn zuständigen Finanzamt informieren.

(2) Die in der Postbox bereitgestellten Mitteilungen, wie 
zum Beispiel der elektronische Depotauszug, erfüllen 
nach der zeitiger Auffassung der Finanz verwaltung 
weder die Anforderungen der steuerlichen Auf be wah-
rungs pflicht nach § 147 AO noch die einer Rech nung im 
Sinne des Umsatzsteuergesetzes.

(3) Diese Mitteilungen und Informationen werden daher 
nur im Privatkundenbereich und damit nur für den Teil-
nehmer anerkannt, der nicht buchführungs- und auf-
zeich nungs pflichtig i. S. d. §§ 145 ff. AO ist.

Stand : November 2023
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